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Erster Teil

Alloemeiner Jahreshericht des Unterrichtswesens in der Sehweiz
im Jahr 1888.

Erster Abschnitt.

Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund.

1. Die eidgenossische polytechnische Schule in Ziirich.

1. Frequenz. Das Schuljahr 1887/88 (Wintersemester 1887/88
und Sommersemester 1888) zeigt eine Frequenzzunahme von 84 Schii-

lern, wie sich aus nachfolgender Zusammenstellung ergibt:
Aufnahmen im Oktober Gesamt-

und April frequen e rens

1887/88 1886/87 1887/88 1886/87 + —

Bauschule 7 15 22, s T e

Ingenieurschule 50 43 133 104 29 —
Mechanisch-tech. Schule 73 87 172 152 20
Chemisch-techn. Schule 78 67 161 133 28

Forstschule 6 8 16 19 3

Landwirtschaftl. Ahtl. 12 16 28 26 2 —
Fachlehrerabteilung 30 15 48 37 11

; 256 251 580 496 90 6

Von den 256 Neuaufgenommenen hatten 130 (26 Schweizer
und 104 Auslander) die vorgeschriebene Prifung zu bestehen, die
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tibrigen 126 (68 Schweizer und 58 Auslinder) erlangten die Auf-
nahme gestiitzt auf schweizerische Maturititszeugnisse oder gleieh-
wertige Studienausweise.

Von 437 Schiilern, welche in den verschiedenen Abteilungen
in hohere Kurse tibertreten sollten, erkliarten 37 den Austritt, 367
wurden promovirt und 33 konnten nicht promovirt werden.

Die Diplompriifungen hatten folgendes Resultat:

Anmeldungen Erfolge Oiizcivgf;:;?l% e;en
1. Ubergangspriifungen 112 78 34
2. Schlussdiplomprifungen 69 48 21

Die Anmeldungen zur Diplompriifung (69) bilden 59,5 %/o der
zum Diplomexamen Berechtigten (115).

2. Sammlungen und wissenschaftliche Anstalten.

Es wurden folgende Jahreskredite erteilt:
Praktikanten Kredit

Winter Sommer Fr.
a) Physikalisches Institut 51 37 15 285
h) Chem.-analyt. Laboratorium 138 103 31 640

¢) Chem.-technisches Laboratorium 73 56 26 802
d) Landwirtschaftl. chemisches La-

boratorium 4 14 2610
e) Landwirtschaftliche Versuchsfelder
a) Pflanzenbau 816
b) Obst- und Weinbau, erste
Einrichtung 14 578
f) Sternwarte, Extrakredit fur Um-
arbeitung der Hauptinstrumente 10 000

8. Annexanstalten. An der schweizerischen polytech-
nischen Schule bestehen folgende Annexanstalten:

a. Anstalt fiir Prifung der Festigkeit des
Baumaterials.

Dieselbe wurde von Behorden und Privaten, sowie von Eisen-
bahnverwaltungen und Industriellen in Folge der zu Anfang des
Jahres 1888 vorgenommenen Tarifermiissigung in gesteigertem Masse
in Anspruch genommen.

»
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Es wurden auch wissenschaftliche Arbeiten technologischer und
theoretischer Natur ausgefiihrt, um die Resultate dem Unterricht
in der angewandten Mechanik zu gute kommen zu lassen. Zu die-
sem Zwecke sowie fiir 76 Auftraggeber fanden 13 522 Versuche
statt.

b. Samenkontrolstation.

Es standen 58 Samenhandlungen unter Kontrole. Im weitern
wurden mit 54 schweizerischen und 27 auswirtigen Firmen Privat-
vertrige flir Untersuchungen zu eigner Orientirung abgeschlossen.
Ausser diesen Mustern gelangten noch 3150 Proben zur Priifung.

c. Agrikultur-chemische Untersuchungsstation.

Die Station hat in Folge Zunahme des genossenschaftlichen
Ankaufs von Diingmitteln nach Gehaltsprozenten bedeutende Aus-
dehnung gewonnen. Die 1323 Einsendungen erforderten 7604 quan-
titative Bestimmungen und verteilten sich wie folgt:

Stoffe Einsendungen Untersuchungen
Diingmittel 1185 6218
Futtermittel 64 292
Diverse 74 1094

Diese drei Anstalten wurden zur Unterstiitzung und Forderung
der Landwirtschaft und des Baugewerbes vom Bunde in folgendem
Masse subventionirt:

Bundesbeﬁra.g

1888
Anstalt fir Prifung der Festigkeit von Baumaterialien Fr. 10 000
Samenkontrolstation » 15300
Agrikultur-chemische Untersuchungsstation » 23000

Die aufgeworfene Frage betreffend Taxenerhohung zum Zwecke
der Reduktion des Bundesbeitrages wurde von den zustindigen Or-
ganen entschieden verneint. »Eine Erhohung der Taxen ist untun-
lich, sie wiirde keine grossere Einnahme bringen und dazu fihren,
die Wirksamkeit und den Nutzen der Anstalten zu schmilern; sie
wire den oOffentlichen Interessen zuwider, denen dieselben zu dienen
berufen sind«.
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d. Zentralanstalt fir das forstliche Versuchswesen
im Adlisberg.

Diese neue Einrichtung ist im Berichtsjahr dem Betrieb tiber-
geben worden. Dieselbe besteht aus einem Beobachtungshaus, den
notigen Versuchsraumlichkeiten, Garten und Anlagen. Es wurden
unter Mithiilfe von Arbeitern der beteiligten Gemeinden Versuchs-
felder angelegt in den Waldungen der Kantone Thurgau, Schaff-
hausen, St.Gallen und Ziirich. Die Einrichtung dieser Anstalt verur-
sachte eine Ausgabe von 46 000 Fr.

4. Organisation. Als organisatorische Anderungen und Er-
ginzungen sind zu notiren:

a) Errichtung einer neuen Assistentenstelle fiir Briicken-,
Eisenbahn-, Strassen- und Wasserbau.

b) Errichtung eines Lehrstuhls fiir Kulturtechnik.

c¢) Abhaltung von Kursen fiir Landwirte.

d) Besetzung einer zweiten Professur fiir Nationalskonomie und
Finanzwissenschaft in franzgsischer Sprache,

5. Lehrerschaft. Das Lehrerpersonal wurde im Berichts-
jahre vermehrt durch nachfolgende Neuwahlen:

Hr. Armand Alb. Alex. Petit von Gasny (Frankreich) als Pro-
fessor fiir allgemeine Geschichte und Geographie (in franzosischer
Sprache.)

H. Pierre Charton von Paris als Professor fiir Nationalokonomie,
Finanzwissenschaft und Statistik (in franzosischer Sprache.)

An der Anstalt wirkten am Schlusse des Berichtsjahres 113
Lehrer, namlich 49 besoldete oder Titular-Professoren, 6 Honorar-
professoren, 42 Privatdozenten und 25 Hiilfslehrer und Assistenten.

6. Aufsicht. Die Anstalt hatte im Berichtsjahr den Hin-
schied des Priasidenten ihrer Aufsichtskommission, des Schweize-
rischen Schulrates, zu beklagen. Dr. C. Kappeler v. Frauenfeld, geb.
1816, gest. 1888 hat die Anstalt seit 1857 wéhrend 32 Jahren in
vorziiglicher Weise geleitet und dieselbe im Vereine mit ausgezeich-
neten von ihm mit besonderem Geschicke in allen Gegenden Eu-
ropas ausgesuchten Lehrern »zu einer internationalen Unterrichts-



Eidgendssische Medizinalpriifungen. 13

anstalt ersten Ranges, zu einem machtigen Hiilfsmittel der schwei-
zerischen Industrie und zu einem idealen Zentrum schweizerischer
Wissenschaft emporgehoben.«1)

2. Eidgenossische Medizinalpriifungen 1888,

Die Verordnung betreffend die eidgendssischen Medizinalpri-
fungen ist im Berichtsjahr revidirt und auf 1. April 1888 in-
Kraft erklirt worden (siehe I Beilage pag. 3). Die Forderungen
wurden hiebei im allgemeinen nicht gesteigert, dagegen wurde zur
Erleichterung und bessern Kontrole des medizinischen Studiums,
sowie zur etwelchen Entlastung der Studirenden eine Dreiteilung des
Examens vorgenommen : naturwissenschaftliche Priifung, anato-
misch-physiologische Priifung, Fachprifung. Die Zahnérzte haben
nunmehr ebenfalls ihre Priifung in drei Hauptabschnitten zu be-
stehen, welche denjenigen der Arzte entsprechen und eine wesent-
liche Steigerung der Anforderungen in sich schliessen.

Das Resultat der eidgendssischen Medizinalpriifungen im Jahr
1888 gestaltet sich folgendermassen :

Basel Bern Genf Lausanne Zirich % Total
sammen
. e
[ propadent. 15 5 83 7 10 2 10 1 46 12 114 27 141)
: J naturw, S NI B N e LR
Mediz. janatoiphys. — — —i— s o 1= 1 (209
\ Pachprifg. 19 6 18 4 6 — — — 34 2 7712 89
[Vorprﬁfung 83— —— 82 2— 21 10 3 13
Pharmaz. { Gehillfprfg. 5 1 1 1 4 1 5 1 7 1 22 5 e |
ooty 35— 6.1 991 11963 26 31}
lpropédeut. —— 6 8 —— —— 17 2 2310 33
Veterindr.! naturw. - 6- —— — = 8 - 14 — 14\ 67
lFachprﬁfg. o g s e = B0 HY S un sy gn g ‘20}
1888 47 12 8522 46 7 23 3 141 21 3842 65 407
N T Ry S e AN S S
otk 107 53 26 = 162 407
1837 32 9 8520 25 9 27 1103 27 272 66
i S i e e R N ot e s N

41 105 34 28 130 338 -
Differenz +15 +3 — +2+21-2 —4+2+38-6 +70—-1 +69

N — — e R e il
+18 =2 +19 = 32 +69
1) Prof. Dr. C. F. Geiser, Vizedirektor des Polytechnikums, Rede gehalten
bei der Beerdigung des Hrn, Kappeler am 22. Oktober 1888.
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Bemerkungen. 1) Die mit 4 bezeichneten Priifungen waren gentigend,
die mit — bezeichneten ungeniigend. 2) Es finden als Ubergang auch noch
Priifungen nach der alten Verordnung statt; die propideutischen Priifungen
werden nach Durchfiihrung der neuen Verordnung wegfallen. 3) Die als phar-
mazeutische Vorpriifungen aufgefithrten Examen sind eigentlich Maturititspri-
fungen, welche wegen Unzuliinglichkeit der Ausweise auferlegt wurden. 4) Die
Veterinirpriifungen finden nur in Bern und Ziirich statt. 5) In Lausanne wer-
den keine medizinischen Fachpriifungen abgenommen.

Von den samtlichen Priifungen waren 62,5 °/o Medizinal-, 22,2 /o
Pharmazeuten- und 15,3 %0 Veterinirpriifungen.

Es waren ungeniigend 14 9/o Medizinal-, 19,7 °/o Pharmazeuten-
und 16,4 %o Veterinirpriifungen.

Auf die einzelnen Priifungsorte entfielen von simtlichen Prii-
fungen Basel 14,6 /o, Bern 26 %/o, Genf 13,1 %o, Lausanne 6,4 %o,
Ziirich 39,9 %/o.

Die geniigenden und ungeniigenden Priifungen verteilen sich
auf die Prifungsorte, wie folgt:

Genigende Ungeniigende

Mediz, Pharmaz. Veteriniir, Mediz.  Pharmaz. Veterinir.

Zahl 9/ Zahl ©°b Zahl °o Zahl °/6 Zahl °/ Zahl 9%

Basel 36 157 11 193 — — 11220 1 i — —
Bern ST %4 s RN [ATE s BACe b eeg 1 e r AT 9 8la

Genf a0 =18 16: 284 . —o 3 75 4 286 — —

Lausanne 15 6.5 8 14 _ - 1 25 2 iy o— =
Zirich 91 40 15 20 86 625 14 35 5 857 2 18,

1888 229 100 57 100 56 100 40 100 14 100 11 100
Die im Jahre 1888 stattgehabten Wiederholungen der Priifungen

ergeben sich aus folgender Ubersicht:

Total der Hievon waren Total der
aritt- ungenig.

Hievon waren
erst- zweit-

Prufungen malige malige malige Prﬁfungen nfa:laitge ;::;:;e i:lti;e
propideut. 141 11730080500 27 20 T —
St naturwiss. 38 38 —  — 1 b —
- Medizin. ) anat.-physiol. 1 3 S s e R
[ Fachprife. 89 it e 12 B i
Maturit, 13 12 1. — 3 2 1o =
Pharmaz. ! propideut. 27 25 Do — 5 5 — —
Fachpriifg. 31 il R St 6 6" N
propident. 33 28 4 1 10 i E 1
Veteriniir.{ naturwiss. 14 7 R e R 21 B g A R
{ Fachpriifg. 20 19 Dy 1 e
1888 407 362 35 10 65 52- =11 2
1887 338 283 42 13 66 49 14 3
Differenz + 69 + 79 — 7 —3 — 1 +3—-3- 1
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Es mussten diejenigen 2 Kandidaten, welche die Prifung zum
drittenmale ohne Erfolg bestanden hatten, nach der Priifungsord-
nung definitiv abgewiesen werden.

Unter den Kandidaten, welche die Mediz.-Fachpriifung be-
standen haben, befanden sich 6 Damen, wovon 3 Schweizerinnen
und 1 Auslinderin in Ziirich, 1 Schweizerin in Bern und 1 Aus-
landerin in Genf.

Die simtlichen Priifungen verteilen sich nach der Heimatan-
gehorigkeit der gepriiften Personen folgendermassen: Schweiz 380,
Ausland 27. ‘

A. Schweilz.
Zirich 67 Transp. 155 Transp. 239
Bern 54 Freiburg 5 Graubiinden 23
Luzern 25 Solothurn 7 Aargau 23
Uri — Baselstadt 19 Thurgau- 16
Schwyz -3 Baselland 6  Tessin 0
Unterw. O.-W. — Schaffthausen 13 Waadt 34
Unterw. N.-W. — Appenzell A.-Rh. 5 Wallis 3
Glarus 4  Appenzell.-Rh, — Neuenburg 14
Zug 2 St Gallen 29 Genf 17
Transp, 155 Transp. 239 Total 380
B. Ausland.
Deutschland 17 Transp. 21 ~ Transp. 25
Frankreich 2 Russland 2  Kapland 1
Oesterreich 1 Italien 1 Bulgarien 1
Polen 1 Griechenland 1
Transp. 21 Transp. 25 Total 27

Die Gesellschaft schweizerischer Tierdrzte machte beim Schwei-
zerischen Departement des Innern die Anregung, es mdge an Stelle
der kantonalen Priifungskommissionen die Abnahme des Maturitits-
examens fiir die Zulassung zum tierérztlichen Studium einer gemein-
schaftlichen eidgendssischen Kommission tbertragen werden. Das
~ Departement hat sich zum Zwecke vorldufiger Orientirung durch
einen Sachverstindigen, welcher der Aufnahmsprifung in Zirich
und Bern beiwohnte, tber die beziiglichen Verhiltnisse Bericht er-
statten lassen.
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3. Die eidgenossischen Rekrutenpriifungen 1888,

Die Prifungsexperten bezeugen, dass die Stellungspflichtigen
im allgemeinen guten Willen und Disziplin zeigten und dass der
grossen Mehrzahl der Ausgang der Priifung nicht als gleichgiltig
erschien.

Bei Auswahl des Priifungsstoffes wird irnmer mehr so ver-
fahren, dass sich derselbe im Rahmen des biirgerlichen Lebens und
Erfahrungskreises bewegt. Im Berichtsjahr fand ein Versuch in der
schriftlichen Priifung tiber Vaterlandskunde statt.

Es werden nur Blinde, Taubstumme und Blédsinnige von der
pidagogischen Priifung befreit.

Die in den frithern Prifungskontrolen noch vorhandenen Liicken
betreffend mangelhafte Angabe des Primarschulorts sind nunmehr
durch die Bemiihungen des statistischen Bureau ausgefiillt worden.
Von 14 Rekruten, von welchen angegeben war, dass dieselben
keine Schule besucht hitten, wurden 11 denjenigen Bezirken zuge-
teilt, in welchen sie zuletzt gewohnt hatten. Die 3 idbrigen, welche
herumziehenden Familien angehorten, mussten unter der Bezeich-
nung »Ungeschulte ohne bestimmten Wohnort« gesondert aufge-
fihrt werden.

Auch die frither vielfach fehlenden Angaben iiber den Besuch
héherer Schulen konnten diesmal bis auf 100—200 beigebracht
werden.

Das Gesamtergebnis ist ungefihr dasjenige des letzten Jahres.
Die schlechtesten und die besten Prifungen weisen nahezu den
oleichen Prozentsatz auf, 19 0/o zeigen sehr gute, 179/ sehr schlechte
Gesamtleistungen. Tut man indessen einen Riickblick auf die letzten
8 Jahrespriifungen, so ergibt sich immerhin ein wesentlicher Fort-

schritt, wie folgende Zusammenstellung beweist :

Von je 100 Rekruten hatten
Priifung gute Noten d. h. 1 oder 2 schlechte Noten d. h. 4 oder 5

im Jahr Lesen Aufsatz Rechnen . at;keslla:&ds- Lesen Aufsatz Rechnen ¥ aif;};g:'fdf'
1888 71 51 54 40 8 16 14 25
1887 72 52 58 38 8 16 13 28
1886 69 48 52 35 9 19 18 32
1885 67 48 52 39 10 18 18 34
1884 66 48 52 a4 10 2 19 36
1883 66 45 51 32 10 23 19 38
1882 63 47 55 )1 13 24 18 40

1881 62 43 49 29 1= 27 20 42
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Die Besserung tritt in der Zunahme der guten und in der Ab-
nahme der schlechten Noten im allgemeinen und in jedem Fache
im besondern deutlich zu Tage.

Der Einfluss des Besuchs hdoherer Schulen auf das Priifungs-
ergebnis zeigt sich in der Weise, dass einerseits von den Primar-
schiilern 8 %o und von den h&hern Schiilern 65 9/o in mehr als 2
Fachern die hochste Note aufweisen, und anderseits 20 %/o der erstern
in mehr als einem Fache die schlechtesten Noten 4 oder 5 haben,
wiahrend die letztern 09/o dieser Kategorie ausmachen. Hiebei ist
allerdings nicht zu tbersehen, dass durch die Herausnahme dieser
hohern Schiiler, welche doch einst auch die Primarschule besucht
haben, und hier wohl in der Regel gute Schiiler gewesen sind, die
Kategorie der Primarschiiler in nachteiligerem Lichte erscheint,
als dies in Wirklichkeit der Fall sein sollte.

Die Haufigkeit des Besuchs héherer Schulen durch]auft fast
alle Prozentsitze von 0—60. Wihrend in 4 Prifungsbezirken (Ger-
sau (Schwyz), Minsterthal (Graubiinden), Conthey und Gams (Wallis)
kein Rekrut die hohere Schule besucht hat, kommen sodann in 2
Bezirken je 1 %o, in 4 Bezirken je 4 9/ hoher Geschulte vor u. s. w.
Am hochsten stehen in dieser Beziehung Schaffhausen mit 41 9/,
Winterthur mit 44 %/o, Horgen mit 48 %0, Genf mit 53 %/o, St. Gallen
mit 54 % und Zirich mit 60 %bo.

Das statistische Bureau hat bei seinen Berechnungen die Wahr-
nehmung gemacht, dass in Gegenden, welche verhéaltnisméssig we-
niger Besucher hoherer Schulen zdhlen, vorwiegend auch die Pri-
marschiiler fir sich weniger gute Leistungen aufweisen. Als Ent-
schuldigung wird beigefiigt: »Gegenden, in welchen ein vermehries
Bediirfnis der Haltung und des Besuches hoherer Schulen zu Tage
tritt, werden ihrer gesamten heranwachsenden Jugend auch neben
und namentlich nach der Schule weitaus gilinstigere Verhiltnisse
bieten, die gewonnenen Kenntnisse zu behalten und zu vermehren.
Offentliche Bibliotheken, wissenschaftliche Sammlungen, Vortrige
und andere Anregungen und Anlédsse, die geisligen Fahigkeiten zu
betitigen, werden hier zahlreicher und die praktischen Bediirfnisse
zu unmittelbarer Verwertung und Ubung der gewonnenen Kennt-
nisse viel hiufiger sein. Ohne Zweifel ist auch die Wirksamkeit
der hohern Schulen fiir die betreffenden Gegenden nicht so enge

2
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auf den Kreis derjenigen beschrankt, welche mit ihnen als Schiiler
in unmittelbare Verbindung treten.«

Die nachfolgende Zusammenstellung erteilt ndhern Aufschluss
tber das Resultat der Rekrutenpriifungen im Herbst 1888, soweit
dasselbe fiir diesen Bericht Interesse haben kann.

Rekrutenpriifungen im Herbst 1888.

Von je 100 Rekruten hatten

die Notensumme

 ABREY i i |

15 19

die Note

{ R ) TR AR 22 3 Lz Reihenfolge
Aantone Ge- hﬁ 110 }1)‘11'5 I;IS };0 :‘E E';:". Z= 7:{-' der Kantone
(Letzter At ader dic 35 Eg ®E 85§ . 2
Primarschul- 1,); le Durchschnittsnote 5;: g o2 _Z nach d. Noten lni?lftlal
besuck otal { 175275375 475 E« 2B 3= 3E e
s ik b s b s BRI i3 pasten Achlech xam)
15 25 35 45 5 e besuch
Ziirich 23698734 23 6.0 .29 12 40 v ITE: VH II
Bern 5002 2008633 10 ‘1° 15 19 - 11 XVI XIV XVII IXX
Luzern 1168 2 2¢ B& 13 8- 15 224 22 IXX XTIV  AX X0 VL
Unn ® 166 6 24 48 20 2 IS 6 XXIV XXV XXIXXIII
Schwyz 428 06:80:39:18:12 1252851 ' 15 XKL A XK O XEX L. - XV
Unterw. O.-W. 14818333711 1 15 15 5 XVII XIV XIV XXIV
Unterw. N.-W. 107 223836 4 — 15 O ORI XY LY XN
Glarus 283 83.84.27 6..0.:24 12 .20 VI [ VI . VIE VHI
Zug 190828 8931 T— 14 15 "2 - XII XYL XV Vv
Freiburg 1002 16 32 37 13 2 12 24 g XR SHXX S INXT SRR
Solothurn 7182643 26 -5 0 17 1220, =¥VI XE - VI IX
Baselstadt 3680082 Heng = 148 S S I I I 111
Baselland 498 274026 - 6 1. 21 11 15 IX :VIH V.. XTH
Schaffhausen 303393319 4 — 30 733 II II III IV
Appenzell A.-Rh. 436 21 4030 7 2 16 13 15 XIV XII XTXTY
Appenzell I-Rh. 89 14 21 3924 2 10 36 7 XXIII XXIII XXIII XXII
St. Gallen 1706.24 88.81- 7 0 18 13- "18 :XI 5. GIe 4 | X
Graubiinden 661:22132:32:42 2 =46 22 16 X VI XEEXVHE: - XTT
Aargau 1B 1938 82 9 2 48 AT 34 o XV IXX XY=Vl
Thurgau 805 40 38 20 2 — 28 S L £ 0 R | i, 14 1]
Tessin 23142343 16 54 .12 .80 5 17 XX1E . XX X XII XI
Waadt MBS 20:3¢28: 812014 12 o AKX SN XY
Wallis 80410194326 2 8 37 B XXVXXIV XXV XXV
Neuenburg 898323426 7 1 27 12 14 vl VI VI XVI
Genf AM0:36-37 22 520 2 S 104 I L Y v I
Ungeschulte
ohne bestimmten
Wohnort 3 — — — —100 — 100 —
Schweiz 23037 24 3531 9 1 19 17 18 Schweiz
Davon
Besucher héoh,
Schulen 11675122 310 = 165 0
Und zwar von :
Sek.-Schulen 257766 30 4 0 — b4 0
Mittl. Fach-
schulen 36698 2 — — — 95
Gymnasien 102787 12 1 — — 80
Hochschulen 146 97 3 — — — 92
Uberdies mit aus-
lindischem
Primarschul-
ort 20936 31°20.10: '8 28 =197 96
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4. TUnterstiitzung des gewerblichen und industriellen
Bildungswesens,

Das schweizerische Industrie- und Landwirtschaftsdepartement
‘hat die Einrichtung getroffen, dass die auf Grund des Bundesbe-
schlusses vom 27. Juni 1884 subventionirten Bildungsanstalten ihre
Beitrage schon zu Anfang des Jahres zuerkannt und ausbezahlt er
halten, damit sie dieselben auch wihrend des betreffenden Betriebs-
jahres zweckmissig verwenden konnen. Die Schulen werden von
Bundesexperten inspizirt, welche vermége ihrer technischen Bildung
und allgemein wissenschaftlicher Ausriistung in der Lage sind, durch
- Erteilung von Rat und Belehrung vorhandene Méngel zu beseitigen
und auf den Gang der Schulen anregend und fordernd einzuwirken.

Die im Jahr 1888 erteilten Beitriige verteilen sich folgender-
massen auf die Kantone:

Kantone  Anstalten P SSF Schiler aiigiiill fongfi.tgf?%fﬁdléﬁﬁc. Bbﬁﬁéfié‘
T. r. T.
Ziirich 16 102 1668 276 268 175 420 60 495
Bern . i 91 1088 202 750 105 816 45 772
Luzern 1 + 38 12 549 7 092 4 150
Uri 1 2 20 210 140 140
Schwyz 2 3 57 1398 476 600
Unterw. 0.-W. 3 1 63 2 606 1756 850
Unterw.- N-W. 3 5 163 2 637 1692 825
Glarus 3 11 216 4 327 2975 1950
Zug 1 2 43 708 444 200
Freiburg 3 5 85 18 586 9377 3 650
Solothurn 4 17 208 22 269 11 985 6 000
Baselstadt 4 19 631 94 393 52 365 25 400
Baselland 2 5 103 2 827 1583 360
Schaffhausen 1 9 164 4 064 2712 1352
Appenzell A-Rh. 1 3 55 1972 1330 600
Appenzell I.-Rh. — — — — = —
St. Gallen 5 26 293 120 277 79 895 21 881
Graubiinden 1 11 148 o 037 2037 1400
Aargau 10 37 441 37 520 20 858 7187
Thurgau 4 8 152 3789 2 459 465
Tessin 15 23 593 41473 31144 8 000
Waadt 3 9 59 9730 6 709 - 1650
Wallis — 41 i — — — —
Neuenburg 6 37 340 111 569 64 203 26 430
‘Genf. 4 9 175 227 098 142 609 65 400
1888 1181 439 6303 1202062 725 077 284 257
1887 103 351 5934 993 801 618 085 220 344

Differenz + 15 -+ 83 -+ 869 + 208261 -+ 106 992 63 913

) Es sind im Jahr 1888 nicht 120 Anstalten, wie der gedruckte Jahres-
bericht des Departements angibt, sondern nur 118 unterstiitzt worden, da im
Kanton Ziirich die Korbflechterschule Winterthur weggefallen und im Kanton
Glarus eine Fortbildungsschule (Netstall) nicht unterstiitzt worden ist.
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Wenn man die subventionirten Anstalten nach ihrer Zweck-
bestimmung in einzelne Kategorien teilt, so ergibt sich folgende
Zusammenstellung:

Anstalten Anzahl Bundessubventionen
Technikum und Kunstgewerbeschulen 5 77 445
Industrie- und Gewerbemuseen 11 69 350
Uhrenmacherschulen 8 56 313
Schnitzlerschulen 3 4 623
Webschulen fiir Seide und Baumwolle 2 8 500
Lehrwerkstiitten fiir Schuhmacher, Schreiner,

Holzarbeiter, Korbflechter 5 12 500
Frauenarbeitsschulen 3 6175
Gewerbliche Fortbildungs- und Zeichnungs-

schulen 59 36 223
Handwerksschulen 22 13128

1888 118 284 257

(Nédheres siehe im statistischen Teil.)

In der Subvention fiir den Kanton Ziirich ist auch der Beitrag
an den vom 16. April bis 11. August 1888 am Technikum in Winter-
thur abgehaltenen Instruktionskurs fiir Zeichnungslehrer, welcher
von 8 Teilnehmern besucht war und sich insbesondere auf das
Freihandzeichnen und Modelliren bezog, inbegriffen.

Ebenso wurde ein 3 wochentlicher Kurs zur Fortbildung von
Lehrern des gewerblichen Zeichnens in Biel, welcher von 28 Teil-
nehmern besucht und mit einer Zeichnungsausstellung verbunden
war, mit einem Bundesbeitrag von 2046 Fr. unterstiitzt, wozu noch
die Beitrdge von Kanton und Gemeinden im Betrage von 2300 Fr.
hinzukamen.

Den Teilnehmern des IV. schweizerischen Bildungskurses fiir
Lehrer an Handfertigkeits- und Fortbildungsschulen in Freiburg
(15. Juli bis 11. August) wurden Stipendien in dem Umfange ge-
wahrt, wie sie die betreffenden Kantone erteilten, dagegen konnten
die Bundesbehdorden nicht dazu gelangen, die Forderung des Knaben-
arbeitsunterrichtes in der Schweiz als Bundessache zu erkliren, in-
dem sie dafiir hielten, dass eine beziigliche Erweiterung des Art. 2
des Bundesheschlusses vom 27. Juni 1884 1) nicht in der Absicht des
Gesetzgebers gelegen habe.

') Sammlung 1883 —1885 pag. 2.
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Zur Hebung der gewerblichen Bildung wurden im Jahr 1888
folgende Bundesstipendien gewihrt:

Fiir Besuch von Fiir Fiir den IV. Hand- Gesamt-
Schulen Reisen fertigkeitskurs betriige
Zahl Betrag Zahl Betrag Zahl Betrag
Fr. Fr. Fr. Fr.
Ziirich 9 2950 — — — — 2 950
" Bern ) 1250 7. 950 10 750 2550
Luzern 6 1350 — — — — 1350
Freiburg — — — — 21 1470 1470
Solothurn 1 350 — - 1 75 425
Basel — - — — 8 600 600
Schaffhausen 1 150 — — — — 150
Appenzell A-Rh. 2 1000 - — 5 o = 1000
St. Gallen - — — — 4 320 320
Graubiinden 2 450 1 200 - — 650
Aargau 5 1400 — — 2 160 1560
Thurgau 8 1750 — — 2 160 1910
Tessin — — — - 2 300 300
Waadt 1 200 — — 3 300 500
Neuenburg — — — — 1 75 75
Genf — - — — 5 400 400
1888 40 10 850 8 750 59 4 610 16 210
1887 - 33 9 000 44 3 150
Differenz + 7 -+ 1850 + 15 + 1460

Das Departement unterstiitzte in friherer Weise die »Blatter
fir den Zeichnungsunterricht« durch einen Jahresheitrag von 600 Fr.,
welcher in Form von Abonnements zu Gunsten der subventionirten
gewerblichen Unterrichtsanstalten verabreicht wurde.

5. Unterstiitzung des landwirtschaftlichen Bildungswesens.

a) Stipendien. Im Jahr 1888 gelangten 11 Stipendien der
landwirtschaftlichen Abteilung des eidgendssischen Polytechnikums
und 5 Reisestipendien zur Verteilung, wofiir die Summe von 5125 Fr.
verwendet wurde.

b) Ackerbauschulen. Die 3 Anstalten der Kantone Ziirich
Bern und Neuenburg erhielten nachfolgende Bundesunterstiitzung.

E An di - i - < Aus-
Sehtler (ol Cio M mitel . llsasSciged ot
Fr. Fr. Fr. Fr.
Strickhof (Ziirich) 51 — 2167 8225 10392
Riitti (Bern) 46 — 1922 2400 4 322
Cernier (Neuenburg) 28 14215 2168 = 16 382

1888 125 14215 6 257 10625 31096
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¢) Landwirtschaftliche Winterschulen. Den 3 Win-
terschulen der Kantone Luzern, Aargau und Waadt wurden fol-
gende Bundesbeitrige gewdihrt:

Anderweitige

Schiiler Besoldungen Lehrmittel Ausgaben Total
Fr. E¥. Fr. Fr.
Sursee (Luzern) 42 5 546 817 - 817 7180
Brugg (Aargau) 18 1882 2207 1098 5 187
Lausanne (Waadt) 46 5 538 4545 1123 11206
1888 106 12966 7 569 3038 23 573

d) Gartenbauschule in Genf. Diese im Jahr 1887 eroff-
nete Privatanstalt (Vaucher) mit 2jihrigem Unterrichtskurs zahlte-
im 2. Jahre ihres Bestehens 31 Schiiler. An die 2jdhrigen Unter--
richtskosten im Betrage von 20 841 Fr. verabreichte das Departe-
ment einen Bundesbeitrag von 10 420 Fr. Ebenso wurde die An-
stalt von den Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg und Genf
durch Verabfolgung von Stipendien (6275 Fr.) und von Neuenburg
ausserdem durch einen direkten Beitrag von 150 Fr. unterstiitzt.

e) Landwirtschaftliche Wandervortrige und Spe-
zialkurse. Es bestanden in 11 Kantonen Spezialkurse, und in
10 Kantonen wurden landwirtschaftliche Wandervortréige eingerichtet.
Die beziiglichen Kosten der Kantone beliefen sich auf 20 530 Fr.,
wovon der Bund die Hélfte im Betrag von 10 265 Fr. ibernahm..

(Ndheres siehe im statistischen Teil.)

6, Forderung des militirischen Vorunterrichts.

4. Schiessiibungen der Mittelschulen.

Nach dem Regulativ vom 20. Mai 1887 wurden im Jahr 1888
von 27 Kadetten- und Ubungskorps an kantonalen Sekundar- und
Mittelschulen mit 1774 Teilnehmern (1887: 1125) 156 Schiess-
tubungen abgehalten und hiebei 65920 Schiisse abgegeben (1887:
35973). Die Resultate gestalteten sich folgendermassen:
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*/o Treffer
Teil- Ubun- Scheibe . i Vo L
Name des Korps nehmer gen Distanz Distanz Distanz Distanz Distanz der

100m 150m 225m 300m 150 m Schilsse

Zirich, K.-Sch. 1000 9 027 8he 8RR Y 4480

Neumiinster 610 b 68 b6 R 6205 2300
Hottingen Ol g = e ) e 2145
Thalweil 80 g R B e 1620
Widensweil 33 4 — — 81 — — 2250
Meilen 36 £ 68 " h3 AR o 1600
Stéfa 33 2 — - 63 — — 830
Winterthur 22014 BT T8 62 rGdat 'S4 8080
Burgdorf 28 "2 RS iR e e 690
Herzogenbuchsee 19 4 96 86 83 84 66 760
Glarus 79178 @R RO SR 63 2080
Olten 71 B ) NS - B! i Y e sl 3250
Solothurn 11913 82 =807 10628 of . 6560
Schaffhausen 95 26 8 - et b 3080
St. Gallen 268 . 6 8928040 604D 9565
Advau. Bez-Seh. - 88 4 -86.. 81 166" 61 54 2980
Aarau, K.-Sch. 02 3 O A g R v s G 2295
Aarburg 28 68 R ] s 740
Bremgarten a9 2T 67 49 A5 U D0 — 1000
Brugg i R R S Sy (e i N 690
Schoftland 2G0T - R TR S e T 6T 785
Seon | S e Rl Rl S e S 1
Zofingen TR Al ol Sy ) el e (| 1815
Zurzach 148 946 266, " — 420
Frauenfeld, K.-Sch. 81 17 86 89 88 59 94 2980
Chaux-de-fonds 63 67 88 i 4An . 1670
Locle 27 RV 8Y L 87T "85 80— 950

1888 1774 156 65920

Bemerkung. Scheibe V ist die ausgeschnittene Mannsfigur der Scheibe L.
An 21 Kadettenkorps wurden fiir je 30—40 Schiisse Munitions-
vergiitungen verabreicht, welche den Gesamtbetrag von 2112 Fr.
60 Cts. (1887: 1879 Fr. 20 Cts.) ausmachten. 6 Kadettenkorps

haben nach speziellen Bedingungen geschossen und dafiir 240 Fr.
an Prémien erhalten.
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2. Militarischer Vorunterricht.

a. Obligatorischer Unterricht .—IL Siufe
(10.—15. Altersjahr).

Da seit Erlass der ersien eidgendssischen Verordnung vom
13. September 1878 tiber die Einfiihrung des Turnunterrichts 10
Jahre verflossen sind, halt das schweizer. Militirdepartement in
Austbung von Art. 12 der Verordnung vom 16. April 1883 den
Zeitpunkt fir gekommen, um sich die direkte Einsicht tiber den
Stand und den Betrieb des Turnunterrichtes zu verschaffen und
darauf gestiitzt die weiter erforderlichen Verfligungen zur Verall-
gemeinerung des Unterrichts zu erlassen.

Im Jahre 1888 wurden in fast allen Kantonen allerlei Ver-
besserungen von mehr oder weniger eingreifender Bedeutung vor-
genommen. Unglinstig steht der Vorunterricht noch in den Kan-
tonen Zug, Nidwalden, Appenzell L.-Rh. und Graubiinden, am
ungiinstigsten im Kanton Tessin.

In den Kantonen Luzern, Uri, St. Gallen, Aargau, Thurgau,
Waadt und Wallis wurden teilweise mit Androhung des Entzugs
der Staatsbeitrige an die betreffenden Schulen Aufforderungen zur
Einfihrung oder Verbesserung des Turnunterrichts und Erstellung
der Turnplitze, sowie zur Vervollstindigung der Turngerite er-
lassen.

Die Kantone Basel und Genf erliessen neue Lehrpline fiir den
Turnunterricht. Im Aargau wurde ein Turnprogamm fiir 4 Jahre
aufgestellt und in 4 Lehrerturnkursen durchgearbeitet. Auch
St. Gallen hielt einen Turnkurs fir Lehrer ab. In den Kantonen
Zirich und St. Gallen bemiihten sich die Lehrerturnvereine um die
Forderung des Turnens in der Volksschule und wurden in diesem
Streben durch Staats- und Bundesbeitrage unterstiitzt.

Eine Anzahl Kantone und Gemeinden erstellten zweckmaéssig
eingerichtete Turnhallen, wobei die Gemeinden Staatsbeitrige er-
hielten. (Lehrerseminar, Hofwyl, Miinsingen, Locle, Couvet, Chaux-
de-fonds, Fleurier, Wattwyl).

Der Bericht iiber den Stand des militirischen Turnunterrichts
in den Kantonen ergibt folgendes:



Forderung des militdrischen Vorunterrichts. 29

a) Von 3839 Primarschulen besitzen:
Zahl 1888 %% Zahl 1887 %0

Gentigende Turnplatze 2721 70,9 2651 69.4
Ungentigende 573 14, 610 16
Noch keine o945 14,2 559 145
Alle vorgeschriebenen Gerite 1547 40,3 1391 36,4
Nur einen Teil 1462 38,1 1551 40.s
Noch keine Gerite 830 21,6 878 23
Ein Turnlokal 600 15,6 DaiS 15
Kein Turnlokal 3239 84,4 3247 85

b) In 5274 Primarschulen (1887: 5232) wird Turnunterricht

erteilt :
Zahl 1888 0/o Zahl 1887 %

Das ganze Jahr in 1121 21,3 1060 20.3
Nur einen Teil des Jahres in 3411 64,7 3412 65,2
Noch gar nicht in 742 14 760 14,5
¢) Das gesetzliche Minimum von 60 Turnstunden per Jahr
wird erreicht in 1455 27.6 1366 26,1
wird noch nicht erreicht in 3819 72.4 3866 73,9

d) Der Turnunterricht an den Repetir- und Ergénzungsschulen
(obligatorische Schulstufe vom 12.—15. Altersjahr) ist noch nicht
eingefiihrt in den Kantonen Zirich und Glarns, In Appenzell A.-Rh.
erhalten die Wiederholungsschiiler 20—60 Turnstunden. Im Kanton
St. Gallen turnen ca. 1/3 der Repelirschiiler, im Kanton Luzern
nahezu 1/4, im Kanton Neuenburg wurde in 60 Lehrlingsklassen
Turnunterricht erteilt. In Appenzell I.-Rh. wird in Repetirschulen
des Schulkreises Appenzell, im Kanton Zirich an 5 Erginzungs-
schulen Turnunterricht erteilt.

e) Von den 425 hohern Volksschulen (1887: 414) haben

Zahl 1888 /o Zahl 1887 i

noch keinen Turnplatz 18 4,3 19 4.6

» keine Turngerite 27 6,4 38 9,2

» kein Turnlokal 202 47,5 195 474

» keinen Turnunterricht 29 6,6 18 4.4
> nicht das Minimum (60)

der Stunden 140 33 139 33,6

Bemerkung. Im Kanton Genf wurde der Turnunterricht in den Sekundar-
schulen zufilliger Verhiltnisse wegen im Schuljahr 1887/88 nicht betrieben.
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Es erhielten 135148 im 10.—15. Altersjahr stehende Knaben
(1887: 131425) Turnunterricht, wovon ca. 50000 das ganze Jahr
hindurch und ca. 85000 wihrend des Wintersemesters.

b) Freiwilliger militarischer Vorunterricht.

Der militirische Vorunterricht der HI. Stufe (16.—20. Alters-
jahr) hat im Jahr 1888 vermehrte Pflege gefunden. Derselbe er-
streckte sich tber die Kantone Ziirich, Aargau, Luzern, Bern und
Schaffhausen. Es hat sich am zweckmissigsten erwiesen, wenn
die Schiiler nach ihrem Alter in 2—3 Klassen eingeteilt und in
den untern Klassen mehr das Turnen nebst Armbrustschiessen,
in den obern die eigentlichen militirischen Ubungen und das
Schiessen mit dem Ordonnanzgewehr betrieben werden. Die Schiiler-
zahl bewegte sich zwischen 24—60. Die Leistungen wurden von
den Experten des Militirdepartements als durchweg befriedigende,
teilweise recht erfreuliche, bezeichnet.

Das schweizerische Militairdepartement beabsichtigt, diesen
Unterricht von 1890 an sukzessive obligatorisch einzufiihren, wobei
eine erheblich bedeutendere finanzielle Unterstiitzung von Seiten
des Bundes in Aussicht genommen wird, _

Die Beteiligung an den im Jahr 1888 abgehaltenen Kursen

war folgende:
Schiilerzahl

Kurs i

Beginn Schluss
1. Zirich und Ausgemeinden IV, 110 100
2. Winterthur und Umgebung IV. 190 175
3. Ménnedorf I. 41 41
4. Thalheim L. 79 79
5. Wetzikon I 32 30
6. Bern L 236 195
7. Luzern II. 156 114
8. Aarau und Umgebung L. 215 206
9. Brugg und Villigen 1I. 46 25
10. Seon I1. 54 38
11. Zofingen und Umgebung [ 110 84
12. Klingnau | 4 44 37
13. Herznach I. 20 20
14. Schaffhausen I 136 108

Total 1469 1252
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7. Hebung der schweizerischen Kunst.

Gestiitzt auf die unterm 18. April 1888 erlassene Verordnung
zur Vollziehung des Bundesbeschlusses vom 22. Dezember 1887 be-
treffend die Forderung und Hebung der schweizerischen Kunst
(I. Beilage pag.24) wurde eine 11gliedrige Kommission von Fach-
leuten bestellt (Schweizerische Kunstkommission), welche dem De-
partement des Innern begutachtend zur Seite stehen soll. Der fiir
das Berichtsjahr zur Verfiigung gestellte Kredit von 50 000 Fr.
wurde verwendet, wie folgt:

Fr.

a) Beitrag an das Lowenstandbild auf der Denk-
sdule zu Sempach 3 000
b) Beitrag an das Denkmal Jean Richard in Locle 4 000
¢) Beitrag an den Schweizerischen Kunstverein 6 000
d) Beitrag an den Schweizerischen Kunstfond 35 348
e) Sitzungskosten der Kommission ete. 1652

Total 50000

Bemerkung. Ein Beitrag von 5000 Fr. an das Pestalozzi-Denkmal in Yver-
don wird nach Erstellung des Denkmals ausgerichtet werden.

8. Erhaltung vaterliindischer Altertiimer.

Es wurden im Sinne des Bundesbeschlusses vom 30. Juni 1886
und der Vollziehungsverordnung vom 25. Februar 1887 folgende An-
schaffungen gemacht:

a) Altertiimer von gemein-eidgendssischem Interesse, welche
Eigentum des Bundes bleiben:

Fr.
1. Zimmergetafel des Rathauses in Mellingen
(Aargau) 7000
2. 33 Holzmedaillons aus dem Schlosse zu Arbon
(Thurgau) 10 000

3. 2 gotische Tische, 17 Stiicke gotische Flach-
schnitzerei und gotische Tiire aus einer Samm- :
lung in Zirich 1700

Uebertrag 18700
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Uebertrag

4. 2 Szepter aus Sumiswald (Bern) und Bischofs-
zell (Thurgau)

5. Kupferner Kessel von 1685 aus Stein a/Rh.

. Abendmahltischtuch aus dem 15. Jahrhundert
aus Luzern

o

7. 8 Bande Handzeichnungen von Kirchenfenstern
aus einer Sammlung in Rom
b) Ausgrabungen:
Fund irdener Kriige beim Zollhause in Stein a/Rh.
aus dem 15.—16. Jahrhundert
¢) Beteiligung an der Erhaltung historisch oder
kiinstlerisch bedeutsamer Baudenkmiler:

1. Beitrag an die Gemeinde Nifels (Glarus) zur
dekorativen Herstellung dessogenannten »Freu-
lerhauses« aus der Spitrenaissance (Kosten
18 000 Fr.)

2. Zusicherung eines Beitrages an die Gemeinde
Monchaltorf (Zirich) zur Renovation der Kir-
chendecke (Kosten 1 500 Fr.)

Hiebei ist zu bemerken, dass die betreffenden Erhal-
tungsarbeiten kunstgerecht ausgefiihrt sein miissen, ehe
der Beitrag ausgerichtet wird.

d) Unterstiitzung kantonaler Altertiimersam mlunﬁfen :

1. Beitrag an den historischen Verein des Kantons
Thurgau zur Erwerbung von Antiquititen

2. Beitrag an den historischen Verein des Kan-
tons St. Gallen zur Erwerbung eines Plafonds

3. Beitrag an den historischen Verein des Kan-
tons Appenzell zur Erwerbung eines Bildnisses
von Landammann Suter (7 1784).

18700
Fr.

370
500

5 000

9 000

750

1500

150

Total 36 870

Der unterstiitzte Verein darf die mit Bundessubvention ange-

schafften Gegenstinde nicht veraussern.
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9. Unterstiitzung von Werken der 6ffentlichen Gemeinniitzigkeit
und Wohltitigkeit durch den Bund.
1. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Diese Gesellschaft wurde im Berichisjahr mit folgenden Bundes-
beitrdgen unterstitzt:

Fr.
a) Fortsetzung der Erdmessung 15 000
b) Erstellung der geologischen Karte 10 000
c) Verdffentlichung literarischer Arbeiten 2 000

Total 27 000

Die geodédtische Kommission hat den IIL, die Ergeb-
nisse der Basismessungen darstellenden Band der Hauptpublikation
(Europas Gradmessung, das schweizerische Dreiecknetz) herausge-
geben. Die geologische Kommission hat die Herausgabe
der geologischen Karte der Schweiz in 25 Blattern vollendet und
3 Lieferungen erlauternden Textes erstellt. Die Denkschriften-
kommission weist als Fortsetzung ihres Werkes »Neue Denk-
schriften der allgemeinen schweizerischen G :sellschaft fir die ge-
samten Naturwissenschaften« die Herausgabe nachfolgender 2 Ar-
beiten auf: '

a) Beitrage zur Kenntnis der Nagelfluh in der Schweiz von

Dr. J. J. Frih.
b) Uber die verticillirten Siphoneen mit 5 Tafeln von Prof.
Dr. C. Cramer.

Der mit Hilfe eines Bundesbeitrages fir schweizerische Ge-
lehrte reservirte Studientisch am zoologischen Institut
des Hrn. Prof. Dohrn in Neapel wurde im Winterhalbjahr von 2
jungen Genfer Forschern benutzt.

2. Schweizerische gesehichisforschende Gesellschafft.

Der Bundesbeitrag wird insbesondere zur Verdifentlichung der
»Quellen zur Schweizergeschichte« verwendet. Im Berichtsjahr ist
kein Band zur Veroffentlichung gelangt, dagegen liegen 3 Bande
im Druck. Die Unterstitzung betrug 2200 Fr.

Vom »Idiotikon der deutsch-schweizerischen Mundarten« sind
2 Hefte (No. 13 und 14) erschienen. Das Werk ist bis zum Buch-
staben H vorgeriickt. Der Bundesbeitrag betrug 5000 Fr.
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3. Schweizerische statistische Gesellschaft.

Die Zeitschrift fiir schweizerische Statistik hat ihren 24. Jahr-
gang vollendet. An die Kosten der Herausgabe derselben, welche
sich auf zirka 5 000 Fr. belaufen, trugen Bund und Kantone nahezn
die Halfte. :

4. Schweizerische gemeinniitzige Gesellschaft.

Die Bundesversammlung gewéhrte cinen Extrakredit von 2000 Fr.
zur Unterstiitzung der von der Gesellschaft an Hand genommenen
Ausbildung von Lehrerinnen an Fortbildungsschulen. Es wurden
an den Frauenarbeitsschulen Basel und Ziirich 2 Kurse mit je 8
Teilnehmerinnen zur Ausbildung von Lehrerinnen an weiblichen Fort-
bildungs- und Frauenarbeitsschulen it einjihriger Dauer einge-
richtet. Statt der gewiinschten 10 Teilnehmerinnen meldeten sich
aus 13 Kantonen deren 60. Von den 18 Aufgenommenen beziehen
11 Stipendien im Betrage bis auf 500 Fr. Die Ausgaben der ein-
zelnen Schiilerin werden auf 1 000—1 200 Fr. fiir den ganzen Kurs
veranschlagt,

10. Schweizerische permanente Schulausstellungen.

Der Bund unterstiitzte 4 Schweizerische permanente Schul-
ausstellungen (Zirich, Bern, Freiburg und Neuenburg) je mit
einem Jahresbeitrage von 1000 Fr.

Die Spezialberichte dieser Institute konstatiren, dass sich die
Ausstellungen eines wachsenden Zuspruchs von Seiten der Schul-
behtérden und Lehrer erfreuen, und dass ihre Téatigkeit nach Mass-
gabe ihrer bescheidenen Mittel als eine fur das Schulwesen er-
spriessliche empfunden werde. Ihre Jahresrechnungen pro 1888
ergeben folgende Ziffern:

Einnahmen  Ausgaben Vermogen

Fr. Fr. Fr.
Ziirich 14 338 16 852 32 812
Bern 2 929 2 827 13 927
Freiburg 2 379 2 631 16 275
Neuenburg 3135 2 842 5125

Nach diesen Zahlen weist die Schulausstellung in Zirich in
den Einnahmen und Ausgaben fast die doppelten Betrige der
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tbrigen 3 Ausstellungen zusammen auf, so dass nach den bei den
Bundessubventionen fiir die gewerblichen Fortbildungsschulen gel-
tenden Bestimmungen fiir diese Anstalt die Zuwendung erhéhter
Beitrdge wohl nur eine Frage der Zeit sein kann.

Die Spezialkommission fiir gewerbliches Fortbildungsschulwesen
der Schulausstellung in Ziirich hat das in Bendels Katalog (siehe
Jahrb. 1887, pag. 27) empfohlene Lehrmittelmaterial fiir gewerbliches
Fortbildungsschulwesen gesammelt und erworben. Diese Sammlung
wird nunmehr daselbst bleibend ausgestellt, so dass die Lehrer und
Vorstinde der gewerblichen Fortbildungsschulen Gelegenheit haben,
die Vorlagenwerke und Modelle selbst einzusehen und zu vergleichen,
um fiir ihre besondern Schulbediirfnisse geeignete Anschaffungen zu
machen. Zur Erméglichung dieser Erwerbung und Ausstellung hat
das Schweizerische Industriedepartement der Schweizerischen per-
manenten Schulausstellung in Zirich einen ausserordentlichen Bei-
trag von 3800 Fr. verabreicht. Die Leitung der Anstalt gedenkt
diese Sammlung fortwihrend zu &dufnen und mit den neuesten
Werken auszustatten.

11, Vollziehung der Bundesverfassung (Art. 27).

Die Frage der Vereinigung konfessionell geirennter Schulen
ist im Berichtsjahr Gegenstand eines Rekurses bei den Bundes-
behérden geworden. (Vergleiche Jahrbuch 1887, pag. 64—65). Der
katholische Primarschulrat von Lichtensteig beschwerte sich im
Namen der katholischen Schulgemeinde gegen einen Beschluss
des Grossen Rates des Kantons St. Gallen (26. Nov. 1886), durch
welchen die Ubernahme des gesamten Primarschulwesens der
Gemeinde durch ein aus den Biirgern der katholischen und der
evangelischen Schulgemeinde zu konstituirende birgerliche Schul-
gemeinde sanktionirt wurde. Der Rekurs wurde vom Bundesrat
abgewiesen (10. Jan. 1888). Die katholische Schulgemeinde Lichten-
steig gelangte hierauf an die Bundesversammlung, wurde jedoch eben-
falls abgewiesen (Debatte in den Eidgen. Raten v. 14.—17. Dez. 1888).
Der Entscheid ging im allgemeinen von folgenden Erwigungen aus:
Die konfessionel getrennten Schulen stehen mit dem Geiste der
Bundesverfassung nicht im Einklang. Die entgegenstehenden Be-
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stimmungen der Verfassung des Kantons St.Gallen sind durch die
Ubergangshestimmungen der Bundesverfassung, welche alle ent-
gegenstehenden Vorschriften der kantonalen Verfassungen und Ge-
setzesbestimmungen hinfillig machen, als aufgehoben zu betrachten.
Es ist zwar bedauerlich, dass diese Fragen noch nicht durch Gesetze
geordnet sind, aber den Bundesbehtrden steht kein anderer Weg
offen, als sie durch Rekursalentscheid zu ordnen. Der Standpunkt
des Bundesrates befindet sich nicht nur auf dem Boden des Rechts,
sondern auch auf dem Boden der Moral. Der konfessionelle Hader
darf nicht in die Schule hineingeiragen werden. Durch die Ver-
einigung der konfessionell getrennten Schulen wird der bestehende
Antagonismus beseitigt und das Werk des Friedens gefdrdert.

12. Ubereinkunft mit Frankreich betreffend die Schulpflicht
in den schweizerischen Grenzortschaften,

In Folge des Uebereinkommens vom 27. Méarz und 12. Juni 1888
(L. Beilage pag. 1) ist die Durchfiihrung der Schulpflicht in den
Grenzortschaften mit Frankreich in der Weise geordnet worden, dass
schulpflichtige Kinder schweizerischer Herkunft in Frankreich in
jeder Beziehung (Obligatorium, Unentgeltlichkeit, Absenzenwesen)
wie franzosische Kinder und ebenso schulpflichtige Kinder franzo-
sischer Herkunft in der Schweiz wie schweizerische Schulkinder
behandelt werden. Es besteht im weitern gegenseitige Pflicht der
Anzeige, wenn die verantwortlichen Personen auf dem Gebiet des
andern Landes wohnen, und es sind die Behorden des letztern
befugt, gegen dieselben mit den gleichen Strafmitteln vorzugehen,
wie wenn die Zuwiderhandlung im eigenen Staate stattgefunden
hatte. Die noch primarschulpflichtigen Schweizerkinder werden in
Frankreich zu den gleichen Bedingungen wie die franzdsischen
Kinder zu den Fortbildungs-, gewerblichen oder Oberprimarschulen
oder Kursen zugelassen. Zur Vollziehung dieser Bestimmungen
werden die Schulbehdrden der beiden Lander erméchtigt, ohne
diplomatische Vermittlung mit einander zu verkehren, und es wird
alljahrlich eine Liste der zur direkten Korrespondenz ermichtigten
Beamten ausgetauscht.



Zweiter Abschnitt.

Das Unterrichtswesen in den Kantonen. 1888.

I. Primarschule.

1. Gesetze und Verordnungen.
a) Verfassungen und Gesetze.

Der Kanton Uri hat sich eine neue Verfassung gegeben
{siehe I. Beilage pag. 26). Die Bestimmungen, welche das Primar-
schulwesen betreffen, sind in Einklang mit der neuen Bundes-
verfassung (Art. 27) gebracht. Die Initiative der Gemeinden zur
Verbesserung ihrer Schulen wird durch besondere Staatsbeitrige
wach erhalten. Der Staat unterstiitzt im tibrigen die Primarschulen
im bisherigen bescheidenen Masse und tibt durch einen kantonalen
Erziehungsrat die Oberaufsicht tiber das gesamte Unterrichtswesen
aus. Die Wahl der Lehrer geschieht durch die Gemeinden aus der
Zahl der vom Staate Patentirten. Auch die Forderung der Se-
kundar-, gewerblichen und landwirtschaftlichen Schulen ist in der
Verfassung vorgesehen, und es werden fiir den Besuch solcher
Anstalten Stipendien in Aussicht gestellt.

Im Anschluss an die Revision der Verfassung hat im Kanton
Uri auch eine Durchsicht des Unterrichtsgesetzes, d. h. der Schul-
ordnung stattgefunden (siehe I. Beilage pag. 28); doch sind hiebei
keine bedeutsamen Neuerungen vorgenommen worden. Der Staat
iberlasst die Sorge fiir das Schulwesen in erster Linie den Gemeinden.
Auch nicht die Befugnis hat er sich gewahrt, das Minimum der Lehrer-
besoldung festzustellen, sondern es ist den Gemeinden nur auf-
gegeben, fiir » angemessene « Besoldung zu sorgen.

Der Primarschulunterricht soll wihrend 6 Schuljahren min-
destens 30 Schulwochen mit wdchentlich 18 Stunden umfassen,
und es wird den Gemeinden empfohlen, wenn mdoglich die Zahl
der Schulwochen bis auf 40 zu erhthen und Vor- und Nach-
mittagsunterricht erteilen zu lassen.
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Im Kanton Schaffhausen hat die Unterrichtsdauer der
Primarschulen in denjenigen Gemeinden, welche statt 8 ganzen
Schuljahren 6 ganze und 3 halbe Schuljahre eingerichtet haben,
im neunten Schuljahr in der Weise eine Reduktion erfahren, dass
die Dauer desselben von Anfang November bis Anfang Februar
(statt bis Mitte Mirz) festgesetzt wurde.

Im Kanton Genf ist dem Erziehungsdepartement in Ab-
anderung des Schulgesetzes von 1886 eine Schulkommission bei-
gegeben worden (Commission scolaire, I. Beilage pag. 63). Dieselbe
besteht aus 30 Mitgliedern, wovon 20 vom Regierungsrat und
10 von den Lehrerkonferenzen der verschiedenen Schulstufen und
Unterrichtsanstalten gewidhlt werden. Diese Kommission steht unter
dem Vorsitz des Vorstehers des Erziehungsdepartements. Ihre Kom-
petenzen beschrianken sich auf die Vorberatung und Begutachtung
der vom Regierungsrat und vom FErziehungsdepartement zuge-
wiesenen Geschifte. Doch ist die Einholung eines Gutachtens von
dieser Kommission fiir die genannten Organe nicht verbindlich.

Durch besonderes Gesetz (I. Beilage pag. 59) wurden im Kan-
ton Genf Kinderhorte fiir Primarschiiler errichtet. Der Besuch
kann fir diejenigen Schiiler obligatorisch erklart werden, deren
Betragen Anlass zu Klagen bietet. Die Gemeinden bezahlen 1/3
der Uberwachungskosten.

Im Jahr 1888 sind also keine gesetzgeberischen Arbeiten
von grosser Tragweite in Kraft getreten. Von den im Jahrbuch
1887 angedeuteten Revisionsbestrebungen in den Kantonen Ziirich,
St. Gallen und Waadt sind unterdessen nur diejenigen im Kanton
Waadt zu einem gedeihlichen Abscﬁluss gelangt.

Im Kanton Zirich hat die Referendumsabstimmung tiber
den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Volksschule vom 9. De-
zember 1888 ein negatives Resultat ergeben, indem derselbe mit
31,029 gegen 30,461 Stimmen abgelehnt wurde.

Dieser Misserfolg hat auch auf den Gang der Revision in den
tbrigen Kantonen eine lahmende Wirkung ausgeiibt.

Im Kanton St. Gallen ist unterdessen eine Verfassungsrevision
beschlossen worden, sodass der Erlass eines neuen Unterrichts-
gesetzes wohl noch fir lingere Zeit wird auf sich warten lassen.
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Der Kanton Baselland befindet sich noch in den Wehen
des Schaffens einer neuen Verfassung, da ein erster Entwurf vom
Volke zuriickgewiesen worden ist.

Im Kanton Aargau sind die Revisionsarbeiten auch noch
nicht weiter gediehen, als dass die Lehrerschaft vorlaufig den Be-
horden ihre Wiinsche kundgegeben hat. Dieser Kanton wurde
durch den Ausgang der Abstimmung iiber das Volksschulgesetz
im Kanton Ziirich als Nachbarkanton besonders schwer betroffen,
indem die aargauischen Freunde ihre Hoffnungen fiir den Erfolg
der eigenen Sache namentlich auch auf das Vorgehen des Kantons
Zirich gesetzt hatten.

Auch im Kanton Glarus ist die Revisionsbewegung in Be-
ziehung auf das Unterrichtswesen noch nicht abgeschlossen.

Der Kanton Neuenburg dagegen ist in den seitherigen Be-
mithungen um die Revision des Unterrichtsgesetzes gliicklicher ge-
wesen.

b) Verordnungen.

Die Berufung auf Art. 49 der Bundesverfassung bei Gelegen-
heit der Besprechung des neuen Lehrplans fiir Primarschulen des
Kantons Schwyz im Jahrbuch 1887 (pag. 41) veranlasst den
Berichterstatter dieses Kantons zu folgender Richtigstellung:

»Vorab bedeutet das Wort obligatorisch hier nichts als
die Bestimmung, es miisse vom Lehrer dem Religionsunterricht die
notige Zeit eingerdumt werden. Dann sind die Schulkinder simt-
lich unter 16 Jahren; es verfiigt sonach der Vater oder der Vor-
mund in dieser Hinsicht tber die Kinder. Dass mit verschwin-
denden Ausnahmen in unserm Kanton alle katholischen Viter den
Religionsunterricht in der Schule erteilt wissen wollen, ist sicher.
Sollten Viter oder Vormiinder in dieser Beziehung anders denken,
so haben sie die volle. Freiheit, ihre Kinder oder Miindel wéhrend
der Religionslehre fern zu halten. Von den Protestanten ist dies
selbstverstindlich vorausgesetzt. In Siebnen wird den protestanti-
schen Kindern regelméssig der ganze Vormittag freigegeben, an wel-
chem der protestantische Pfarrer seinen Religionsunterricht erteilt.«

Durch Verordnung des Kantonsrates (I. Beilage pag. 36) hat
der neue Erziehungsrat des Kantons Solothurn seine Organi-
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sation erhalten. Derselbe besteht aus dem Vorsteher des Erzieh-
ungsdepartements als Prisident und weitern 4 vom Kantonsrat ge-
wahlten Mitgliedern. Die Kompetenzen der Behorde sind ziemlich
beschrinkt; die Geschifte werden vom Regierungsrat zur Vorbe-
ratung und Begutachtung tiberwiesen, und hetreffend einzeine Wahlen
wird dem Erziehungsrat das Vorschlagsrecht eingerdumt. Der Leh-
rerschaft ist nicht ausdriicklich eine Vertretung in der Behdrde zu-
gesichert, dagegen bleibt es dem Kantonsrat natiirlich unbenommen,
bei der Wahl auch die Lehrer zu berticksichtigen.

Im Kanton Genf ist das neue Unterrichisgesetz durch ein
Reglement tiber den Primarschulunterricht weiter ausgedehnt worden.
(L. Beilage pag. 24.) Fiir die deutschen Schweizer sind nachfolgende
Bestimmungen bemerkenswert:

Die Kleinkinderschulen sind in den allgemeinen Schul-
organismen eingereiht. Sie bestehen aus einer untern Stufe vom
3.—6. Altersjahr und einer obern Stufe vom 6.—7. Altersjahr. Auf
der letztern werden die Elemente des Lesens, Schreibens, Rechnens
und Zeichnens beigebracht. Dieselbe wird dadurch obligatorisch,
dass beim Eintriit in die Primarschule von denjenigen Kindern,
welche nicht aus der obern Abteilung der Kleinkinderschule kommen,
eine Prifung verlangt wird.

Ein Reglement betreffend die Priifung der Lehrerinnen
und Unterlehrerinnen an Kleinkinderschulen (I. Bei-
lage pag. 76) setzt eine Vorbereitungsprifung fir den Nach-
weis der notigen allgemeinen Bildung, und eine pddagogische
Prifung fir den Ausweis tiber berufliche Ausristung fest. Die
letztere wird nach Absolvirung der ersiern sowie nach wenigstens
3 monatlichem Praktikantendienste in einer Kleinkinderschule unter
Leitung einer Lehrerin abgelegt.

In den Primarschulen wird von den Schiilern am Schlusse
jedes Semesters in den meisten Féachern ein miindliches und ein
schriftliches Examen verlangt, deren Resultate in Verbindung mit
den Jahreszeugnissen fiir die Promotion von Klasse zu Klasse mass-
gebend sind.

Am Schlusse des Jahres erhalten die besten Schiiler Preise.
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Die Erginzungsschule umfasst 25—40 Schulwochen mit
10—18 wochentlichen Stunden. Auch die Ergéinzungsschiiler haben
jabrlich 2 Prifungen zu bestehen, wovon die erste schriftlich, die
zwelte schriftlich und miundlich ist.

Ein Regulativ ordnet die Verwendung der Staatsbei-
trage an das Volksschulwesen im Kanton St. Gallen.
(I. Beilage pag. 87.)

Fir die Primarschulen sind vorgesehen: a) Beitrige an die
Aufnung der kleinen Schulfonds (200—600 Fr.), wobei die betref-
fenden Gemeinden je nach ihrem Steuerkapital 50—100 9/ dieses
Beitrags zur Fondséufnung hinzuzulegen haben.

b) Jihrliche Beitrige an die Rechnungsdefizite der Schulge-
gemeinden (800—3400 Fr.), wobei zur Sicherung eines geordneten
Haushalts eine Reihe von Bedingungen aufgestellt werden.

ImKanton Baselstadt sind Bestimmungen erlassen worden
betreffend Errichtung von Spezialklassen fiir schwachbe-
gabte Schiler. (I. Beilage pag. 58.)

Es soll in Grossbasel und in Kleinbasel je eine Spezialklasse
mit hochstens 25 Kindern errichtet werden. In dieselbe werden
Schulkinder aufgenommen, welche nach einjahrigem Schulbesuch in
der untersten Klasse der allgemeinen Schule als einer individuellen
Behandlung bedirftig erfunden worden sind, indem sie mit den
normal beanlagten Kindern nicht Schritt halten konnen und doch
nicht bildungsunfahig sind. Die Aufnahme findet nach Wunsch der
~ Eltern oder durch Verfligung des Erziehungsrates statt.

Ein besonderes Reglement ordnet das nidhere tber die Ein-
richtung der classes gardiennes (Kinderhorte) im Kan-
ton Genf. (I Beilage pag. 59.)

Die classes gardiennes nehmen in der schulfreien Zeit Kinder
auf, deren Eltern wahrend des Tages durch ihren Beruf vorn Hause
ferngehalten sind. Der Besuch ist unentgeltich; sie sind an Schul-
tagen gedffnet im Winter Vormittags von 11—1 Uhr und Nach-
mittags von 4 Uhr an; im Sommer von 11—12 Uhr und von 3 Uhr
an. Fir die Ferien bleibt die Anordnung dem Erziehungsdepar-
tement vorbehalten. Die Zeit wird den Schulaufgaben, angenehmer
Unterhaltung iiber vaterlindische Geschichte, Naturgeschichte und
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andern interessanten Dingen, dem Spiel und korperlichen Ubungen
gewidmet. Der Aufenthalt ist soviel wie moglich im Freien zu
nehmen.

In Baselstadt ist die Einrichtung eines Schularztes in ihrem
gegenwartigen provisorischem Bestande belassen worden.

Im Kanton Genf hat der Staatsrat ein Reglement betreffend
die sanitarische Schulaufsicht erlassen. (I. Beilage pag. 60.)

Dieselbe steht unter Oberaufsicht des Justiz- und Polizeidepar-
tements beziehungsweise der diesem letztern untergeordneten Bu-
reau de salubrité publique. Der Kanton ist in 12 Schularrondis-
sements eingeteilt. In der Stadt Genf wird die Inspektion von dem
genannten Bureau direkt ausgeiibt. In den Vorstidten und den
Landgemeinden wird die Aufsicht einem vom Justiz- und Polizei-
departement fiir die ibrigen Arrondissements ernannten Arzt tber-
tragen. Es sollen in jeder Primar- und Kleinkinderschule jahrlich
mindestens 2 Besuche gemacht werden, wobei die Kinder indivi-
duell zu untersuchen sind. Uber die Inspektion ist nach vorgeschrie-
benem Formular Bericht zu erstatten. Derselbe verbreitet sich iiber
Lokalititen, Beheizung, Beleuchtung, Abtritte, Wassereinrichtung,
Mobiliar, Temperatur, Kinderkrankheiten etc. Die Berichte gehen
durch das Bureau de salubrité publique an das Erziehungsdeparte-
ment, Dieses Bureau kann im Bedirfnisfall die Klassen schliessen,
der Arrondissementsarzt dagegen nur einzelne Schiiler vom Unter-
richt zuriickweisen.

Der Staatsrat von Genf hat eine Reihe von Reglementen be-
treffend die Stellung der Lehrer erlassen. In einem der-
selben (I. Beilage pag. 76) werden die Bedingungen festgestellt,
unter welchen ein Fremder die staatliche Bewilligung zum Pri-
vatunterricht erwerben kann.

Durch ein zweites (I. Beilage pag. 76) wird eine Fahigkeits-
priifung fiir die Schiilerinnen der hohern Téchterschule eingerichtet,
wobei auch diejenigen der piddagogischen Sektion inbegriffen sind.

Ein drittes (I. Beilage pag. 79) normirt die Aufnahme der
mit einem Diplom der Lehrerbildungsanstalten versehenen Schul-
kandidaten als Praktikanten (Stagiaires) in die Primar-
schule. Diese in der Eigenschaft eines Gehiilfen zu leistende Be-
titigung erstreckt sich mindestens auf 3 Monate. Sie soll die prak-



Schiiler und Schulabteilungen. 39

tische Lehrbefihigung feststellen. Wenn zu viel Aspiranten sich
melden (15 Kandidaten und 15 Kandidatinnen), werden diejenigen in
erster Linie berticksichtigt, welche sich tiber einen Aufenthalt in der
Fremde, inshesondere in der deutsehen Schweiz oder in Deutsch-
land ausweisen. Jeder Praktikant steht unter der Leitung eines
Lehrers. Sie erhalten nur eine Entschidigung (2 Fr. pro Tag), wenn
sie die Stellvertretung eines Lehrers oder einer Lehrerin versehen.
Wenn nach 3 Monaten eine Fortsetzung dieses Dienstes als not-
wendig erscheint, wird der Kandidat in eine andere Schulabteilung
versetzt.

Ein viertes Reglement ordnet die Frage der Stellvertretung
eines Lehrers (I. Beilage pag. 80), wobei die Kosten in der Regel
dem Lehrer zufallen. Im Krankheitsfall kann das Erziehungsdepar-
tement, auf Ansuchen des Lehrers hin, die Kosten ganz oder teil-
weise tibernehmen. Wenn die Stellvertretung wegen Krankheit mehr
als 3 Monate dauert, muss das Gesuch um Ubernahme der Kosten
an den Staatsrat gestellt werden.

Der Grosse Rat des Kantons Wallis hat durch ein Dekret
(1. Beilage pag. 81) fiir diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, welche
sich durch vorziigliche Erfilllung ihrer Pflichten auszeichnen, Er-
munterungsprimien ausgesetzt. Sie miissen vom Inspektor
in allen Fachern die erste Note erhalten haben. Die Pramie be-
tragt 30 Fr. fir Lehrer und 25 Fr. fiir Lehrerinnen. Dieselbe wird
fir diejenigen auf 50 Fr. beziehungsweise 40 Fr erhoht, welche sie
5 Jahre nacheinander erhalten haben. Die Primie fillt dahin, wenn
der Lehrer im folgenden Jahre nicht mehr im Dienste bleibt.

2. Schiiler und Schulabteilungen.

a) Bestand.

Die Feststellung der Zahl der im Schuljahr 1887/88 die obli-
gatorische Primarschule (inbegriffen Ergénzungs-, Repetir-, Wieder-
holungs- und Singschulen) besuchenden Kinder bietet bedeutende
Schwierigkeiten, weil einzelne Kantone diesen Erhebungen noch
viel zu geringe Sorgfalt zuwenden. Die gebotenen Zahlen werden
zwar von Jahr zu Jahr zuverlassiger; immerhin stehen sie auch
jetzt noch nicht auf absolut sicherm Boden und sind daher zu
weitern Operationen mit Vorsicht zu gebrauchen.
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Jahr.
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88

Schiiler und Schulabteilungen.

Schiiler. Zuwachs absolut. o
455 498 — —
461 622 6124 1
467 507 9975 1
471 016 3419 0,7

Die Auseinanderhaltung der Knaben und Madchen kann aucle
diesmal nicht vollstindig durchgefiihrt werden, da die nétigen Er-
hebungen in einzelnen Kantonen fehlen. Es ist indessen fiir die-

Zukunft hierin Besserung versprochen worden, wenn auch nicht

tiberall die Bedeutung dieser Unterscheidung anerkannt werden will.

Soweit beziigliche Notizen in den Jahresberichten vorhanden
sind, wird nachstehend Aufschluss tdber das Zahlenverhédltnis der
nach Geschlechtern getrennten und der gemischten Schulabteilungen

geboten:

Zirich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz

Unterwalden O.-W.
Unterwalden N.-W.

Glarus

Zug

Freiburg
Solothurn
Baselstadt
Baselland
Schaffhausen
Appenzell A.-Rh.
Appenzell 1.-Rh.
St. Gallen
Graubiinden
Aargau

Ubertrag

Schulabteilungen
Gemischte Knaben Midchen Total
654 221) 221) 698
1861 68 71 2000
252 28 o1 511
32 11 10 53
72 28 29 129
13 12 13 o8
23 7 8 38
90 o = 90
22 23 23 68
242 104 102 448
226 11 9 246
12 46 53 111
139 2 2 143
98 15 15 128
106 o — 106
16 6 28
455 25 26 206
462 10 9 481
522 24 28 574
5297 442 457 6196

1) Nur in der Stadt Ziirich.
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Schulabteilungen
Gemischte Knaben Miidchen "Total
Ubertrag 5297 442 457 6196
Thurgau 278 — — 278
Tessin 216 144 142 502
Waadt 1) 618 86 94 798
Wallis 165 165 163 493
Neuenburg 272 105 104 481
Genf!) 72 61 64 197
Total 6918 1003 1024 8945

Seit 1882 hat eine sehr merkbare Vermehrung der gemischten
Abteilungen stattgefunden. Die Unterrichtsstatistik an der Schwei-
zerischen Landesausstellung 1883 weist auf 31. Mirz 1882 einen
Gesamtbestand von 8362 Schulabteilungen auf, wovon 935 Knaben-,
065 Madchen- und 6462 gemischte Abteilungen. Es ergibt sich also
seit jenem Zeitpunkt ein Zuwachs von 583 Schulabteilungen. Die
Zahl der gemischten Klassen ist um 456 gestiegen, wéhrend die
Zahl der nach den Geschlechtern getrennten Abteilungen sich nur
um 127 — 68 Knaben- und 59 Midchenabteilungen — ver-
mehrt hat.

Dieser allmélige Uebergang von den nach Geschlechtern ge-
trennten zu den gemischten Klassen vollzieht sich gegenwartig
inshesondere in der franzdsischen Schweiz (Waadt, Neuenburg).
Ein Berichterstatter sagt in dieser Beziehung:

»Les arguments fournis par les partisans des classes dédoublées
par sexe ne sont plus de saison; l'expérience faite depuis plusieurs
années est concluante; elle a donné partout les meilleurs résultats;
nous n’entendons jamais de plaintes & cet égard. La présence des
garcons et des filles dans la méme classe est un stimulant pour
les uns et les autres; une saine émulation régne dans le travail
pour le plus gfand bien de tous; l'école mixte ressemble davan-
tage &4 la famille et son role éducatif est, de cette maniere, plus
réel, plus effectif.« (Neuenburg.)

) Statistik 1881, die Angaben fiir 1888 waren nicht erhiiltlich; Waadt
ziahlt gegenwiirtig 896, Genf 225 Schulabteilungen. ;
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b) Absenzen.

Die Durchschnittszahl der Absenzen in halben Schultagen, wobei
nur die Alltagsschiiler beriicksichtigt und soweit moglich entschul-
digte und unentschuldigte Versiumnisse auseinandergehalten sind,
ergibt sich fiir diejenigen Kantone, welche hieriiber Aufschluss er-
teilen, aus folgender Ubersicht:

Absenzen

: Entschuldigte Unentschuldigte Total
Zurich 10 0,6 10,6
Bern ‘ 11,4 10,6 22
Luzern 15,5
Uri 9,8 1,5 11,3
Schwyz 8.1 4,1 12;2
Unterwalden O.-W. 123 1.1 13,9
Unterwalden N.-W. 9,6 1 10,6
Glarus 6.3 2 3.3
Zug 9,5 0,5 10
Freiburg 11,9 1,1 13
Solothurn 10,3 45 143
Baselstadt 1oz 0,7 16.4
Baselland 9.31) 12,51) 21,9
Schaffhausen O.9 0,3 10,2
Appenzell L.-Rh. 4 9,1 14,3
St. Gallen 9,3 1 10,3
Aargau 8,2 2,3 10,5
Thurgau 8,5 1.6 10.4
Wallis 9,0 1.4 6,4
Neuenburg 241 2,3 26.4

Die Durchschnittszahlen bewegen sich also zwischen 6,4 und
926,4. Hiebei ist zu bemerken, dass die Angaben des Kantons Wallis
nicht vollstindig sind, sodass der Kanton Glarus mit 8,3 wohl das
richtigere Minimum bezeichnen dirfte. Im Kanton Nidwalden ist
ferner zu beachten, dass die durch andauernde Krankheit verur-
sachten Absenzen nur fir die ersten 10 Tage berechnet und nach-
her weggelassen werden. Diese Massregel ist gefasst worden, »um
eine gleichmissigere Berechnung der Absenzen zu erzielen.c (Kreis-

) Absenzen der Repetirschule inbegriffen.
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schreiben des Erziehungsrates vom 10. September 1888). Es wiire
zu bedauern, wenn die Riicksicht auf andere Kantone nicht dazu
flihren wiirde, diesen Modus wieder preiszugeben. Das Absenzen-
wesen ist ein so wichtiger Faktor fiir die Beurteilung der Schulen,
dass das Ubel tiberall in vollem Umfang bekannt sein muss, um die
richtigen Mittel zur Beseitigung zu finden. Der Nachweis tiber die Aus-
dehnung sogenannter Kinderkrankheiten triigt ja jeweilen auch die
Entschuldigung in sich. Bei diesem Verfahren liegt die Gefahr nahe,
dass die Krankheit beziehungsweise die Genesung linger als nétig
ausgedehnt wurde. Dass bereits solche Erfahrungen gemacht worden
sind, beweist nachfolgende Stelle des Jahresberichtes des
Kantons Schwyaz:

»Bei Aufzeichnung der entschuldigten Schulversiumnisse wer-
den die durch &rztliches Zeugnis entschuldigten in einzelnen Schulen
notirt, in andern ausser Acht belassen. Um gleiche Behandlung
und Kontrole zu erzielen, wird die Einfiihrung einer speziellen Be-
zeichnung fraglicher Schulversiumnisse in den Schultabellen als
angezeigt erachtet.

Ausserst nachteilig auf die Zahl der Schulabsenzen wirkte
ein, dass die drztlichen Zeugnisse fast ausnahmslos dahin lauteten,
es sei das betreffende Kind »auf unbestimmte Zeit«, oder »>fiir
einstweilen« wegen Krankheit von der Schule zu dispensiren. Auf
Grund solcher Scheine blieben Kinder sehr héufig viel linger von
der Schule weg, als sie zur korperlichen Genesung oder Stirkung
bedurften. Behufs Hebung dieses Ubelstandes wurden den Herren
Arzten einheitliche Formulare fiir dergleichen Zeugnisse zugesandt
mit dem Ersuchen, in jedem einzelnen Falle die Zeit anzugeben,
wihrend welcher ihrerseits ein Fernbleiben des Kindes von der
Schule angezeigt erachtet werde.« (Schwyz.)

Uber das Absenzenwesen dussern sich die meisten Bericht-
erstatter ziemlich einlésslich.

»Leider ist der Schulbesuch in unserm Kanton noch nicht
tiberall ein geordneter, und doch liesse sich vielerorts bei gutem
Willen, hauptséchlich von Seiten unserer Landbevilkerung, durch
genauere Pflichterfiillung seitens der Aufsichtsbehérden, und durch
strengere Bestrafung Fehlbarer durch die Richteramter auch bei
unserem gegenwirtigen hinsichtlich des Absenzenwesens sehr laxen
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Gesetze ein befriedigenderer Zustand erreichen. Immerhin scheinen
schiarfere und konsequentere Absenzenbestimmungen im Interesse
geordneter Schulzustdnde in hohem Grade wiinschenswert und not-
wendig. Vielfach nur 12 Wochen Sommerschule — héufig schon
im Friihling und Vorsommer absolvirt und meist mit blos 75—80°%0o -
Anwesenheit der Schiiler gehalten, — dann 4 Monate Herbstferien
und 20 Wochen Winterschule, mit Unregelméssigkeiten aller Art
bis zum Neujahr; fast mdchte man sich verwundern, dass die
bernische Primarschule noch eine solche Zahl Ileistungsfahiger
Schiiler aufweist.« (Bern.)

»Eine grosse Zahl Absenzen kommt auf Rechnung des weiten,
beschwerlichen und vielfach unsichern Schulweges. Er betrug fir
530 Kinder 1/2—1 Stunde, fiir 319 Kinder tber 1—2 Stunden.
4131 Absenzen haben ihren Grund in der Nachlissigkeit, Gleich-
oiiltickeit und dem Unverstand der Eltern. Statt schulfreundlich
sind manche Eltern eigentlich schulfeindlich, sonst wiirden sie nicht,
wie es vorgekommen, den Kindern, wenn sie lernen wollen, die
Schulbticher aus den Hinden reissen und zum Fenster hinaus-
werfen. Gottlob gibt es auch andere Eltern, solche, die ihre Kinder
fleissig in die Schule schicken, sie daheim lehren und zum Lernen
anhalten. Von einem Vater hat man mir erzihlt, dass er letzten
Winter seine zwei Kinder oft und oft in die Schule und aus der-
selben wieder heimgefiihrt habe, weil sie allein den weiten und
beschwerlichen Schulweg nicht hitten machen kénnen.« (Uri.)

»Als Griinde der vielen unbegriindeten Absenzen werden in
den Berichten angefiihrt: Armut, Kleidermangel, weiter und be-
schwerlicher Schulweg, Verwendung der Kinder fiir allerlei Arbeiten
und Kommissionen, Nachlissigkeit und Gleichgiiltigkeit der Eltern,
sowie Schulfeindlichkeit derselben, zu grosse Nachsicht oder Un-
tatigkeit der Schulpflegen, schleppendes Verfahren beim Biissen
und Nichtbezug der Bussen von Seite des Schulverwalters.

Es bereiten den Schulen des oberen Luther- und Wiggertales
und fast allen Bergschulen des Amtes Entlebuch die topographi-
schen und klimatischen Verhiltnisse, der wmiserable Zustand der
Wege und Weglein und die Armut schwer zu {iberwindende Hin-
dernisse. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich behaupte, dass es
nirgends in der Schweiz Schulen gebe, welche mit schwierigeren
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Verhéltnissen aller Art zu kampfen haben. Wer jene Schulkreise
nicht bei Regenwetter, bei Schneegesttber oder zur Zeit des Auf-
tauens durchwandert hat, von Egg zu Egg gestiegen, tber Grite
und »Geissriickenc< in die Béden und »Locher< hinabgeklettert
oder als Hinterséss hinabgerutscht ist, die zahllosen Tobel, Schluch-
ten und Krachen auf schlipfrigen Lehmpfaden nicht durchquert
hat, oder wer das elende Schuhwerk und die dirftigen Kleider
der armen Kleinen keines Blickes wiirdigte, der halte mit einem
wegwerfenden Urteile tiber die vielen Absenzen zuriick; er konnte
sonst leicht in den Fall kommen, schwachen Kindern die Ertragung
von Miihen und Anstrengungen zuzumuten, denen sich ein kriftiger
Mann ohne Not nicht unterwirft. Und wer tber das Sammeln von
Erd- und Heidelbeeren durch schulpflichtige Kinder, resp. die da-
herigen Absenzen den Stab brechen will, bedenke vorher, dass in
einer blutarmen Familie eine Einnahme von 15—30 Cts. schon
eine Bedeutung hat und dass bisweilen von der reicheren oder
magerern Beerenernte Wohlergehen oder Elend einer Familie ab-
hangen. Man sollte daher nicht so schnell von Gleichgiiltigkeit oder
gar Schulfeindlichkeit der Eltern sprechen. Der verédchtliche Arme,
d. h. jener, der durch eigene Faulheit oder Liederlichkeit ins Elend
gekommen, ist allerdings in der Regel schulfeindlich gesinnt, wie er
tiberhaupt Feind ist jeder Ordnung, Regel und Pflicht; der ehren-
werte Arme aber ist das nicht und die ihm zur Last fallenden
Schulabsenzen bedirfen einer delikaten, ich mochte fast sagen:
herzlichen Abwandlung. Unterstiitzen muss man ihn, nicht aber
biissen, der Buchstabe des Gesetzes wiirde da nur toten. Vielleicht
wird einst ein Schulgesetz eine solche Unterstiitzung in irgend
einer Form anordnen und dadurch punkto fleissigen Schulbesuches
Wunder wirken. Inzwischen fahren wohltitige Vereine und Private
in sehr vielen Gemeinden fort, den armern Kindern den Winter
iber eine wihrschafte Mittagssuppe zu verabfolgen, nebstdem noch
Kleidungsstiicke und anderes mehr, Der Wert dieser Gaben ist mit
20,000 Fr. wahrscheinlich noch zu gering taxirt. Vergelt’s Gott!
So muss ich viele Absenzen bedauern, darf sie aber nicht
riigen. Indessen gibt es doch recht viele, wo eine ernste Riige am
Platze ist, weil sie nur durch den Schlendrian, durch boswillige
Widersetzlichkeit, Knorzerei und das »Verdingen« der Armen an
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den Mindestfordernden verursacht werden. Die projektirte staat-
liche Aufsicht tber die sog. Verdingkinder wird gewiss auch der
Schule frommen, sofern die Aufseher scharfe Augen haben und
sich mit dem Lehrer ins Einvernehmen setzen. In den bezeichneten
Fallen ist eine energische Handhabung der Bussbestimmungen
ganz am Platz, besonders auch der wirkliche Bezug der Bussen.«
(Luzern.)

Im weitern riigt der Bericht, dass die gesetzliche Bestimmung
betreffend Straflosigkeit von 8 unentschuldigten Absenzen kinder-
reiche Viter verleite, die Ahndung weiterer Versiumnisse dadurch
zu vereiteln, dass sie ein Kind nach dem andern genau dieses
Mass erschopfen lassen, und so bei 4 schulpflichtigen Kindern dazu
gelangen, sogar 32 unentschuldigte Schulversiumnisse statt nur 8
sich zu Nutze zu 'ziehen, ohne dass sie der ridchende Arm der
Gerechtigkeit zu erreichen vermag.

Auch in der franzdsischen und italienischen Schweiz wird tiber
zu zahlreiche Absenzen geklagt.

Nous attribuons la recrudescence d’absences aux faits suivants:

10 Au laisser-aller de quelques Commissions scolaires qui ne
savent pas refuser de congés, qui n’osent le faire de crainte de
s'aliéner telle famille; griace a ces faiblesses, les éléves manquent
I’école un jour, deux jours, une semaine, puis ils vont chercher une
permission qui leur est octroyée sans autre forme; Pinstituteur la
recoit, motive les absences et tout est dit par la, quitte & recom-
mencer la semaine suivante.

A notre avis, on ne devrait accorder que peut ou -point de
congés aux é€leves des degrés inférieur et moyen; de quelle utilité
peuvent étre, dans la famille, de si jeunes enfants? Leur place est
a lécole.

20 Au fait que plusieurs Commissions scolaires laissent s’ac-
cumuler les absences non permises avant de faire les poursuites
légales.

3% A la détresse pécuniaire des parents qui tirent parti de leurs
enfants en les envoyent & la cueillette des petits froits dans les
foréts et au bois mort, ou qui s’en débarrassent pendant 1'été, en
les expédiant comme petits bergers dans des fermes isolées, éloi-
gnées de ltoute école.
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4% Aux épidémies de rougeole, de coqueluche qui ont sévi dans
quelques parties du canton. (Neuenburg.)

In letzterer Beziehung wird geklagt, dass das Reglement, wel-
ches das bei ansteckenden Schulkrankheiten zu beobachtende Ver-
fahren bestimmt, und die gesunden Kinder der betreffenden Fa-
milien vom Unterricht ausschliesse, zu ernsten Missbriauchen Ver-
anlassung biete. Es wird hiebei nachfolgendes Beispiel angefiihrt =

»Dans une famille un enfant avait pris la rougeable en sep-
tembre, et les freres et sceurs sont exemptés; en octobre, le second
continue, puis en novembre, le troisiéme et ainsi de suite jusqu’en
décembre! Et cela se produit plus souvent qu’'on ne le suppose.

Nous n’aurions rien a dire, si les éléves empéchés de suivre
les classes étaient réellement séquestrés et n’avaient aucun contact
avec leurs camarades; mais tel n’est pas le cas, puisqu’ils errent
toute la journée dans les rues et n’attendent que le moment de la
sortie des €écoliers pour jouer avec eux.

Ce n’est pas de cette maniére qu'on enrayera les infections,
il faut 'avouer. Aussi, nous ne nous apercevons pas qu’elles soient
en decroissance depuis la mise en vigueur du réglement en ques---
tion. (Neuenburg.)

Un obstacle, peut-étre le plus grand, a la prospérité de nos:
classes, git dans les nombreuses absences, qui sont d’autant plus
regrettables qu'on les rencontre généralement chez les pauvres
gens, lesquels cependant auraient surtout besoin d’éducation et d’'une
bonne instruction, puisqu’ils sont réduits & leurs propres forces et
appelés a se suffire un jour a eux-mémes. Malheureusement, les
nécessités du moment leur font oublier I'avenir, et mis par leur
pauvreté a l'abri du paiement des amendes, ils croient pouvoir se
soustraire impunément aux obligations de la loi. Consulté par
des autorités communales & ce sujet, nous avons donné la direction
de déférer les délinquants au tribunal de police, qui usera de sa
compétance pour punir, soit les enfants en défaut, soit leurs parents
suivant la culpabilité des uns et des autres.« (Wallis.)

L’anno scolastico 1887—88 non fu il piu favorevole per il
regolare andamento delle scuole primarie. Le enormi masse di
neve cadute nel mese di febbrajo e le persistenti pioggie furono
causa di un numero straordinario di mancanze. Dapprima lin-
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gombro delle vie ed il pericolo delle valanghe; piu tardi i raffreddori
e le tossi cagionate dalla umidita eccezionale, fecero si che alcune
scuole, specialmente quelle dei paesi montani, rimanessero per un
buon mese quasi deserte. Il danno maggiore fu risentito nelle
scuole di sei mesi; le altre, favorite da una temperatura mitissima
in giugno ed in luglio, che permise una occupazione assidua sino
alla chiusura dell’anno scolastico senza le noje solite a manifestarsi
coi primi calori estivi, ripararono ancora completamente ai dissesti
della stagione invernale. (Tessin.)

Ausser den Absenzen machen sich noch andere Einschrankungen
der obligatorischen Schulpflicht sptirbar.

Wie in frihern Jahren, so hat auch diesmal nur die Minder-
zahl der Schulen die gesetzlich vorgeschriebene Schulzeit ganz oder
doch annihernd erreicht; ziemlich viele Schulen verzeigen einen
Ausfall von 20 und mehr halben Tagen. Die Ursachen dieser kon-
stanten Erscheinung sind nicht bei der Lehrerschaft zu suchen.
Wohl mag durch die Nachlassigkeit des einen und andern Lehrers
die Schule um etwelche Halbtage verkiirzt worden sein; die Summe
des daherigen Ausfalls ist aber so klein, dass sie nicht schwer in
die Wagschale fallt. Die Hauptursachen sind vielmehr: ver-
spdteter Schulanfang im Herbst, verbunden mit der
Schwierigkeit oder Unmdglichkeit, das Versiumte im Friihling nach-
zuholen; Kinderkrankheiten, Militdrdienst des Lehrers,
auch der Truppenzusammenzug im Herbst 1888, resp. Beschlag-
nahme der Schullokale fiir militarische Zwecke. (Luzern.)

Es wird in mancher Schule kaum das gesetzlich vorgeschriebene
Minimum der Schulzeit innegehalten, zumal bei den Halbtag-Schulen
ist von 18 Stunden gar keine Rede; an mancher Schule wird auch
die Ferienzeit bis zu zwei Wochen tberschritten.

Es miissen aber nicht nur die Kinder, es miissen auch die
Lehrer und Lehrerinnen die notwendige Schulzeit haben, d. h. Zeit,
um sich der Schule zu widmen. Man hat die Fortbildungsschule,
die man entsprechender Wiederholungsschule nennen wiirde, ein-
gefiihrt ; daftir aber keine neuen Lehrkrifte angestellt, sondern sie
an den meisten Orten den Lehrern und Lehrerinnen der Ober-
schulen aufgebiirdet und fir diese Wiederholungsschulen miissen
sie nun die zwei bisherigen halben Ferientage in der Woche in
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Anspruch nehmen; dazu haben die betreffenden Lehrer in der
Regel noch Turnunterricht und die Lehrerinnen Arbeitsschule (Ob-
walden).

Chaque année, nous trouvons des enfants qui obtiennent des
dispenses pendant I'été pour toute autre cause que les travaux des
champs ; bon nombre sont dispensés des classes quelque temps
avant d’avoir atteint 16 ans; tels sont dispensés en été et n’en
obtiennent pas moins I'autorisation d’entrer au cours de répétition
I'hiver suivant; tels autres se mettent au bénéfice de I’enseignement
privé et ne recoivent que deux heures, trois heures de lecons par-
ticulieres par semaine; un trop grand nombre d’enfants des écoles
temporaires ne se présentent que le 10, le 15 novembre, au lieu
de répondre a I'appel dés 'ouverture de 'école soit le 1¢ novembre;
plusieurs échappent & I’école pendant des semaines, des mois, parce
que la Commission scolaire ignore qu’ils sont venus se domicilier
dans son ressort. (Neuenburg.)

3. Lehrer und Lehrerinnen.
a) Bestand des Lehrpersonals.

Das Lehrpersonal an der Primarschule hat sich im Berichts-
jahr an Zahl nicht bedeutend vermehrt. Es ist nicht ausser Acht
zu lassen, dass in einzelnen Kantonen auch hiertiber noch keine
ganz zuverlissige Kontrole besteht, sodass die Zunahme grésser
sein diirfte. Ubervolkerte Schulabteilungen werden etwa von zwei
Lehrerinnen gleichzeitig unterrichtet oder fiir einzelne Facher Hiilfs-
kriifte herbeigezogen, welche am einen Orte ebenfalls gezdhlt, am
andern dagegen weggelassen werden. Die Zunahme fillt vollig zu
Gunsten der Lehrerinnen aus, wie nachfolgende Ubersicht zeigt :

Hievon sind

Zahl Lehrer 0/o Lehrerinnen %/
1884/85 8763 6001 685 2762 31,5
1885/86 8326 6047 68 b AR § [
1886/87 9018 6128 67,6 2890 32,4
1887/88 9031 6127 67,8 2904 32,2

In den simtlichen Kantonen wurden neu patentirt 275 Lehrer
und 239 Lehrerinnen, also 53 beziehungsweise 47 /o, zusammen

4
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514 Lehrkriafte fir die Primarschulstufe (1887: 536; 277 Lehrer
und 259 Lehrerinnen). Diese Lehramtskandidaten bilden 5,6 %o der
bereits im Dienste stehenden Lehrer und Lehrerinnen.

Einzelne Kantone (Bern, Aargau) befinden sich zur Zeit in
einer Periode des Lehrermangels, wihrend die andern Kantone ihr
Lehrerbediirfnis wohl befriedigen kénnen. Ein eigentlicher Lehrer-
tiberfluss scheint nirgends zu bestehen. Die Freiziigigkeit des Lehr-
personals an der Volksschule ist eine noch ungeloste Frage. Wih-
rend kleinere Kantone mit geringen Lehrerbesoldungen sich ge-
notigt sehen, auch auswirtige Fahigkeitszeugnisse als giiltig zu er-
klaren, verabreichen die grossern Kantone (z. B. Ziirich, Thurgau
etc.) das Lehrerpatent nur auf geleistete Wahlfdhigkeitspriifung
hin. Ja, einzelne Kantone, welche ohne eigenes Lehrerseminar sind
und ihre Lehramtskandidaten nach freier Wahl in die Seminarien
anderer Kantone schicken, anerkennen nicht einmal das Lehrerpatent
des betreffenden Kantons, sondern verlangen von ihren Kandidaten
eine neue kantonale Priifung, ehe die Verwendung im heimatlichen
Schuldienst gestattet wird.

Die im Schuljahr 1887/88 im Dienst einzelner Kantone stehen-
den Lehrer und Lehrerinnen verteilen sich nach der Zugehorigkeit
zum geistlichen oder weltlichen Stande in folgender Weise:

Lehrer Lehrerinnen
Kanton. Total. weltliche. geistliche. weltliche. geistliche.

Luzern : 330 277 — 41 12
Schwyz 129 46 5 — 78
Unierwalden o. d.W. 38 10 S — 28
Unterwalden n. d.W. 38 6 3 3 26
Zug 68 31 2 5 30
Freiburg ‘
Appenzell I.-Rh. 29 17 o — 12
St. Gallen 499 478 -2 10 11
Tessin - 502 176 b} 316 53
Wallis 493 263 6 179 45

1887/88 2126 1304 21 954 247
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b. Pflichterfiillung.

Die Berichte sprechen sich im allgemeinen mit Anerkennung
tiber die Leistungen und das sittliche Verhalten der Lehrer und
Lehrerinnen aus. Dieses Lob erstreckt sich sowohl iiber das welt-
liche als tber das geistliche Personal. Es ist eine schwere und
verantwortungsvolle Aufgabe, welche den Lehrern und Lehrerinnen
an der allgemeinen Volksschule tbertragen ist; aber die gewissen-
hafte Erfiilllung derselben bietet hohe Befriedigung in dem Bewusst-
sein, an der sittlichen und geistigen Hebung des gesamten Volkes
mitzuarbeiten. Die im Schuldienste der Kantone stehende Lehrer-
schaft hat auch eine patriotische Mission zu erfiillen, die darin
besteht, in der heranwachsenden Generation das Interesse am Wohl
des gemeinsamen schweizerischen Vaterlandes zu wecken und zu
pflegen. |

Die Aufopferung der besten Krifte im Dienste der Schule findet
noch nicht tberall die gebiihrende #ussere Anerkennung.

»Der Lehrer, hort man oft sagen, hat die Jugend, die Zukunft,
das Wohl der Familie, des Staates, der Menschheit in den Héinden.
Aber nur schon reden von der Wiirde und Biirde des Lehrerstandes,
davon hat der Lehrer und die Lehrerin noch nicht gegessen. Ver-
langt man von dem Lehrer Eifer und Titigkeit in der Schule und
fiir die Schule, verlangt man von ihm Begeisterung fiir die hohen
Ideale seines Berufes, gut, so binde man ihn auch los von dem,
was ihn an die Scholle fesselt, man enthebe ihn allzugrosser Nah-
rungssorgen, pflanze ihm Lust und Liebe zum schweren Amte und
Ausdauer in seinem Berufe ein, indem man auch materiell seine
Arbeit wiirdigt.« (Obwalden.) =

c. Fortbildung.

Fiir die Fortbildung der Lehrer werden in den Kantonen
jahrlich nicht unbedeutende finanzielle Opfer gebracht. Aber auch
freiwillig unterwerfen sich die Lehrer mancher Entbehrung und
Mehrleistung in der Pflege von Kunst und Wissenschaft, um die
geistige Frische zu bewahren.

Im Berichtsjahr wurden fiir Lehrer folgende Kurse von ldngerer
oder kiirzerer Dauer abgehalten:
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Unterrichtsgebiet : Kantone:
Gesang : Zirich, Glarus, Schaffhausen.
Zeichnen: Zirich, Bern (Biel), Glarus, Appenzell A.-Rh.
Methodik : Ziirich?), Baselland.
Turnen: Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Aargau.

Frobelsche Methodik: Waadt.
Landwirtschaftslehre: Wallis.
Handfertigkeit : Freiburg, Genf.

4. Unterricht.
a) Allgemeines.

»Der Unterricht verteile den Lehrstoff von jeder Stufe im
kleinere Pensum und tibe jedes derselben gesondert bis zur mog-
lichsten Fertigkeit und erst hernach im Zusammenhange.« Die Be-
achtung dieses Grundsatzes vermissen wir in gar manchen Schulen
mehr oder weniger. So werden z. B. in gleicher Stunde mit glei-
cher Klasse, statt dass Stufe fiir Stufe in dem betreffenden Fache
je nur ein kleines, bestimmt abgegrenztes Pensum vorgetragen
und zur moglichsten Fertigkeit geiibt wird, die verschiedensten
Ubungen aus dem ganzen Jahrespensum durchgenommen und die
verschiedenen Definitionen durcheinander verlangt und eingetrich-
tert und so wiahrend den betreffenden Fachstunden das ganze Jahr
hindurch, als ob es im Unterrichte nur Repetitionsstunden gébe,
diesem nicht erst Lehrstunden vorangehen miissten.

Die Folgen einer derartigen Unterrichtsmethode sind, dass
erstlich die Schiiler nie das fiir einen gedeihlichen Unterricht er-
forderliche Interesse gewinnen, welches nur angeregt wird, wenn
sie Stunde fiir Stunde etwas Neues horen, dass selbe nie zu klaren
Begriffen kommen und endlich mit verschwommenem Wissen, das
gar bald verfliegt, nicht aber mit sicherem Konnen, das haften
bleibt, aus den Schulen treten.

Im fernern mochten wir noch daran erinnern, dass es beim
Unterrichte nicht nur eine vortragende und eine fragende Lehrform
gibt, sondern auch eine vorzeigende. (Schwyz.)

Kein verntinftiger Mensch, der die Zeitverhiltnisse und An-
forderungen des Lebens nur ein wenig kennt, wird behaupten

1) Lehrerverein Ziirich.
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wollen, dass ein einziges der Facher unseres bescheidenen Schul-
planes als unniitzer Bombast tiber Bord geworfen werden kénnte,
dass man auch nur eines dieser Facher ohne Schaden der Volks-
schule ganz auf die Seite legen diirfte.

Dagegen dirfte vielleicht eine Konzentration der Lehrgegen-
stinde und eine Reduktion des Unterrichtsstoffes in den notwen-
digen Fachern auf das Einfachste, Wichtigste und Notwendigste
wohl angezeigt sein. (Obwalden.)

Den Mangel an Selbstindigkeit bei vielen Schiilern in Folge
mangelhaften Unterrichts schildert folgender Bericht:

»Nous avons été souvent frappés de voir avec quelle hésitation
les éleves répondent aux questions les plus simples, faites par
‘d’autres personnes que par leur maitre ou leur maitresse. Ce cas
est trop général pour que nous le passions sous silence. D’out
provient-il? De I'habitude prise par nombre d’instituteurs et d’insti-
tutrices de poser toujours les mémes questions qui provoquent
toujours les mémes réponses. L’éleve n’a plus alors qu’a faire un
effort de mémoire pour répondre aux demandes de son maitre. —
Faisons plus souvent appel au jugement, au raisonnement de nos
écoliers; n’exigeons pas toujours des réponses en tous points sem-
blables & celles qui se trouvent dans le manuel en usage; causons,
raisonnons avec nos enfants; apprenons-leur a parler, & s’exprimer,
& répondre avec réflexion. (Neuenburg.)

b) Sprache.

Als das oberste Kriterium fiir die Leistungen einer Schulklasse
wird immer der Grad ihres Sprachverstindnisses und ihrer Sprach-
fertigkeit angesehen werden missen. Die Lehrerschaft sollte sich
fortwahrend dieser zentralen Stellung des Sprachunterrichtes be-
wusst sein in dem Sinne, dass einerseits jede Unterrichtsstunde in
gewissem Sinn als Sprachstunde betrachtet und anderseits in der
Sprachstunde aus dem Stoff der iibrigen Unterrichtsficher geschopft
wiirde. (Bern.)

Die Grammatik sollte durch grosstméglichste Reduktion des
Stoffes dem Schiiler leichter und lieber gemacht werden. Sie lernt
sich leicht an dem Aufbau einer fremden Sprache, die man er-
lernen will, aber ungemein schwer an der Muttersprache, die man
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sich instinktiv angeeignet hat. Zudem ist hier vieles toter Ge-
dachtniskram (wie 8 verschiedene Pluralbildungen, 6 Arten von
Firwortern, Flexionsendungen, dreierlei Biegung in Deklination und
Konjugation, allzudetaillirte Syntax etec.), der iber die Fassungs-
kraft des Durchschnittsschiilers hinausgeht oder sofort in alle Winde
verfliegt. Werden an die Grammatik bescheidene Anforderungen
gestellt, beschriankt sich dieselbe auf die Kenntnis der hauptséch-
lichsten Wortarten, der Fille der Deklination, der Komparation,
der Zeit- und Fallformen, der Modi der Konjugation und auf eine
einfachere Syntax, so kann auch in der Grammatik Besseres ge-
leistet werden, ohne dass die Schiiler durch Anforderungen ent-
mutigt werden, denen sie nicht gerecht werden konnen. (Thurgau.)

Die Normalzahl der jahrlich ausgefertigten Aufsétze sollte
nicht unter die Zahl der Schulwochen herabsinken, und in einer
guten Volksschule ist das tégliche Eintragen einiger Sitze aus
irgend einem Unterrichtsfache in ein dazu bestimmtes Heft eine
Hauptregel des Arbeitsprogrammes. — Im franzésischen Kantonsteil
wird noch vielfach ob den mannigfaltigen grammatikalischen und
orthographischen Ubungen der eigentliche Aufsatz vernachlassigt,
leider ohne dass in Hinsicht der Orthographie besonders Befriedi-
gendes erreicht wird.

In Betreff der Stoffauswahl finden wir an einem Orte vor-
zugsweise stilistische Ubungen, die sich an ein Sprachstiick des:
Lesebuches anschliessen ; anderswo wird fast ausschliesslich realisti-
scher Stoff verwertet und an einem dritten Orte weisen die Auf-
satzhefte nur Briefe auf, wihrend eine angemessene Abwechslung
von Themata aus dem Wahrnehmungs- und Erfahrungskreis der
Schiiler mit passenden Materien aus dem Realunterricht und eigent-
lichen Stiliibungen an Lesestiicken das padagogisch Richtige wire.
Die Briefform aber — vorzugsweise der Oberstufe zufallend —
wihle den Stoff aus den mannigfaltigsten Situationen und Vor-
kommnissen des téglichen Lebens und nicht vorzugsweise aus Lese-
stoffen oder gar aus poetischen Erzeugnissen.

Ein wichtiges Moment ist ferner die Art der Vermittlung oder
Vorbereitung, wobei entschieden zu riigen ist, dass hiufig die Ar-
beiten einer Klasse wortlich gleich lauten. Mit einer solchen Pri-
paration, die dem Schiiler fingstlich Form und Inhalt zugleich ver-
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mittelt, wird nichts erreicht. Schon vom dritten Schuljahr an ist
das Kind in sukzessive gesteigertem Masse zu gewshnen, sich nach
Form und Inhalt freier zu bewegen, und dies ist um so eher
moglich, wenn die Schiiler zu einem Reichtum von klaren Vor-
stellungen, Begriffen und Gedanken gelangen und angehalten wer-
den, sich in allen Fiachern korrekt und selbstindig auszudriicken.
Von grossem Nachteil und padagogisch entschieden unrichtig ist
auch die Anschauung, dass der Entwurf zuerst auf die Schiefer-
tafel oder in einem Konzeptheft verfasst, hier korrigirt und erst
dann in das Reinheft eingetragen werden misse, wiahrend die Er-
fahrung lehrt, dass es dem Schiiler vom vierten Schuljahre hinweg
moglich ist, sofort saubere und gefallige Reinarbeiten zu erstellen.
(Bern.)

Jede Aufsatziibung soll zugleich eine Schreibiibung sein und
jedes Aufsatzheft ein schones Stiick Erziehung enthalten und Zeugnis
ablegen von der Gewohnung an Sauberkeit, Exaktheit und Wohl-
gefalligkeit. Es darf behauptet werden, dass der Zustand der Auf-
satzhefte einer Schule gewissermassen einen geistigen und morali-
schen Stempel aufdriickt, und dass der aufmerksame Beobachter
von diesem aus dieselbe beurteilt und auf das Vorhandensein des
richtigen erzieherischen Schulgeistes schliessen darf. (Bern.)

Die grosste Verschiedenheil bieten die Aufsétze. Wihrend von
einzelnen Lehrern schon die Anfinger dazu angehalten werden,
ganze Sitzchen aus dem Gedédchtnisse niederzuschreiben und der
zweite Kurs schon mehrere inhaltlich zusammenpassende Sitzchen
frei niederschreibt, finden wir anderseits Oberschulen, in denen die
Aufsétze einer ganzen Klasse beinahe gleich lauten. In der einen
Schule wird alle acht oder zehn Tage eine schriftliche Arbeit ge-
horig ins Heft eingetragen; in andern Schulen wird etwa im De-
zember damit begonnen, Da sind Lehrer, welche die Aufsiitze sehr
gewissenhaft priifen nach Inhalt, Form, Rechtschreibung und Schrift
und die Richtigstellung genau tiberwachen; andere begniigen sich
damit, die Fehler anzustreichen, ohne die Korrektur durch den
Schiler ausfﬁhlr"en zu lassen. Eine ganz neue Art der Behandlung
des Aufsatzes versuchte ein noch junger Lehrer, indem er die Schiiler
Lesestiicke aus dem Schulbuche zu Hause auswendig lernen liess,
ohne letztere vorher zu besprechen, worauf dann in der Schule
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ganz gedadchtnismissig die betreffenden Lesestiicke als Aufsatze
niedergeschrieben wurden. Die neue Erfindung soll ihm aber von
Seiten des Bezirksschulrates keine Lorbeeren eingetragen haben.
(St. Gallen.)

Der Aufsatz gehort immer noch zu den schwichsten Seiten
unserer Schulen. Zwar findet man 1n jedem Bezirk, ja fast in jeder
Schule eine kleinere oder grossere Anzahl von Aufsitzen, die nach
Inhalt und Form als gute taxirt werden konnen. Allein die Zahl
der mangelhaften Arbeiten ist noch immer zu gross. Bald charak-
terisiren sich diese durch Gedankenarmut oder Gleichférmigkeit,
bald durch zahlreiche Verstosse gegen die Sprachrichtigkeit, Ortho-
graphie und Interpunktion, nicht selten durch all die genannten
Méngel. Die austretenden Schiiler, die selbstindig, ohne fremde
Hiilfe, eine schriftliche Arbeit, welche nach Inhalt und Darstellung
ganz befriedigt, anzufertigen im stande wéren, bilden immer noch
die Minderheit. (Solothurn.)

Aus dem Kanton Tessin wird gemeldet, dass die Mé#dchen-
schulen, insbesondere in den Aufsatzleistungen, den Knabenschulen
meist tberlegen sind.

Mehrere Kantone konnen konstatiren, dass die Verdriangung
des Gebrauches der Schiefertafel in den obern Klassen gute Friichte
trage. (St. Gallen, Baselland.)

Der elementare Leseunterricht, sagt ein Bericht, lisst in
Bezug auf anschauliche und interessante Behandlung noch viel zu
wiinschen tbrig. In 3 Schulen fanden wir sogar noch die Buch-
stabirmethode vor.

Wir hoffen, dass diese unnatiirliche Methode verschwinde. In
vielen Schulen wird die reine Lautirmethode gebraucht. Wenn sie
auch elementarisch genannt werden kann, so entbehrt sie des An-
regenden und Anschaulichen doch viel zu sehr, um empfohlen
werden zu konnen. Warum nicht die durch den Lehrplan betonte
Schreiblesemethode ? Sie entspricht allen verntinftigen Anforderun-
gen, die beziiglich des Lesenlernens gestellt werden kénnen, beson-
ders wenn der einzuiibende Laut und Buchstabe aus einem den
Kindern bekannten Worte genommen wird. Besp*rechung dieses
Wortes, Analysiren desselben, Schreiben des Lautes an die Tafel,
Verbindung mit bereits durchgenommenen Lauten (mit Bertick-
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sichtigung der Fibel), Lesen von der Tafel, dann aus der Fibel,
Eintiiben und Abschreiben durch die Kinder — das sind die Lehr-
tatigkeiten, die rasch und sicher zum Ziele fiihren. (Zug.)

Die Elementarklasse legt den Grund zur spitern mechanischen
Lesefertigkeit; daher ist hier mit aller Konsequenz auf besonnenes,
lautrichtiges Lesen zu dringen. Diesem schadet aber nichts so sehr,
als die weitverbreitete Methode, so lange bei einem Lesestiick zu
verweilen, bis alle Schiiler dasselbe geldufig lesen kénnen; denn
dadurch werden die Schiiler verleitet, schnell und halb auswendig
zu lesen, so entsteht jene Unsicherheit, verbunden mit »Hastenx,
Stolpern und Wiedereinsetzen etc., wie sie bei Inspektionen und
Examen so hiufig zu Tage tritt und sich sogar durchs ganze Leben
hindurch zieht.

Ein weiterer Fehler im Lesen ist die fast durchgingig zu
treffende, halb mundart- und halb schriftdeutsche Aussprache. Da
die Schiiler schriftdeutsch schreiben miissen, so ist es sehr richtig,
dass sie sich durch exakte schriftdeutsche Aussprache die richtigen
Lautbilder der Worter einprigen. Durch grissere Strenge und
Konsequenz im Lesen schon vom ersten Schuljahr hinweg kénnten
ohne Zweifel sehr viele Orthographiefehler auf den obern Stufen
vermieden werden.

Schon frihe ist beim Lesen auf die Interpunktion Riicksicht
zu nehmen und mit allem Nachdruck darauf zu dringen, dass die
Schiiler bel einem Komma den Ton in der Schwebe halten und
eine kurze Pause machen, wihrend bei einem Punkt die Stimme
vollig zum sinken kommt und eine gehérige Unterbrechung eintritt.
Ohne Beobachtung dieser Forderung ist es rein unmoglich, tber
das Gelesene die wiinschbare Auskunft zu geben.

Nicht ohne Bedeutung ist auch der gehérige Gebrauch der
Stimmmittel beim Lesen. Ein frisches, markiges Lesen gehort
zu den Anzeichen eines gesunden und erzieherischen Schulgeistes.
Im ganzen muss geriigt werden, dass in den Mittel- oder Ober-
klassen zu wenig laut gelesen wird, wihrend sich die Schiiler der
Elementarklassen durch eine wohltuende Frische und Munterkeit
rithmlich auszuzeichnen pflegen. (Bern.)

Der langweilige, hissliche Sing- oder Trampiton, gemeiniglich
Schulton genannt, hat noch nicht in allen Schulen das Feld ge-
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raumt. Man hilt zwar fast tberall auf Senkung und Hebung der
Stimme, aber es geschieht vielfach in einer nichts weniger als na-
tirlichen Weise. In einigen Schulen liest man zu hastig oder zu
leise. Die Schnell-Leser machen gerne Fehler, und kdnnen vom Ge-
lesenen keine Rechenschaft geben. Wo leise gelesen wird, da herrscht
kein geistiges Leben, keine Anregung, da ist es ode und lang-
weilig. Es sollte so laut gelesen werden, dass alle Kinder der
canzen Klasse jede Silbe gut horen und leise mitlesen kdnnen.
Oft wird auch zu wenig auf ein scharf artikulirtes, sinn- und laut-
richtiges Lesen gehalten. Ein Hauptmittel, richtiges Lesen zu er-
zielen, besteht im oOftern mustergiiltigen Vorlesen. Mir scheint je-
doch, dieses Mittel werde stark vernachlissigt. (Uri.)

Die Erfolge des Sprachunterrichts wiirden ohne Zweifel besser
werden, wenn das Schriftdeutsche tberall mit Konsequenz getibt
wiirde. Ein Berichterstatter sagt hiertiber:

»Die allgemeine und konsequente Anwendung des Schrift-
deutschen auch in den untern Klassen steht der Schule unserer
Tage wohl an und férdert die Sprach-Entwicklung der Schiiler,
deren sie vorzugsweise bediirfen, in vorziiglicher Weise.« (St. Gallen.)

Auch in der franzosischen Schweiz werden die Resultate des
Sprachunterrichts nicht tiberall als befriedigend bezeichnet:

L’étude de la langue maternelle laisse toujours beaucoup a dé-
sirer; les résultats des examens d’orthographe et de composition
ont été généralement faibles; dans quelques classes, méme trés
faibles. Cet enseignement n’est pas suffisamment rattaché a celui
des autres branches du programme, de sorte qu’il devient impuis-
sant pour lutter contre la légéreté et la nonchalance des écoliers
habitués & faire de grossiéres fautes dans tous les devoirs qui ne
se rapportent pas directement a la langue frangaise. La grammaire
et I'analyse par écrit prennent, dans quelques écoles, un temps
beaucoup trop considérable, au détriment des lecons de choses, des
exercices d’élocution et de rédaction laissés a I'arriére-plan. (Vaud.)

¢) Rechnen.

Uber den Unterricht in den mathematischen Fichern finden
sich in den offiziellen Jahresberichten weniger methodische Be-
merkungen als iiber den Sprachunterricht.



Rechnen. 59

Es seien hier folgende erwihnt:

Bei den Ubungen im Kopfrechnen muss getadelt werden, dass
zu viel mit reinen Zahlen operirt und zu wenig praktische Beispiele
aus dem téglichen Leben gew&hlt werden. Nachahmung verdient
die in der obersten Klasse oder in der Erginzungsschule da und
dort beobachtete Praxis, wonach die Schiiler ofters aus ihrem ei-
genen Anschauungskreise Rechnungsaufgaben kombiniren diirfen.
(St. Gallen.)

Im Rechnen sollte man dahin streben, dass die Kinder eine
orissere Fertigkeit und Sicherheit in kleinerm Zahlenumfange sich
aneignen ; wenn die Kinder ganz einfache, praktische Beispiele schnell
und richtig I6sen konnen, so verzichten wir auf die Losung schwie-
riger, zusammengesetzter Rechnungsaufgaben. (Obwalden.)

Si certaines classes donnent de bons résultats en ce qui con-
cerne le calcul oral, il en est d’autres ou cet exercice laisse beau-
coup a désirer. Nous croyons que ce déficit doit étre atiribué au
fait que bien des maitres n’enseignent pas a leurs éléves les pro-
cédés pratiques destinés a faciliter le calcul de téte. (Genf.)

Quand au calcul, il est encore, dans nombre de classes, es-
clave de la routine. Les opérations sont raisonnées, surtout avec
les jeunes enfants, au moyen de nombres trop considérables, le
plus souvent abstraits et incompréhensibles. (Waadt.)

Bei der Prifung im schriftlichen Rechnen gab ich der 5. und
6. Klasse und der Wochenschule in 6 Serien je 3 Rechnungen, die,
mit denen der Rekruten verglichen, der Note 3 und 2, teilweise
auch der Note 1 entsprachen. Die Aufgaben waren vielfach so ge-
stellt, dass man ohne vorherige Einrichtung, Auflésung und Um-
dnderung nicht gut operiren konnte. Manche nahmen die vorhan-
denen Zahlen und fingen an, ohne zu denken, zu kreiden. Das
hatte viele falschc Resultate zur Folge. Viele machten auch keinen
Uberschlag und keine Probe, und daher fielen viele Antworten falsch
aus, Wird beim Unterricht im Rechnen nicht mit eiserner Konse-
quenz und unerbittlicher Strenge darauf gehalten, dass die Kinder,
bevor sie anfangen zu rechnen, denken und bei jeder Operation
die Probe machen, so wird kein verstindiges und kein sicheres
Rechnen erzielt. (Uri.)
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Das Rechnen ldsst, besonders auf der Oberstufe, in vielen Schu-
len zu wiinschen tbrig. Im ganzen Kanton sind wenige Schulen

gewesen, welche in Bezug auf die einfachen Operationen der Bruch-
rechnung vollstindig befriedigten. Es wird das Rechnen vielfach zu
mechanisch getrieben und daher werden die einfachsten Sachen oft
so schnell wieder vergessen. Nirgends ist liickenloses und griind-
liches Vorwirtsgehen notwendiger, als im Rechnen; jeder Sprung
richt sich da bitter, In einigen Schulen fehlten selbst die einfach-
sten Erklirungen, so rein formelmaissig wurde das Rechnen be-

trieben. Das Warum ist beim Rechnen iberall am Platze. Dieses
steht in vorziiglicher Weise im Dienste des Denkens. Ein bloss me-

chanisches Rechnen totet das Denken und wird daher nie Fertig-
keit erzielen. Man vernachlissige bei der schriftlichen Darstellung
ja nicht, auf schéne Zahlen und schone Ordnung zu halten. Denken
und Ordnung bedingen einander. (Zug.)

Im Rechnen miissen das Vorwirtsdringen auf der Unterstufe
vieler Schulen auf Kosten der Griindlichkeit, die Untatigkeit vieler
Schiiler beim mittelbaren Unterrichte, der Ubergang zu den ein-
zelnen Rechnungsarten auf der Oberstufe ohne feste Einprigung
der bei der Losung zur Geltung kommenden Regeln durch Aufstel-
lung einiger Musterbeispiele als die Hauptursachen eines nicht in
allen Schulen ganz befriedigenden Resuliates angesehen werden . .
Im schriftlichen Rechnen werden die Aufgaben und Ansétze viel-
fach mit einer Nachlissigkeit gemacht, welche, weil unkontrollirt,

sich durchs ganze Schulleben hindurchzieht und auf die Recht-
schreibung einen nachteiligen Einfluss ausiibt... Fir die Ober-

stufe kann die Verbindung von Kopfrechnen mit dem Rechnen an
der Tafel nicht genug empfohlen werden, und wir miissen es als

einen Fehler bezeichnen, wenn man in den letzten Schuljahren
noch, z. B. beim Addiren der Zehner, Hunderter etc. zum Schreib-

zeug greift, anstatt die Operation der Gedichtniskraft des Schiilers

anzuvertrauen. (Luzern.)
Die Einfilhrung von Rechnungsheften hat recht gute Folgen

gehabt, vielerorts haben sich die Schiiler an eine vollstindige und
ubersichtliche Darstellung gewohnt, man erkennt, dass die Losung
das Resultat eines Denkprozesses ist, und auch auf eine gefillige
dussere Form, auf schone und saubere Ziffern wird Wert gelegt.
(Baselland.)
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5. Schullokalitdten.

Unsere Schulhduser des Landes, sagt ein Bericht, sind ja gross-
tenteils Neubauten, Bauten der letzten drei Jahrzente und prisen-
tiren einen Wert von nahezu 200,000 Fr. Mochte ein pedantischer
Schulmann auch an manchem Schullokale, selbst an neuern Schul-
hausern das Eine oder Andere anders wiinschen, so meine ich, dass
unsere Schullokale, im grossen und ganzen obigen Richtungen nach
den péadagogischen und sanitarischen Bediirfnissen und diesbeziig-
lichen gesetzlichen Vorschriften entsprechen, und dass Eltern, Schul-
freunde und Arzte dariiber beruhigt sein kénnen.

In ein gerdumiges und freundliches Schullokal muss aber nicht
nur Licht, sondern, wenn die Kinder gesund bleiben sollen, auch
Luft, frische, reine Luft hineinstromen, oder besser gesagt, man
lasse die durch die Ausdiinstung der Kinder zu warm gewordene,
verdorbene Luft hinausstromen. Von verschiedenen Seiten hérte ich
diesbeziigliche Klagen, man liifte zumal im Winter die Schulzimmer
zu wenig. Also fleissigere, tigliche Liiftung der Schullokalititen!
Uber die Ordnung und Reinhaltung der Schullokalititen darf der
Schulinspektor keine Klage fiihren, tberall fand ich bei meinen er-
warteten wie unerwarteten Schulbesuchen die Schulzimmer reinlich
und sauber. Aber die Reinlichkeit soll sich iiber Alles erstrecken,
was im Dienste der Schule steht, also auch tber die Schulbticher
und Schulmaterialien. Und gerade hierin vermissten wir in vielen
Schulen und bei sehr vielen Kindern den Ordnungs- und Reinlich-
keitssinn. Tinten- und Schmutzflecken, Geschreibsel und Schmier-
zeichnungen und Eselohren stehen einem Schulbuche und Schul-
hefte nicht wohl an. Oft, wenn man sich ndher erkundigte, stellte
es sich heraus, dass so ein Schmierhans innert Jahresfrist schon
das zweite Schulbuch derart zugerichtet. (Obwalden.)

In Betreff der Schulhduser lasst sich manch Rihmliches sagen;
denn die dumpfen, schlecht beleuchteten und ungesunden Schul-
lokale verschwinden allmélig und machen zweckméssigen und freund-
licheren Raumlichkeiten Platz. Indessen fehlt es noch an manchen
Orten an einer crdentlichen Bestuhlung, gehoriger Beleuchtung und
hinreichender Ventilation. Namentlich sind es die unpraktischen
Vorfenster bei éltern, sogar auch bei neuen Schulhdusern, die eine
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hochst notwendige Ventilation geradezu unmoglich machen. Wie-
derum steht oft die Heizfliche der Ofen in keinem Verhaltnis zu
der Grosse des Schulzimmers und es lisst sich beim besten Willen
an kalten Wintermorgen die richtige Zimmerwirme nicht herstellen;
an andern Orten wird nicht rechtzeitig fiir dirres Holz gesorgt, so
dass man sich mit grimem behelfen muss. — Dann gibt es auch
nachlissige Lehrer und Lehrerinnen, welche das Heizen nicht recht-
zeitig besorgen und nicht einmal daran denken, dass unbedingt ein
Thermometer in ein Schulzimmer gehort. Und endlich dirfte an
manchen Orten der Reinlichkeit um das Schulhaus herum mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden. (Bern.)

Uno dei principali elementi per il buon ordinamento di una
scuola e il locale in cui deve essere collocata. Se questo si trova
in luogo disadatto; se non & convenientemente ventilato e riscal-
dato, & molto difficile, per non dire impossibile, si presti al man-
tenimento dell’oreine e della disciplina e all’andamento regolare delle
classi. (Tessin.)

Wohl haben eine Reihe von Gemeinden schone, zum Teil ge-
radezu stattliche Schulhiuser erstellt, die Schullokale sind geriu-
mig und hell und Mobiliar und Lehrmittel den Anforderungen ent-
sprechend ; wohl erkennen es viele Gemeinden als ihre Pflicht, den
Erzieher ihrer Jugend in billiger Weise zu besolden und sein Heim
freundlich und wohnlich einzurichten; — allein wie viele Gemein-
den sind auch wieder daneben, in denen von all dem wenig oder
nichts wahrzunehmen ist!

Da finden wir noch Schulhéuser, die zu allem eher als zu dem
Zwecke, dem sie dienen sollen, geeignet sind, Gebidude mit unpas-
sendem Zugange, mit schmalen und steilen Treppen, die zumal im
Winter nicht ohne Gefahr betreten werden koénnen, mit finstern
Géangen  und mit Schulzimmern, deren Beleuchtung eine ungeni-
gende ist, deren Bdden, Winde und Decken seit Jahren schon auf
Reparatur warten und die oft so klein sind, dass auf den einzelnen
Schiiler kaum 0,75 m? Bodenfliche und nicht einmal 2 m? Luftraum
entfallen, mit Abortanlagen endlich, die gegen die Vorschriften der
Gesundheitspflege und der Wohlanstindigkeit gleichméssig verstossen.

Die Heizvorrichtungen sind an einzelnen Orten die schlimmsten,
die man sich denken kann, alte eiserne Ofen, welche, wofern nicht
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durch Fugen und Risse der Rauch ins Zimmer dringt, wohl augen-
blicklich eine ungesunde Hitze ausstrahlen, nach kurzer Zeit aber
wieder erkalten und so ihrem Zwecke nicht gentigen, dazu hiufig
eine verfehlte Rohranlage und obendrein ein Brennmaterial ge-
ringster Qualitdt. Dabei ist von der Moglichkeit einer richtigen Ven-
tilation sehr oft keine Rede, und die Fensteranlage muss oft genug
als eine verfehlte bezeichnet werden.

Und noch schlimmer stehts mit der Bestuhlung. An vielen
Orten schon In der Anlage der gerade Gegensaiz von all dem, was
man als zweckmissig und zutréglich bezeichnen muss, ist sie oft
auch noch abgenutzt und in schlechtem, verdorbenem Zustande.
In mancher Gemeinde will man sich eben nicht davon tiberzeugen,
dass eine ungeeignete Bestuhlung von grosstem Nachteil fiir die
Kinder ist, und bei Beurteilung eines Bestuhlungssystems ist oft
weniger massgebend, ob die Kleinen darin eine richtige und be-
queme Korperhaltung einnehmen konnen, als dass die Erwachsenen
an Gemeinde- und anderen Versammlungen bequem Sitz finden.
(Baselland.)

Viele Schulzimmer werden nur ein Mal in der Woche gekehrt
und oft geschieht das durch die Schiiler; beides erweist sich als
ungentiigend. — Bei vielen Schulhiusern fehlt es noch an einem
Brunnen, oder es liefert letzterer schlechtes Wasser, »die reinste
Gille.« (Luzern.)

Die von einzelnen Kantonen erteilten und in den offiziellen
Jahresberichten erwihnten Staatsbeitrige fiir Schulhausbauten und
Hauptreparaturen ergeben folgendes Verzeichnis:

Kanton Zahl der Bauten Au;‘gabeu Staatg‘beitmg
iT, r.
Zirich 19 426 524 36 000
Bern 8 8 138
Glarus 10 571
Freiburg 6 007
Baselstadt 291 837
Appenzell A.-Rh. 1 1 500
St. Gallen 22 000
Aargau ) 8 100
Thurgau 14 9 298
Waadt 19 950

Total 413 401
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6. Unentgeltlichkeit der Lehrmitiel,

Im Kanton Baselstadt ist durch Beschluss des Grossen
Rates (siehe I. Beilage pag. 37) die Unentgeltlichkeit der gedruckten
obligatorischen Lehrmittel eingefiihrt worden, nachdem die unent-
geltliche Abgabe von Schreib- und Zeichnungsmaterialien auf der
obligatorischen Schulstufe schon seit 1881 bestanden hatte. Diese
Wohltat kommt sowohl den untern (Primar-) als auch den mitt-
lern (Sekundar-) Schulen zu gute.

Der Ratschlag, in dem die Regierung dem Grossen Rat die
unentgeltliche Abgabe der Lehrmittel empfiehlt, sagt, dass es sich
hiebei nicht um eine Neuerung von prinzipieller Bedeutung, sondern
um den Weiterausbau und die Durchfiihrung eines Prinzipes handle,
das schon vor mehr als einem Jahrzehnt in den Schulorganismus
eingefiihrt worden ist: 1875 Unentgeltlichkeit des Primarschulunter-
richtes geméss der Bundesverfassung von 1874; 1879 Ausdehnung
der Unentgeltlichkeit auf die Sekundarschulen; 1881 Unentgeltlich-
keit des Unterrichtes in allen o6ffentlichen Schulen mit Ausnahme
der Universitit; 1881 unentgeltliche Abgabe der Schreib- und Zei-
chenmaterialien an die Schiiler der untern und der mittlern Schu-
len, sowie der obern Tochterschule.

»Die gleichen Griinde, welche s. Z. fiir diese Massregeln vor-
handen waren, sprechen im grossen und ganzen auch fir die un-
entgeltliche Abgabe der Lehrmittel. Dieselbe bedeutet nur einen
weitern Schritt auf dem bereits eingeschlagenen Wege. . . Auch fiir
den Staat liegt ein Vorteil darin, wenn durch Reduktion der Schul-
lasten der Schulbesuch erleichtert und die Schulbildung zuging-
licher gemacht wird. . . .«

»Die Abgabe der unentgeltlichen Lehrmittel soll eine einmalige
sein, so dass die Schiiler fiir verloren gegangene oder unbrauch-
bar gewordene Lehrmittel selbst aufzukommen haben. Die Lehr-
mittel sollen den Schiilern geschenkt, nicht bloss leihweise iiber-
lassen werden, weil Wert darauf gelegt wird, dass die Schulbticher
in der Familie verbleiben. . . .«

Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat eine Zentralab-
lage flir simtliche Gegensténde errichtet, welche dem Primarschul-
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unterricht dienen (I. Beilage pag. 42). Die Beniitzung derselben durch
die Gemeinden ist obligatorisch. Sie darf auf dem Verkauf jedoch
keinerlei Gewinn machen.

Die thurgauische Regierung schloss mit einer Ziricher Firma
einen Vertrag, zufolge dessen die thurgauischen Schulen die Schreib-
und Zeichenmaterialien in guter Qualitit und zu billigem Preise
einheitlich beziehen kdnnen.

Eine grosse Auswahl von Gemeinden verschiedener Kantone,
welche die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und Sehreibmaterialien
in der obligatorischen Primarschule noch nicht gesetzlich eingefiihrt
haben, sind im Berichtsjahr durch besondere Gemeindebeschliisse
dazu gelangt, dass die armen Schulkinder ihre notwendigsten Schul-
sachen nicht mehr als Almosen entgegennehmen miissen, sondern
im Verein mit den tbrigen Kindern die Wohltat der Unentgeltlich-
keit der Lehrmittel geniessen kénnen.

Insbesondere ist im Kanton Ziirich seit Verwerfung des Unter-
richtsgesetzes ein erfreulicher Wetteifer unter den Gemeinden ent-
standen, die im Entwurf enthaltene Unentgeltlichkeit auf freiwilli-
gem Wege weiter zu fordern.

Diese Frage diirfte tiberhaupt nicht zur Ruhe kommen, bis sie eine
dem Geiste der Bundesverfassung und den Forderungen der Gegen-
wart entsprechende allgemein schweizerische Losung gefunden hat.

Im Kanton Waadt sind beziigliche Erhebungen gemacht wor-
den. »Pour posséder des données précises sur la maniere dont le
matériel scolaire est fourni aux enfants de nos écoles, le Départe-
ment a instruit une enquéte auprés des membres du personnel
enseignant, par l'intermédiaire des préfets.

Sur un total de 36 680 enfants suivant les écoles primaires
proprement dites:

32 496 recoivent les fournilures de leurs parents.

3 598 > » de la commune d’origine.
391 » » de personnes charitables.
195 sont dépourvus de tout matériel.« (Waadt.)

7. Fiirsorge fiir arme Schulkinder.

»Das gute Werk der Versorgung armer Schulkinder mit Nah-
rung und Kleidern fahrt fort, seine schonen Friichfe zu tragen.

5]
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Der vergangene strenge Winter wird wohl Jedermann {tiberzeugt
haben, dass dieses Werk nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit
und Nichstenliebe, sondern geradezu eine soziale Notwendigkeit
ist. Allen Wohltatern und Mitwirkenden sei hiemit der herzliche
warme Dank der Staatsbehorden bezeugt.« (Bern.)

Im Entwurf eines Gesetzes iiber den Primarunterricht des
Kantons Bern war die Versorgung armer Schulkinder mit Nahrung
und Kleidern zu einem offentlichen festen Institut gemacht, indem
der Staat in Verbindung mit den Gemeinden, Vereinen und Pri-
vaten sich an diesem Werke beteiligen sollte. Der Regierungsrat
hat zwar diese Bestimmung gestrichen, dagegen aber in sichere
Aussicht gestellt, dass ein Teil des Ertrages des Alkoholmonopols
fir diesen Zweck verwendet werden solle.

Im Winter 1887/88 sind im Kanton Bern 10 524 Schulkinder
unterstiitzt worden. Die beziiglichen Ausgaben betrugen 54 643 Fr.,
die Beitrige von Gemeinden beliefen sich auf 16 110 Fr.,, von
Vereinen und Privaten auf 41 566 Fr.; ausserdem waren 358 Kinder
von Privaten zu Tische geladen.

In Baselstadt werden alljahrlich an arme Schulkinder neue
Kleidungsstoffe (Schilertuch), neue Schuhe und im Winter um
10 Uhr unentgeltlich Suppe verabreicht.

Im Jahr 1887 gestaltete sich diese Verteilung folgendermassent):
Zahl der  Ausgaben

Geber Gaben Uiterohiaten Fr. Bemerkung
Schiilertuchkommission Schiilertuch 2015 7980 inkl. Mittelschulen.
Lukasstiftung Schuhe 445 488% > 557 Schuhreparaturen.
Kommission Ferienversorgung 264 10884 » fiir 711 Kinder Milch-

abgabe.
> Suppe 803 Fiir Primarschiiler.

Ahnliche Bestrebungen nach der einen oder andern Richtung
werden aus verschiedenen Kantonen gemeldet.

In der Stadt St. Gallen?) wirkt seit Verschmelzung der friiher
konfessionell getrennten Schulen eine Schularmen-Kommission. In
den 9 Wintern von 1880—1888 wurden fiir Suppenkarten 13 152 Fr.,
fir Schuhe und Kleider 4661 Fr. verausgabt. Seit 1883 sind auch

1) Siehe Largiaddr, Das Schulwesen des Kantons Basel-Stadt, 1880—1888.
?) Siehe Schweiz, Blitter fir Gesundheitspflege, 1888, No. 26.
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Ferienkolonien und Milchstationen eingerichtet. Ausserdem bestehen
2 Kinderhorte, wo die Kinder nach der Schule genidhrt und
beschiftigt werden.

In der Stadt Luzern?) besteht ebenfalls ein Verein zur
Unterstiitzung armer Schulkinder, welcher jahrlich mehrere Tausende
ausgibt, um &rmere Schiiler mit Schuhwerk und Kleidungsstiicken
zu versehen.

Auch in der Stadt Zirich werden im Sommer krinkliche
Kinder in Ferienkolonien geschickt, daheimbleibende, unbeschéftigte
Schulkinder in der freien Zeit mit Milch gestiarkt und in Kinder-
horten nitzlich beschiftigt und tberwacht.

In Genf sind seit 1887 durch private Téatigkeit die im neuen
Unterrichtsgesetz vorgesehenen Schulkichen eingefiihrt, wo die-
jenigen ‘Kinder, welche tiber den Mittag nicht nach Hause gehen,
ein Essen (Suppe, Fleisch, Gemiise und Brot) zu moglichst niedri-
gem Preise erhalten konnen. In der freien Zeit werden diese Kinder
auch beschiftigt.

In den meisten Gemeinden von Obwalden bekommen die
armen Kinder Mittagssuppen, z. B. Mehlsuppe mit Zusatz von Reis
und Kartoffeln, ebenso Kleidungsstiicke, namentlich Schuhe, Striimpfe
und Hemden. Die notigen Mittel werden meist von wohltitigen
Vereinen und Privaten aufgebracht.

Im Kanton Zug ist der Mittagstisch fiir arme Kinder wéh-
rend der Winterszeit in mehr als der Hélfte der Gemeinden ein-
gefiihrt. 2)

In mehreren Gemeinden des Kantons Uri (Altorf, Silenen,
Biirglen, Spiringen) bestehen Weihnachtsfonds, aus deren Ertrag
Kleidungsstiicke an &rmere Schulkinder verschenkt werden. In
2 Gemeinden sind Suppenanstalten eingerichtet.

" In sehr vielen Gemeinden der Schweiz finden im weitern o6ffent-
liche und private Mittel Verwendung, um &rmern Schulkindern die
Teilnahme an einer Schulreise zu ermoglichen, und es werden
auch zu diesem speziellen Zwecke wohltitige Vergabungen gemacht
und Fonds gestiftet. (Beispiel: In Altorf besteht ein »Spaziergang-
fond«).

1) Siehe Schweiz. Blitter fiir Gesundheitspflege, 1838, No. 26.
?) Dr. Hiirlimann, Uber Gesundheitspflege in unsern Volksschulen.



68 Prinzipielle Entscheide.

Es ist eine Freude, diese zahlreichen Bewéise, dass fiir die
liecbe Jugend Herz und Hand tiberall offen sind, zu sammeln und
zur Nacheiferung weiter zu melden.

8. Prinzipielle Entscheide.

Gestiitzt auf eingelaufene Klagen, dass in Sachen Missbrauch
getrieben werde und mit Riicksicht auf die beim israelitischen Kultus
Platz gegriffene Praxis wurde im Kanton Aargau die Zahl der
Feiertage, an welchen schulpflichtigen Israelitenkindern auf Verlangen
ihrer Eltern oder Stellvertreter Dispens vom Schulbesuch erteilt
werden kann, von 12 auf 8 reduzirt. Die nun in Betracht fallenden
Feiertage sind folgende: Erster und zweitletzter Osterfesttag (April),
erster Pfingstfesttag (Juni), erster und zweiter Neujahrstag, der
Versohnungstag (September oder Oktober) und der erste und letzte
Tag des Laubhiittenfestes (Oktober).

Mehrere im Kanton T hurgau wohnende katholische Schiiler
waren wegen Versdumnis der Fortbildungsschule an Maria Empfang-
nis und Lichtmess als bussfillig notirt worden. Auf eine Einfrage
der beteiligten Viter wurde der Bescheid erteilt, es seien die frag-
lichen Absenzbussen aufzuheben, weil nach Verstindigung mit dem
Bischof von Basel (Amtsbl. 1868, S. 293) ausser Neujahr, Auffahrt
und Weihnachtstag als katholische Feiertage anerkannt sind: das
Dreikonigsfest, Lichtmess, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt und
Maria Empfangnis.

Nach eingeholter Wegleitung durch das Obergericht wurde die
Justiz- und Polizeidirektion des Kantons Zirich ersucht, die
Statthalteramter und die Staatsanwaltschaft anzuweisen, der Er-
ziehungsdirektion zu Handen der lokalen Schulbehérden von Unter-
suchungen und Strafurteilen tiber schulpflichtige Kinder Mitteilung
zu machen und Einsicht in die Akten zu gewihren. Diese Mass-
regel hat den Zweck, die lokalen Schulbehérden in den Stand zu
setzen, bei ernsteren Vergehen durch moralischen Einfluss oder Be-
lehrung bei den Eltern oder Besorgern dahin zu wirken, dass die
betreffenden Kinder aus der 6ffentlichen Schule weggenommen und
in geeignete Versorgungsanstalten untergebracht werden. Bis zum
Schlusse des Berichtsjahres ist der Erziehungsdirektion von sieben
Untersuchungen Kenntnis gegeben worden: 1 Ergénzungsschiilerin
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wurde verurteilt wegen Unterschlagung, 3 Ergénzungsschiilerinnen
wegen boswilliger Eigentumsschadigung, 1 Ergénzungsschiiler wegen
fahrlassiger Brandstiftung und 2 Singschiiler wegen vorsitzlicher
Korperverletzung.

Der Wahlmodus fiir Lehrer an der zircherischen
Volksschule ist im Berichtsjahr Gegenstand eines Rekurses gewor-
den. Nach dem Entscheid, welcher entgegen einem Antrage der Er-
ziehungsdirektion gefasst wurde, k6nnen kiinftig bei einer Berufungs-
wahl nur solche Lehrer in der Wahl stehen, welche von der Schul-
pflege vorgeschlagen und fiir welche die in § 277, 1. 2 des Unter-
richtsgesetzes vorgeschriebenen Bedingungen erfiillt sind, wobeil es
den Stimmberechtigten immerhin unbenommen bliebe, einen ihnen
nicht konvenirenden Vorschlag zuriickzuweisen, sei es, dass die Zahl
der eingelegten Nein diejenige der abgegebenen Ja iibersteigt, sei
es, dass bei einem Doppelvorschlag der Pflege keiner von beiden das
absolute Mehr erhilt. In diesem Falle miisste in analoger Anwen-
dung von § 278 des Unterrichtsgesetzes das Wahlverfahren wieder
von vorne beginnen.

Wird dagegen Ausschreibung der Stelle beschlossen, so ist jeder
im Besitze des Wahlfiahigkeitszeugnisses befindliche Angemeldete auch
wahlfdhig und die Schulpflege befugt, aber nicht verpflichtet, durch
Veranstaltung von Probelektionen etc. die Angemeldeten auf ihre
Befihigung ndher zu prifen. (Zirich.)

9. Interkantonale Beriihrungen.

Es vollzieht sich an den Grenzen der Kantone hie und da eine
Wanderung, welche aus dem wenig loblichen Bestreben hervorgeht,
sich einer strengern Schulpflicht zu entziehen und einer weniger
anspruchsvollen Geniige zu leisten. So wird aus dem Kanton
Schaffhausen gemeldet:

»Die »Schwabengingerei« hat nachgelassen. Dagegen hat an
einigen Orten eine bedenkliche »Zirichgingerei« Platz gegriffen.
Es wurden namlich hiufiger als friiher Kinder aus dem 7. und 8.
Schuljahr in zilrcherische Gemeinden in Dienst geschickt, wo sie
selbst im Winter nur die dirftige Erginzungsschule mit 8 wochent-
lichen Stunden statt der in unserem Gesetz vorgesehenen 30 Stunden
Schulunterricht geniessen. Dieser Unterricht kann nun offenbar
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nach unserem Gesetz nicht als geniigend erachtet werden und es
sind deshalb die Gemeinderdte durch Zirkular angewiesen worden,
an schulpflichtige Kinder nur dann Ausweisschriften abzugeben,
wenn eine Bescheinigung der Schulbehérde vorgewiesen werden
kann, dass dem Art. 10 des Schulgesetzes Rechnung getragen wird.«

Mehrere im Kanton Appenzell A.-Rh. wohnende Kinder
besuchten die Schule einer benachbarten Gemeinde des Kanlons
Inner-Rhoden. Die Landesschulkommission verfiigte, dass dieselben
die Schule ihrer Wohngemeinde zu besuchen haben.

Aus der welschen Schweiz lasst sich folgende Klage vernehmen :

»Une question nous a souvent préoccupés, c’est celle des jeunes
Suisses allemands qui viennent dans notre canton apprendre la
langue du pays et qui séjournent dans des localités dont les écoles
atteignent le maximum d’éléves. Le décret du 15 Septembre 1863
oblige a les recevoir et encore gratuitement. Peut-on obliger une
commission scolaire & dédoubler une classe pour quelques jeunes
gens qui se trouvent accidentellement dans un de ces villages?
Est-il prudent avec notre organisation actuelle des classes dédou-
blées par dge et capacité d’introduire des jeunes gens de 16, 17
ans et plus dans nos écoles mixtes?

Pourquoi les recevoir gratuitement alors que nos enfants, méme
placés en échange, paient dans les cantons allemands 40, 50 francs
par an?1) Nous croyons que les Commissions scolaires ne devraient
étre obligées de recevoir ces jeunes hommes dans les écoles pri-
maires; qu’ils se placent dans les localités ou se trouvent des écoles
secondaires.« (Neuenburg.)

Die Vorstinde der Erziehungsdepartements der Kantone Waadt,
Bern, Freiburg, Genf, Neuenburg und Wallis veranstalten unter
dem Prisidium des Vororts (Waadt) alljahrlich eine Konferenz zur
gemeinsamen Besprechung von Schulfragen. Im Berichtsjahr fand
die Versammlung im Wallis (Sitten) statt. Es wurden folgende

Fragen besprochen:

a) Einfiihrung eines gemeinsamen Rechnungslehrmittels fiir die
Primarschule;

b) Einrichtung der Zeugnisbiichlein;

¢) Altklassischer Unterricht in den Colléges.

1) In den ziircherischen Sekundarschulen finden die Welschschweizer unent-
geltliche Aufnahme, sobald sie etwas Deutsch verstehen,
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10. Arbeitsschule fiir Midchen.

Uber dieses Thema des Unterrichts wird aus einzelnen Kantonen
folgendes gemeldet:

Klagen tiber rdumlich zu beengte oder sonst unzweckmissig

eingerichtete Schulzimmer haben im Kanton Aargau zu 9 be-

ziiglichen Weisungen an die betreffenden Gemeinden Veranlassung

~ gegeben. Auch hinsichtlich mangelnder Beleuchtung und Beheizung

und unbrauchbar gewordener Betischung und Bestuhlung sind sechs

Aufforderungen an die zustindigen Behorden behufs Beseitigung
der genannten Ubelstinde erlassen worden.

Im fernern erhielten die Schulpflegen von 22 Schulen Auftrige
beziiglich Anschaffung der im Lehrplan vorgeschriebenen allgemei-
nen Lehr- und Veranschaulichungsmittel (Tafel-, Strick- und Néh-
rahmen etc.), 17 wegen Ankauf von Arbeitsgeriiten und 18 wegen
Beschaffung von Arbeitsstoff fiir drmere Schulkinder.

Nachdem die Vorteile des Klassenunterrichts je linger je mehr
auch von den Eltern gewiirdigt werden, stosst der Ankauf von
einheitlichem Arbeitsstoff durch Arbeitslehrerinnen weniger mehr
auf Widerstand. ]

Betreffend mangelhaften Arbeitsschulbesuch durch die Schul-
pflegsmitglieder schreibt eine Arbeitsoberlehrerin:

»Die meisten Gemeindeschulpflegen haben sich bis dahin in
der vorgefassten Meinung, Minner verstehen von den weiblichen
Arbeiten doch zu wenig, nicht sehr um das Gedeihen der Arbeits-
schulen bekiimmert. Gewiss wird Niemand verlangen, dass die Mit-
glieder der Gemeindeschulpflegen die technische Seite der Arbeiten
beobachten und beurteilen kiénnen und sollen. Aber durch den
Besuch der Schulpflegen in der Arbeitsschule lernen vorerst die
Schiilerinnen einsehen, dass die Arbeitsschule keine blosse Strick-
oder Néahstube, sondern eine eigentliche Schule ist, um deren Ge-
deihen die Schulbehorden besorgt sind. Auch sieht der aufmerksame
Beobachter gar bald, wie es mit der Disziplin, der Ordnung und
Reinlichkeit steht. Er merkt auch bald, ob die Lehrerin sicher im
Auftreten und im Behandeln des Lehrstoffes ist, und wenn es sich
dann behufs Erneuerung des Lehrerinnenpatents um ein Zeugnis
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handelt, so wird er gewiss besser nach Pflicht und Recht urteilen
konnen, als es an einigen Orten der Fall gewesen ist.«

Als ein wesentliches Mittel, das Arbeitsschulwesen im Lande
zu fordern, bezeichnet die Landesschulkommission des Kantons
Appenzell A.-Rh, die Inspektion der Arbeitsschulen, welche
durch Aussetzung eines Kredites durch den Kantonsrat gesichert
ist und im Laufe des Schuljahres 1888/89 beginnen soll.

Der Berichterstatter des Kantons Solothurn stellt fol-
gende Berechnung an:

»Da der neugefertigte oder geflickte Strumpf, das Hemd, die
Schiirze mehr wert sind, als die dazu verwendeten Stoffe und Ar-
beitsmaterialien, so wirkt die Arbeitsschule wertvermehrend (pro-
duktiv), und zwar ist diese Wertvermehrung eine augenscheinliche
und unmittelbare, wihrend die allgemeine Volksschule ihre Arbeits-
materialien entwertet (konsumirt) und erst in weiter Ferne und
bloss indirekt zur Mehrung des Volkswohlstandes hinfithrt. Daher
pflegt man die Leistungen der Arbeitsschule nicht allein vom all-
gemeinen erzieherischen Standpunkie aus zu beurteilen, sondern
mit einem sehr handgreiflichen und volkstimlichen Masse zu messen,
dem Franken. Die kleinen Hinde der 6478 Schiilerinnen haben im
Verlaufe des Schuljahres 1887/88 einen Wert von Fr. 45 874. 65 er-
arbeitet, und zwar {triffts durchschnittlich auf jedes Kind Fr. 7. 08,
10 Rappen mehr als im Vorjahr; der Wert ist in Form von ge-
fertigten oder geflickten Gebrauchsgegenstinden aus der Schule
ins Elternhaus gebracht worden.<

Im ganzen wurden 16 012 Halbtage, per Schule durchschnitt-
lich 71 Halbtage, Arbeitsschule gehalten. ;

Auch in der franzosischen Schweiz wird dem Arbeitsunterricht
immer grossere Beachtung geschenkt:

»Depuis ces derniéres années, I'enseignement de la couture a
fait de trés grands progrés dans nos écoles. Le Département attache
beaucoup d'importance a cette branche de nos programmes. Il
désire que nos jeunes filles trouvent a 1’école les moyens de se
perfectionner dans les travaux de femmes, afin de pouvoir prompte-
ment rendre des services dans lintérieur de leurs familles. Clest
dans ce but que le programme de la couture a été modifié et
développé.« (Gentf.)
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In einzelnen Kantonen beginnt sich der Arbeitsunterricht fir
Méadchen erst einzuleben :

»Ein wichtiger Unterricht wére derjenige in den weiblichen
Arbeiten; leider findet derselbe in vielen Schulen keine Pflege.
Wahr ist freilich auch, dass es mancherorts schwer hilt, die nétige
Zeit und eine geeignete Lehrkraft zu finden. Dieses Jahr wurde
an 9 Schulorten Unterricht in den weiblichen Arbeiten erteilt.« (Uri.)

Die Methodik auf diesem Gebiete des Unterrichts scheint viel-
orts noch in den Anfingen zu liegen:

»Ein nach methodischen Grundsitzen erteilter Unterricht ist
selten; ein planmissiges Arbeiten, wobei jeder Klasse ihr besonderes
Ziel gesteckt wird, findet sich nur an wenigen Orten, meistenteils
bestimmt die Mutter, was in der Schule gemacht werden soll, und
wo nach beendigter Alltagsschulzeit die Madchen auch aus der
Arbeitsschule entlassen werden, werden die Flickarbeiten nur not-
dirflig erlernt, und jedes Erheben des Wissens zum Konnen, zur
vollendeten Fertigkeit ist ausgeschlossen.

Immerhin ist aber auch manche erfreuliche und ermutigende
Erscheinung festzustellen.

In einer grossern Zahl von Gemeinden werden die Repetir-
schiilerinnen in nachdriicklicher Weise veranlasst, auch fernerhin
die Arbeitsschule zu besuchen, in mehreren Gemeinden sind sogar
beziigliche Gemeindebeschliisse gefasst und jeweilen auch vom Re-
gierungsrate bestitigt worden.

Manchenorts entwickeln Frauenkommissionen eine recht er-
freuliche Tatigkeit, sorgen fiir gleichméssigen Arbeitsstoff, beteiligen
sich am Unterricht und gehen der Lehrerin tatkraftig an die Hand.
In einigen Schulen wurde auch bereits ein Lehrplanentwurf der
Schulinspektion dem Unterrichte zu Grunde gelegt, und der Erfolg
war ein recht ermutigender.« (Baselland.)

Es wird in den Kantonen manches getan, um das Arbeits-
lehrerinnenpersonal der ihm obliegenden Aufgabe immer mehr ge-
wachsen zu machen. Im Berichtsjahr sind in nachfolgenden Kan-
tonen Instruktionskurse von lingerer oder kiirzerer Dauer abgehalten
worden.
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Kanton Zahl der Kurse Dauer in Wochen Zahl der Teilnehmerinnen

Zirich 1 14 52

Bern 2 6—7 40—58
Luzern 1 4 41
Solothurn 1 8 30
Baselland 1 1 25

St. Gallen 1 3 33
Graubiinden 1

Aargau 2 18—30
Thurgau 1

Uber die Frequenz der Arbeitsschulen und die Zahl
der Lehrerinnen finden sich in den Jahresberichten noch spér-
liche Angaben. In einigen Kantonen, so insbesondere in denjenigen
der Westschweiz, erscheint die Arbeitsschule nicht als fiir sich be-
stehende Abteilung, sondern als ein blosses Unterrichtsfach; weil
auch die Lehrerinnen an vielen Orten zugleich Lehrerinnen fir die
librigen Schulfiicher sind, wird keine besondere Statistik gefiihrt.

Fiir einmal folgen hier einzelne Zahlen:

Durchschnittl. Absenzen

Kanton Schulen Schiilerinnen Lehrerinnen per Schillerin

Zirich 335 P1) 12943 367 2,5
29 S?) 1216 38 1,4

Bern 1895 50 652 1460

Luzern 129 7 504 143 1.7

Obwalden 16 740 16 I'¢

Glarus S 2 435 32

Zug 11 1484 29

Freiburg 139 10 0003) 110

Solothurn 224 6 478 4,3

Baselstadt 3 200 19

Baselland 123 3 661 123

Schaffhausen 36 2 5003) 66

Appenzell A.-Rh. 31 S Ly 39 g

St. Gallen 12623 . 244 ) i

Graubtinden 262 2130 ° 282

Aargau 307 12 971 204

Thurgau 183 6 127 223 2,7

1888 143 581

') Primarschulen.
?) Sekundarschulen, viele andere gemeinsam mit den Primarschulen.
3 ) Anndhernd.
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Uber das im Jahrbuch 1887 erwihnte Unternehmen des Schweiz.
Militdrdepartements zum Zwecke der Einfilhrung von Paarstriimpfen
fir die diensttuende Mannschaft ist in den offiziellen Jahresberichten
nichts enthalten. Dagegen erteilt der Bericht tber die Ver-
teilung der eidgendossischen Sockenlieferung des Jahres 1888 an
die Schweiz. Frauen-Handarbeit von Pfarrer Denzler in Aussersihl
(Zirich) einldssliche Auskunft idber die Wohltat, welche einer
grossen Zahl armer Frauen und Kinder durch Zuwendung von
Arbeit wihrend der strengen Winterszeit erwiesen worden ist. Es
wurden von ca. 4500 Strickerinnen in 22 Kantonen 63 057 Paar
Socken gemacht und dafiir 44 431 Fr. 90 Cts. Arbeitslohn aus-
bezahlt. Betreffend die Zweckmissigkeit der neuen Militirsocken
scheint ein Urteil noch nicht mdglich zu sein. Dem Bericht ent-
nehmen wir hieriiber folgende Ausserung: »>Wenn es gelingt,
schon Knaben und Méidchen an Paarsocken und Normalschuhe zu
gewOhnen, dann hat die Neuerung unbestritten Wert; kommen
aber die letztern erst im militarpflichtigen Alter, wenn der Fuss
bereits verunstaltet ist, dann hat die Einfithrung keinen Sinn mehr,
sondern ist eher ein unpraktisches Hemmnis.«

11. Handarbeitsunterricht fir Knaben.

Der Handarbeitsunterricht gewinnt in den Stadten immer wei-
tern Boden. Die nachstehende Ubersicht erteilt etwelchen Auf-
schluss tiber den Erfolg der beziiglichen Bestrebungen.

Ab- Teil- Schul- Wochentl,

Kanop Gemeinde teilungen nehmer pehivs jahre  Stunden
SEEE

Ziirich Enge 3 40 3 5.—6. 2 4
Hottingen 2 28 1 5—6. — 22
Riesbach 1 58 4 3.—6. — 2
Zirich 3 142 7 B, =2

Bern Bern

Freiburg Freiburg

Solothurn Solothurn
Olten 1 38

Basel Basel 24 265

Schaffhausen Schaffhausen
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Kamton ~ Gemeinde ygitoo., oene, Lebrer Sou YEOORCRfl

St. Gallen St. Gallen 1
Altstatten 1

Graubtinden Chur 2 48 2 6.—8. 4

Aargau Aarau

Thurgau Frauenfeld 1 26 1 6.—8. 4
Hauptweil 36 1 6.—9. -6
Steckborn 1 20 1 6.—8.

Waadt Lausanne

Neuenburg Neuenburg 3 310 2 6.—8. 2
Locle

Genf Genf 2 60 2—4

Die Anleitung bezog sich auf Cartonage-, Kerbschnitt-, Hobel-
bank-Arbeiten, Modelliren und Schnitzen.

Zur Forderung des Handarbeitsunterrichts in der Schweiz wurde
im Jahr 1888 der IV. Bildungskurs fiir Lehrer an Handarbeitsschulen
abgehalten. Derselbe fand in Freiburg statt und dauerte 4 Wochen
(Sommerferien). Der Unterricht erstreckte sich iiber Hobelbank-
arbeiten, Papparbeiten, Modelliren, Schnitzen, Drechseln und Eisen-
bearbeitung. Im weitern fanden Besprechungen slatt und wurden
Vortrige gehalten tber die Aufgabe, die Bedeutung und die metho-
dische Durchfiihrung des Handarbeitsunterrichts. Die Zahl der Teil-
nehmer an den bisherigen 4 Kursen aus verschiedenen Kantonen

der Schweiz und aus dem Auslande stellte sich folgendermassen:

Zahl Ort Jahr Teilnehmer
1 Basel 1884 40
II Bern 1886 ol
111 Ziirich 1887 52
IV Freiburg 1888 66

12. Schulgirten.

Die Frage der Errichtung von Schulgirten beschiftigt gegen-
wartig die landwirtschaftlichen und péadagogischen Kreise in
gleicher Weise. Ob und wie bei ihrer Losung die Interessen der
Schule und der Landwirtschaft gleichzeitig gefordert werden

konnen, dartiber besteht lebhafte Diskussion, und es ist zu wiinschen,
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dass der allgemein bildende Zweck der Volksschule hiebei nicht
ausser Acht gelassen werde.

Die Zahl der Schulgéirten in der Schweiz ist lelztes Jahr von
18 auf 23 gestiegen. Der schweizerische landwirtschaftliche Verein
unterstitzt diese Institute, sofern sie Pline und Berichte einsenden.
Fir das Jahr 1887 wurden an 8 Schulgiarten 1800 Fr. verteilt
(Seminar Schwyz 450 Fr., Lichtensteig, Zug, Flamatt je 330 Fr.,
die anderen je 100 Fr.). Der Bund wird weitere Beitrige nur fiir
Neuanlagen von Schulgirten gewéhren.

Der Erziehungsrat des Kantons Zirich hat einem Lehrer
ein Reisestipendium gewdhrt zum Zwecke des Studiums der Schul-
gartenangelegenheit in Osterreich. In Anbetracht der Bedeutung
dieser Frage fiir die Landwirtschaft hat das Schweizerische
Industrie- und Landwirtschaftsdepartement dem be-
treffenden Lehrer ebenfalls ein Stipendium zugesichert.

Es steht zu hoffen, dass diese Studienreise einer richtigen
Losung der Schulgartenfrage in unserm Lande wesentliche Forder-
ung bringen werde.

II. Forthildungsschulen, Rekrutenkurse.

1. Verordnungen.

Im Kanton Aargau, wo die biirgerlichen Fortbildungsschulen
durch die Gemeinden errichtet werden miissen, ist eine Diszi-
plinarordnung fir diese Institute erlassen worden (I. Beilage,
pag. 64). Die Bestimmungen derselben sind geeignet, den jungen
Leuten Achtung vor dem Gesetze einzuflossen. Jede unentschuldigte
Versiumnis von 2 Stunden wird mit einer Busse von 20—350 Rp.
bestraft, Disziplinarfehler werden durch den Gemeindrat mit Geld
oder Gefingnis gebiisst. Das Nichterscheinen bei der Schluss-
'priifung wird durch Busse gesiihnt, und es hat der Fehlbare eine
besondere Nachpriifung zu bestehen.

Das Regulativ iiber die Verwendung der Staats- -
beitriage fir das Volksschulwesen des Kantons
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St. Gallen (I. Beilage, pag. 37) ordnet auch die Verabreichung
von Staatsbeitrigen an die Fortbildungsschulen.

Eine jahrliche Unterstitzung der Fortbildungs-
schulen wird nur gewdhrt, wenn dieselben gehorig organisirt
und von Gemeinden oder Vereinen unterhalten und beaufsichtigt
werden, wihrend 20 Schulwochen wenigstens 4 Stunden wdchent-
lich Unterricht haben und am Schluss des Jahres eine Priifung
abhalten. Ausgeschlossen sind konfessionell getrennte Schulen oder
Schulen mit konfessionellem Geprage. Weigert sich in paritatischen
(emeinden die eine Schulbehdrde, eine gemeinsame Fortbildungs-
schule zu halten, so wird der von der andern Behoérde erdffneten
Schule die Staatsunterstiitzung zu teil, wenn sie die Schiiler beider
Konfessionen aufnimmt.

Der Jahresbeitrag betrdgt bei 80 erteilten Stunden 50 Fr. und
je fir 10 weitere Stunden 10 Fr. mehr bis zum Maximum von
2000 Fr.

Unter dhnlichen Voraussetzungen werden den Handfertigkeits-
schulen und den Schulgirten Staatsbeitrige zugesichert.

Ein Erlass des Staatsrates des Kantons Wallis (I. Beilage,
pag. 66) vermehrt den Rekruten-Unterricht von 16 auf 24 Doppel-
stunden. Vor Beginn oder spitestens in den ersten Tagen des
Kurses sind simtliche Rekrutenaspiranten bezirksweise zusammen-
zurufen und einer vorliufigen Prifung zu unterwerfen, um die
vorhandenen Liicken im Wissen und Kénnen zu konstatiren. Die
unentschuldigt Wegbleibenden werden mit einer Busse von 5 Fr.
belegt. Die lokalen Behérden, welche den Vorschriften betreffend
Einrichtung und Uberwachung der Kurse nicht nachkommen, wer-
den mit 5—50 Fr. gebusst.

2. Schiilerbestand vm Schuljahr 1887/88.
a) Obligatorische Fortbildungsschulen.

Die allgemeinen obligatorischen Fortbildungséchulen zeigen fol-
genden Bestand:
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Kantone Schulen Schiiler Lehrer
Luzern 63 1 566 65
Unterwalden o.d. W. 18 5931) 181)
Solothurn 182 2 187%) 231
Baselstadt 4 70%) 6
Baselland 69 1 044%) 105
Schaffhausen 32 4487?) 32
Aargau 141 2 878 218
Thurgau 131 1 934%) 238

1887/88 640 10 720 913
1886/87 578 71784 812
Differenz + 62 + 2936 + 101

Hiebei ist zu bemerken, dass die Fortbildungsschulen der Kan-
tone Luzern und Obwalden wohl richtiger zu den Wiederholungs-
schulen gerechnet wiirden; sie sind jedoch von den betreffenden
Kantonen selbst hier eingereibt worden. Die Differenz (2936) ist zu
richtiger Vergleichung auf 777 zu reduziren, weil im Jahrbuch 1887
die Angaben fiir die beiden Kantone hier fehlten.

Es scheint, dass die Erfolge des Unterrichts und der obliga-
torischen Fortbildungsschulen besser werden, je mehr sich die
Lehrer bestreben, die Jiinglinge ihrem Alter und Bildungsstand ge-
méss anzuregen und zu fesseln und sie nicht zu sehr fiihlen zu
lassen, dass sie vieles wieder lernen miissen, was sie bereits einmal
gewusst und gekonnt haben. Dann bietet auch die Disziplin ge-
ringere Schwierigkeiten und es geschehen weniger Ausschreitungen.

b) Rekrutenkurse.

Der Erziehungsrat des Kantons Uri wendet sich gegen eine
Stelle im Jahrbuch 1887 (pag. 73—74) wie folgt: »Wiren die
Rekrutenkurse nur eine Schnellbleiche, so miisste konsequent jede
Vorbereitung auf irgend eine Priifung gleichfalls mit diesem Namen
bezeichnet und notwendig die Grosszahl der vom Bunde und Staat
mit grossen Summen unterstiitzten Fachkurse gewerblicher und
landwirtschaftlicher Richtung nicht viel héher als ein Paradespiel

1) Darunter 290 Schiilerinnen und 11 Lehrerinnen.
%) Hievon sind 19, 17, 34, 151, 34 Freiwillige.
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angesehen werden. Es wire denn doch hochst betriibend, wenn
in 80 Stunden, die sich auf zwei Winter verteilen, nicht manches
wiederholt und Einiges auch neu gelernt werden kénnte, was aller-
dings bei der Rekrutenpriifung, aber auch dem praktischen Leben
ogut zu statien kommt, zumal in einem Alter, das einerseits nur zwei
Jahre von der Repetirschule entfernt und anderseits durch etwas
reifere Verstandesentwicklung und etweleche Bekanntschaft mit den
Anforderungen des Lebens ein nicht ganz unfruchtbares Ackerfeld
darbieten sollte. In dieser Zeit kann lehrreicher gelesen und erklart,
dem schriftlichen Gedankenausdruck etwas nachgeholfen, nitzliche
Rechnungen gelost und Abschnitte aus der Vaterlandskunde vor-
gefiihrt werden, welche auf der Primarschulstufe zum Teil ganz
unverstindlich vorkommen mussten.«

Dass die Rekrutenkurse nicht iiberall leisten, was man von ihnen
erwartet, beweist nachfolgende Stelle aus dem Bericht eines kanto-
nalen Schulinspektors:

»Uber das Resultat dieses Kurses sprechen sich die betreffen-
den Lehrer nicht gar glinstig aus; die Schuld hievon messen sie
einerseits der grossen Unwissenheit der Grosszahl der Zoglinge,
andererseits der Kiirze der Zeit zu, welch’ letztere fiir die 45 Schulen
bei einem Minimum von 30 und einem Maximum von 40 durch-
schnittlich 322%/3 Stunden betrug.

Allerdings befanden sich unter den 840 Schiilern vielleicht 200
bis 300, die sich mit gutem Willen, Fleiss und Eifer an die Losung
ihrer Aufgabe machten und mit denen man auch befriedigende Er-
folge erzielte; bei der Mehrzahl aber blieb viel, bei vielen alles zu
wiinschen tbrig. Mehrere Lehrer klagen, dass die Jungen nicht
einmal die Biicher mit nach Hause nehmen wollten und auf jeg-
liche Art ihren grossen Widerwillen gegen das Lernen an den Tag
legten.« (Luzern).

Der Bestand der Rekrutenkurse im Berichtsjahr ergibt sich aus
folgender Zusammenstellung:

Kantone Kurse Rekruten Lehrer
Bern* 357 2939 357
Luzern 45 829 46
Uri 24 269 24

Ubertrag 426 4037 327
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Kantone Kurse Rekruten ~ Lehrer
Ubertrag 426 4037 427
Schwyz 39 815 41
Unterwalden 0. W. 8 128 8
» nW. 10 a5 10
Zug 11 195 15
Freiburg 252 2554 252
Schaffhausen* 2 151 6
Appenzell 1.-Rh.
Tessin ‘ 47 512 47
Wallis
Neuenburg* 7 216 9
1887/88 802 8703 815
1886/87 717 7924 732
Differenz +85 + 779 + 83

Bemierkung. In den mit * bezeichneten 3 Kantonen ist die Teilnahme frei-
willig, in den fibrigen 10 sind die Kurse fiir die Stellungspflichtigen obligatorisch,

C. Freiwillige allgemeine und gewerbliche Fortbildungsschulen.

Die freiwilligenallgemeinen Fortbhildungsschulen
erfreuen sich in grosseren Ortschaften, wo das Bildungsbediirfnis
geweckt wird, guten Gedeihens, in kleinern Gemeinden dagegen
fristen sie meist ein kiimmerliches Dasein, wenn ihnen nicht die
Opferwilligkeit von Lehrern und Privaten zu Hiilfe kommt.

Die gewerblichen Fortbildungsschulen, welche von
Seiten der Gemeinden, der Kantone und des Bundes finanzielle und
moralische Unterstiitzung geniessen, gewinnen von Jahr zu Jahr
grossere Bedeutung und zahlreicheren Zuspruch.

Diese Institute ergeben im Berichtsjahr nachfolgenden Bestand:

Kanton Schulen Schiiler Schiilerinnen Total Lehrer Lehrerinnen Total
Zirich 135 2822 218 3040 276 6. 282
Bern 24 1088 — 1088 Gle e 91
Luzern 1 38 — 38 4. — 4
Uri 1 20 — 20 LRAE 2
Schwyz 2 97 — a7 B 3
Unlerwalden o.d.W. 3 63 — 63 1 — 1

Ubertrag 166 4088 218 4306 377 6 383



82 Freiwillice allgemeine und gewerbliche Fortbildungsschulen.

Kanton Schulen  Schiiler Schiilerinnen Total  Lehrer Lehrerinnen Total

Ubertrag 166 4088 218 4306 377 6 383
Unterwalden n.d.W. 3 163 - 163 5 — 32
Glarus 28 790 229 1019 79 16 95
Zug | 43 — 43 SR 2
Freiburg 3 89 — 85 5 — >
Solothurn 4 208 — 208 17 — 7
Baselstadt 2 455 176 631 11 8 19
Baselland 2 103 — 103 5 — 5
Schaffhausen 1 164 — 164 Y 9
Appenzell A.-Rh. 21 860 14 874 71 2 73
St. Gallen 1461) 2319 561 2880 280 28 308
Graubiinden 1 148 — 148 11 — 11
Aargau 9 441 — 441 T — 37
Thurgau 30 651 198 849 3% 14 5
Tessin 15 593 — 593 23 — 23
Waadt 2 59 — 59 9 — 9
Neuenburg 6 340 — 340 37 — 37
Genf 3 435 — 435 18 e 18

1887/88 443 11945 1396 13341 1033 74 1107

1886/87 446 11932 953 40 993

Differenz =~ —3 +1409 +80 +34 +114

Das Bediirfnis nach freiwilliger Fortbildung in unserer
schweizerischen Jugend ist erfreulicherweise im Wachsen begriffen.
Es bricht sich immer mehr die Einsicht Bahn, dass auch den
M&dchen die freiwilligen Fortbildungsschulen eroffnet oder beson-
dere Anstalten zu ihrer Weiterbildung errichtet werden sollten.
Damit ist das Feld fiir Betitigung der Gemeinniitzigkeit fir alle
Freunde der Jugend und Volksbildung neuerdings erweitert worden.
Zu dieser Bewegung hat ohne Zweifel auch die Aufforderung we-
sentlich beigetragen, welche Pfarrer Brunner in Miillheim (Thurg.)
auf Wunsch der Fortbildungsschulkommission der Schweizerischen
gemeinniitzigen Gesellschaft an die kantonalen Schulbehérden und
an alle gemeinniitzigen Méinner und Frauen hat ergehen lassen

1) Inklusive 2 Handfertigkeitsschulen fiir Knaben und 5 Arbeitsschulen
fiir Midchen, '
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und welche in eindringlichen Worten die Griindung von weiblichen
Fortbildungssehulen anregt. Die Jahresgesellschaft der Schweiz.
gemeinniitzigen Gesellschaft zu Stans im September 1887 hat die
betreffende Schrift auf ihre Kosten in 3000 Exemplaren drucken
lassen, um die weite Verbreitung derselben zu sichern und um zu
zeigen, dass auch ihr die Beriicksichtigung des weiblichen Ge-
schlechies bei Griindung von Fortbildungsschulen als verdienstliches
Werk erscheine.

Der Verfasser des Aufrufs hat bereits die Genugtuung, dass
im Kanton Thurgau im Winter 1887/88 9 freiwillige Fortbildungs-
schulen fir Tochter mit zirka 200 Schilerinnen ihre segensreiche
Tatigkeit entfaltet haben.

ITI. Sekundarschulen,
1. Verordnungen.

a) Die Ecole professionnelle des Kantons Genf hat durch
ein Reglement die definitive Organisation erhalten (L. Beil. pag. 67).
Dieselbe besorgt im Anschluss an die 6. Primarschulklasse (zurtick-
gelegtes 13. Altersjahr) in 2 Jahreskursen die allgemeine Vorbil-
dung fiir Handel und Industrie und bereitet auf den Eintritt in
das College (section technique), in die Kunstgewerbeschule, die
Kunstschule ete. vor.

Bei mehr als 50 Schiilern in einer Klasse findet Parallelisir-
ung statt. :

Es werden wie in den iibrigen Schulen des Kantons Genf in
jedem Semester miindliche und schriftliche Priifungen angeordnet,
deren Ergebnisse in Verbindung mit den Schulzeugnissen die Pro-
motion bedingen.

Am Schluss des Jahres werden den besten Schiilern in 6ffent-
licher Sitzung Ausweise iber vorziigliche Leistungen und gutes Be-
tragen verabreicht. Der Zweck der Schule wird vom Berichterstatter
folgendermassen umschrieben :

»Dans 'esprit du législateur, I'Ecole professionnelle ne doit pas
étre une école d’apprentissage. Elle n’a pas pour but d’apprendre
une profession déterminée aux éléves qui la fréquentent. Elle est
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destinée a leur donner un ensemble ‘de notions les rendant con-
scients de leurs facultés et leur permettant ainsi de choisir, en con-
naissance de cause, la profession la plus conforme & leurs goiits
et & leurs aptitudes. .

(est a ce point de vue que le programme a été élaboré. Les
éleves qui auront achevé leur Ecole professionnelle ne seront ni des
coniremaitres, ni des commercants, ni des ouvriers; mais ils seront
bien préparés a l'apprentissage de leur profession future.

L’enseignement donné & I’Ecole professionnelle est avant tout
concret, et aussi pralique que possible; il se borne aux connais-
sances positives et aux résultats acquis. Le temps manque pour
recourir aux longues démonstrations théoriques. Il faut que le
jeune homme, dans les deux ans qu'il passe a I’Ecole, soit mis en
possession des connaissances qui lui seront d’une utilité immédiate
dans la carriére qu’il embrassera, mais encore qu’il soit exercé a
se servir soit de ces facultés intellectuelles, soit de linstruction
qu'il a recue.« (Genf).

b) Der Staatsrat des Kantons Genf hat einen Stipen-
dienfond fir die Mittelschulen gegriindet (I. Beil. pag. 72).
Diesem Fonds fallen 1/10 der jahrlichen Schulgelder zu. Hievon wird
die Halfte sowie der Kapitalzins zu jahrlichen Unterstiitzungen
tiichtiger adrmerer Schiiler verwendet, die andere Hilfte und all-
fallige Legate werden kapitalisirt. Wenn der Fonds auf 150,000 Fr.
gestiegen ist, fallt demselben kein Schulgeld mehr zu. Die einzelnen
Stipendien tbersteigen in der Regel nicht den Betrag von 400 Fr.,
konnen aber ausnahmsweise bis auf 500 Fr. per Jahr gesteigert

werden.
2. Schiiler und Lehrpersonal.

Im Berichtsjahr besuchten 26,146 Kinder die Sekundarschulen
und zwar 15,213 Knaben und 10,933 Madchen (1886/87: 24,975,
bezw. 14,371 bezw. 10,604). (Nahere Angaben siehe statistischer
Teil). ‘Nachstehend wird Aufschluss erteilt tiber das Frequenzver-

héltnis der aufeinanderfolgenden Klassen in einzelnen Kantonen:

i % 4 LKL o LR IV KL . B KL T KL T KV KA
Schiiler o

Zirich 2479 1882 658 — 100 76 27 —
Aargau 790 703 472 194 100 88 59 24
Thurgau 401 384 141 6 :1004::96: .35 1,7
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Hiebei ist zu bemerken, dass im Kanton Aargau die Bezirks-
schule in der Regel an das 5. Primarschuljahr anschliesst, so dass
die Schiiler der 4. Klasse im gleichen Alter stehen wie die Sekun-
darschiiler der 3. Klasse in den Kantonen Ziirich und Thurgau,
welche nur ausnahmsweise 4 Klassen haben. Immerhin ist aus
vorstehenden Zahlen ersichtlich, dass von den ziircherischen Sekun-
darschiilern weniger in die obern Klassen gelangen, als von den-
jenigen der beiden anderen Kantone.

Das Absenzenwesen auf der Sekundarschulstufe ist im all-
gemeinen geordneter als auf der Primarschulstufe. Die Eltern,
welche ihre Kinder in die Sekundarschule schicken, wissen, dass
sie damit auf ihre Hiilfe in den Haus- oder Feldarbeiten verzichten.
Die Sekundarschiiler machen auch erheblich weniger unentschul-
digte Absenzen als die Primarschiiler, dagegen ergibt sich immer-
hin in denjenigen Kantonen, wo das Absenzenwesen auf beiden
Stufen in gleicher Weise gehandhabt wird, dass die Sekundarschiiler
mehr entschuldigte Versdumnisse aufweisen, als die Primar-
schiiler. (Zirich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau.)

Einige Angaben tber die durchschnittliche Zahl der Absenzen
auf der Sekundar- und auf der Primarschulstufe mogen hier folgen:

Sekundarschiiler "Primarschiiler

Entsch. Unentsch., Total Entsch. Unentsch. Total
Zirich 11 0,2 11,2 10,0 0,8 10,8
Schwyz 6,0 1 7,0 8,1 4,1 12,2
Glarus 6,3 0,7 7,0 6,3 2,0 8,3
Zug 7,5 0,1 7,6 9,5 0,5 10,0
Solothurn 8,0 1,2 9,2 10,3 4,5 14.s
Baselstadt 16,s 0,5 1%s 15,7 0,7 16,4
Schaffhausen 14,2 0,1 14,3 9,9 0,3 10,2
St. Gallen 9,9 0,4 10,3 9,3 1,0 10,3
Thurgau 8,7 1,0 9,7 8,5 1,6 10,1

Das Lehrpersonal auf der Sekundarschulstufe setzt sich aus
1149 Lehrern und 200 Lehrerinnen zusammen (1886/87 1127 bezw.
204). In den meisten Kantonen besteht dasselbe aus Haupt-
und Hiilfslehrern, welch’ letztern Spezialficher (Religion, Gesang,
Zeichnen, Turnen, etc.) zugewiesen sind. In einigen Kanlonen er-
teilt in der Mehrzahl der Schulen ein Lehrer den gesamten Unter-
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richt (Zirich, Thurgau, Appenzell A.-Rh.). In andern Kantonen
wird der Unterricht wenigstens unter 2 Lehrer geteilt, wobei der
eine mehr die sprachlich-historische und der andere die mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Richtung zu vertreten hat (Solothurn,
Baselland, St. Gallen, Aargau, Schaffhausen). In der Inner- und
Westschweiz ist das Fachsistem an den grossern Schulen noch
weiter ausgebildet.

IV. Lehrerseminarien.

1. Verordnungen.

Durch Erlass des Kantonsrates von Solothurn wurde
im Sinne der neuen Verfassung die Vereinigung des Lehrer-
seminars mit der Kantonsschule vollzogen (I.Beilage, pag.
86). Die letztere enthilt nunmehr eine pidagogische Abteilung,
jedoch so, dass der Unterricht, mit demjenigen an der IIL.—V.
Klasse der Gewerbeschule so viel wie moglich gemeinsam erteilt
wird. Das bisherige Seminarkonvikt bleibt als Kosthaus bestehen,
doch ist der Eintritt frei.

Im Kanton Aargau wurde das Kostgeld der internen
aargauischen Zoglinge des Seminars auf 1 Fr. per Tag, dasjenige
der ausserkantonalen Zoglinge auf 8 Fr. 50 Cts. per Woche fest-
gesetzt, sodass der jihrliche Ansatz 294 Fr., bezw. 357 Fr. fir
den Zogling betragt. :

2, Schiiler.

In den 37 schweizerischen Schulanstalten, welche der Lehrer-
und Lehrerinnenbildung dienen, befanden sich im Schuljahr 1887/88
1238 Jiinglinge und 683 Todchter, zusammen 1921 Kandidaten fir
das Lehramt in der allgemeinen Volksschule (1886/87 1090 bezw.
548 bezw. 1638); 29 dieser Schulen sind o6ffentliche, 8 private; 21
sind fir Lehrer-, 15 fiir Lehrerinnenbildung bestimmt und 1 Lehrer-
seminar steht beiden Geschlechtern offen (Kiisnacht bei Ziirich).
Die Frequenzziffer ist der Wirklichkeit bedeutend niher geriickt,
doch sind auch jetzt einige Privat-Midchenschulen, welche neben-
bei ebenfalls die Ausbildung von Lehrerinnen besorgen, noch nicht
erreichbar gewesen. Diese Rekruten fiir den Lehrerstand bilden
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21,390 der im Primarschuldienst betitigten Lehrer und Lehrerinnen.

Das Lehrpersonal konnte noch nicht genau beziffert werden,
doch diirfte dasselbe nach den vorhandenen Angaben zirka 270
Lehrer und 50 Lehrerinnen umfassen.

3. Unterrichi.

Die Seminarien gelten mit Recht als diejenigen Bildungsanstal-
ten, in welchen in verhidltnisméssig kurzer Zeit eine dusserst um-
fangreiche Aufgabe bewiltigt werden muss. Die Lehrerschaft sieht
sich dadurch gendtigt, den Unterricht mdglichst zn konzentriren,
und die Schiiler werden an intensive Arbeit gewohnt. Der échte
Lehrerkandidat ist unermtdlich, sein Wissen und Koénnen zu be-
festigen und zu erweitern, und wenn er sein Wahlfihigkeitszeugnis
erlangt hat, geht es frisch und fréhlich im Streben nach Vervoll-
kommnung weiter. Der Volksschullehrer darf sich nie fiir »fertig«
halten; dann ist es auch um die Jugend gut bestellt, welche ihm
anvertraut wird. :

Am Lehrerseminar des Kantons Schwyz in Ricken-
bach wurde ein Vorkurs eingerichtet, »um eine gleichmassige
hinreichende Vorbildung zu ermoglichen, welche die Sekundar-
schulen nicht durchweg gewéhrenc,

Eine Einrichtung am ziircherischen Lehrerseminar in Kiisnacht,
welche nicht im Lehrplan zu finden ist, sei auch andern Kan-
tonen empfohlen. Die oberste Klasse schnallt jeweilen im Sommer
fir 8—10 Tage das Réinzchen und wandert unter Leitung von
zwei marschtichtigen Lehrern durch das weitere Vaterland, wo-
bei insbesondere die Gletscher, die Hochalpen und die schonen
Bergtiler aufgesucht und mit frohlichem Sang und Klang erfiillt
werden. Der Staat steuert einen Beitrag von 500—600 Fr., und
es ist wahrlich kein verlornes Geld, das hier fiir die Volksschule
ausgegeben wird.

Y. Hohere Midchenschulen,

Die Verhiltnisse der hoheren Tochterschule des Kan-
tons Genf (inklusive Sekundarschule) sind durch ein Reglement
neu geordnet worden (I. Beilage, pag. 90). Diese Anstalt schliesst
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mit ihrer untersien Klasse an die 5. Primarklasse (12. Altersjahr})
an und besteht aus 7 Kursen, wovon 4 die untere und 3 die obere
Abteilung bilden. Am Schlusse des letzten Kurses werden auf Grund-
lage einlisslicher Prifung Fadhigkeitszeugnisse verabreicht
(I. Beilage, pag. 78). In den 5 untern Klassen werden alle 14 Tage,
in den 2 obersten alle Monate Zeugnisse ausgestellt, Ebenso wird
jedes Semester den Eltern Bericht erstattet dber das Ergebnis der
ordentlichen Priifungen und das Betragen. Die Hausaufgaben diirfen
die Schiilerinnen der untern Abteilung nicht iber eine, der obern
nicht tiber 1!/2 Stunden per Tag in Anspruch nehmen.
Die Frequenz einzelner der gréssten Tochterschulen gestaltete
sich im Berichtsjahr folgendermassen:
Jahreskurse Klassen Schiilerinnen Lehrer Lehrerinnen Total

Zirich 2 2 36 8 1 9
Winterthur 2 2 29 3 4 7
Bern 8 17 611 14 20 34
Basel 8 20 689 17 12 29
~ Aarau 3 3 28

Lausanne 9 13 350 20 10 30
Neuchitel 1 3 118 15 2 17
Geneve 7 19 926 26 5 31

1887/88 79 2787 103 54 157

In diesen Zahlen sind die padagogischen Abteilungen der
Schulen in Bern und Aarau nicht inbegriffen, sodass die Gesamtzahl
noch um 68 bezw. 25 Schiilerinnen hoher steht.

Zum Schlusse dieses Abschnittes mogen einzelne beherzigens-
werte Gedanken aus der Promotionsrede eines Schuldirektors
(Tanner in Bern) Ausdruck finden:

»So wiren sie wieder einmal voriiber, unsere Priifungen, welche
das Schuljahr 1887/88 abschliessen. Ich habe diesen Winter ein-
mal in einem Vortrage, der von der Wahrhaftigkeit redete, unter
der Rubrik »Unwahrhaftigkeit« auch die Namen, die uns besonders
interessiren, Schulexamen und Jahresberichte, nennen gehdrt. Und
in der Tat, die Gefahr liegt nahe, dass in bewusster oder unbe-
wusster Plusmacherei und Schonfirberei dem Publikum falsche
Schulbilder gezeigt werden. Wir haben in dieser Beziehung ein
gutes Gewissen. Bei unsern Priiffungen war nicht zu horen und an-
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zustaunen ein Kunstwerk, wobei auf das Stichwort einer bekannten
Frage die Antwort jeweilen blitzschnell erfolgte, sondern es ging
dabei zu, wie es in der Lehrstunde zugeht. Die Schiilerinnen
wussten nicht, woriber sie gefragt wiirden. Dem betreffenden
Lehrer oder der Lehrerin war ihr Thema erst mitgeteilt worden,
nachdem die letzte Schulstunde des Jahres gehalten worden. Wir
wirden auch nicht davor zuriickschrecken, das Thema erst unmittel-
bar bei der Priifung mitzuteilen. Es widerspricht dem nur die gute
Praxis, dass der Lehrer vor der Lehrstunde doch auch wissen soll,
was er zu behandeln hat, und dass wir von dem gewissenhaften
Lehrer eine Vorbereitung fiir jede Stunde erwarten. Also betrachten
Sie, wenn Sie so freundlich waren, unsern Priifungen beizuwohnen,
das Resullat derselben als ein naturgeméisses und nicht als ein
kiinstlich gemachtes. .. .

Wenn wir uns tber etwas zu beklagen hatten, so war es
nicht dber den Unfleiss und die Teilnahmslosigkeit der Schiilerinnen,
sondern umgekehrt — es kann das natirlich nur von den obern
Klassen gelten — iber den zu grossen geradezu aufreibenden
Fleiss, der uns eher Kummer als Freude machte. Es ist mir oft
in dieser Beziehung so ergangen, wie ich es letzthin vom Schulrat
Bormann gelesen habe.

Derselbe kam in ein Lehrerseminar, examinirte und sagte
dann: »Ich bin mit Ihren Antworten sehr zufrieden; ich darf Ihnen
auch sagen, dass Sie getrosten Mutes in das Examen gehen diirfen,
aber eines gefillt mir an Ihnen allen nicht, und das mdchte ich,
dass Sie es noch gut machen: Schaffen Sie sich ein frischeres
Aussehen an.« Und zum Direktor gewendet, fuhr er fort: »Wie
selten hat man doch bei diesen jungen Miadchen zum Fleiss zu
mahnen, wie viel mehr zu wehren und vorzustellen, dass ein solcher
Eifer nicht nur die Gesundheit erschiittert, sondern in spiterer
Zeit die Freudigkeit zum Beruf nimmt und dadurch Lehrenden
und Lernenden den Segen eines so herrlichen Amtes verkiirzt!<...

»Mass halten ist gut,« diesen Spruch mdchte ich auch dem
Elternhaus betreffend das Klavierspiel zurufen. Die Folgen
dieser Uberbiirdung werden regelmissig der Schule zur Last ge-
legt. Wir stimmen mit einem deutschen Schulmanne tberein, wel-
cher dariiber sagt: Der Arzt, welcher von den Eltern wegen Kopf-
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schmerz, Bleichsucht oder einer andern Krankheit der Tochter zu
Rate gezogen wird, konstatirt Schulkrankheit und dekretirt Dispen-
sation von so und so viel Unterrichtsgegenstinden. Dass die Schii-
lerin wochentlich 2 Stunden Klavierunierricht hat, dass sie taglich
eine Stunde sich tiben muss, dass das Klavierspiel oft so viel Zeit
in Anspruch nimmt als samtliche Schulaufgaben miteinander, das
kommt bei der Schulkrankheit nicht in Betracht. Wenn dann nur
der Erfolg dem gewaltigen Aufwand von Zeit und Kraft entsprache!
Wir meinen daher: Kinder, die kein musikalisches Gehor haben,
sollten von der Quilerei des Klavierspiels von vorneherein ver-
schont bleiben; wo dagegen Verstindnis und damit natirlich auch
das Interesse fiir die Tonkunst vorhanden ist, da empfiehlt es sich,
dasselbe durch Unterricht weiter zu entwickeln, aber nicht unter
Hintansetzung der berechtigten Anforderungen der Schule, zumal
da nach der Schulzeit noch Musse genug zu einem ernstern Stu-
dium der Tonkunst verbleibt.

Und noch einen Gedanken lassen Sie mich aussprechen, der
mir letzthin im Turnexamen der Middchen gekommen ist. In den
modernen Turnunterricht wird der Reigen aufgenommen, in wel-
chem die gewdhnlichen Tanzschritte vorkommen. Kénnte die Schule
nicht noch ein Ubriges tun, um die Tanzstunde entbehrlich zu
machen? Es ist doch unleugbar die Gefahr vorhanden, dass unsere
Sekundarschiilerinnen, unsere 10—14jihrigen Kinder, in den offi-
ziellen Tanzkursen und Kinderbéllen ihre frische, natirliche Kind-
lichkeit einbiissen und frihreife, kokette Dimchen werden. Haus
und Schule haben ein gleiches Interesse daran, dass die Madchen
so lange wie méglich unbefangene Kinder bleiben, darum sollte
das Haus sich wihrend der Schulzeit mit der Tanzfertigkeit be-
gniigen, welche die Kinder in den Turnstunden sich aneignen
konnen. Was da fehlt, kann leicht nachgeholt werden. Eines beson-
dern Unterrichts im Anstande sollte ein Kind gebildeter Eltern
doch schwerlich bediirfen, da jede Mutter so viel Takt und Er-
fahrung besitzt, um der erwachsenen Tochter beibringen zu kénnen,
wie sie sich in der Gesellschaft zu benehmen hat.«
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VI. Kantonsschulen (Gymnasien, Industrieschulen, Handels-
schulen.)

1. Verordnungen.

Fir das Colléege in Genf ist ein organisches Regle-
ment erlassen worden (I. Beil,, pag. 97). Die Anstalt besteht aus
einer untern Abteilung mit 3 und einer obern Abteilung mit
4 Jahreskursen. Die obere Abteilung umfasst 4 Sektionen (classique,
réale, pédagogique, technique). Der Eintritt in die unterste Klasse
geschieht frihestens im 12. Altersjahr. Latein wird in der untern,
Griechisch in der obern Abteilung begonnen.

Betreffend Parallelisirung, Ausstellung von Zeugnissen, Erteilung
von Auszeichnungen ete. bestehen die gleichen Bestimmungen wie
fir die tbrigen Schulen.

Die Kantonsschule in Trogen (Appenzell A.-Rh.) ist
durch Erlass neuer Statuten reorganisirt worden (I. Beil.,, pag. 105).
Sie bereitet auf die obern Klassen der Industrieschule oder des
Gymnasiums und ausnahmsweise (» auf Wunsch «<) auch auf das
Polytechnikum und die Hochschule vor. Der Eintritt geschieht
friihestens nach zurtickgelegtem 12. Altersjahr. Mit der Anstalt
ist ein Konvikt verbunden. Das jahrliche Schulgeld betragt fir
Kantonseinwohner 50 Fr., fiir Auswértswohnende 100 Fr.

Fir die Gymnasien in Bern, Schwyz, Aarau, Genf sind die
Bestimmungen tiber die Maturitatsprifungen revidirt worden (L. Beil.
pag. 108 ff.). Hiezu boten die erfolgte Revision der Verordnung
fir die eidgen. Medizinalprifungen und das neue Aufnahme-Regu-
lativ der eidgen. polytechnischen Schule die mittelbare oder un-
mittelbare Veranlassung, so dass der Einfluss des Bundes auf das
kantonale Unterrichtswesen wenigstens auf der Mittelschulstufe
bereits praktische Erfolge aufzuweisen hat. In Genf finden all-
jahrlich drei (Sommer, Herbst, Winter), in den tbrigen Stidten in
der Regel eine ordentliche Maturitatsprifung (Frihjahr oder Herbst)
statt.

2. Frequenz.

Die Ausscheidung der Schiiler, welche an den verschiedenen
Kantonsschulen die humanistische oder die realislische oder die
kommerzielle Studienrichtung einschlagen, hat — teilweise ge-
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stiitzt auf spezielle Anfragen, teilweise unter Benutzung des in
den Jahresprogrammen gebotenen statistischen Materials — etwas
sicherer geschehen konnen, als dies im Jahrbuch 1887 der Fall
war. Die nachfolgende Ubersicht bietet den nétigen Aufschluss.

Mit Anschluss

) an das akad. Studium i ioe Gyrfliz?;ien
anton Industrie- 2 Total
Gymnasien schulen achulen itrféeﬁlﬁ?ses
(Realschulen) i

Ziirich 047 140 411) — 728
Bern 838 164 46 459 1507
Luzern 194 93 63 164 514
Uri 25 1 — — 38
Schwyz 492 49 = - 041
Unterwalden o.d.W. 109 35 — 87 231
Unterwalden n.d.W. — — — 95 95
Zug 31 30 9 — 70
Freiburg 178 115 — — 293
Solothurn 92 67 16 — 175
Basel 538 659 84 — 1281
Schaff hausen 73 59 — — 132
Appenzell A.-Rh. — 78 — - 78
St. Gallen 179 60 56 — 295
Graubiinden 106 128 19 241 494
Aargau 93 56 — — 149
Thurgau 69 101 8 — 178
Tessin 95 69 — DD 416
Waadt 352 353 47 1408 2160
Wallis 86 — — 173 259
Neuenburg 73 — 63 1133 1269
Genf 691 97 42 — 830

4861 2366 494 4012 11733

Bei dieser Unterscheidung ist zu bemerken, dass iberall, wo
fir die verschiedenen Studienrichtungen ein gemeinsamer Unterbau
besteht, die Schiiler dieser untern Abteilung zu den Gymnasiasten
gezihlt wurden. Wohl die Halfte der unausgeschiedenen Schiiler
der untersten Gymnasialklassen kann als zu der realistischen

1) Dazu 24 vom Technikum in Winterthur (Handelsabteilung).
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Richtung gehoérend betrachtet werden, sodass die Humanisten
und die Realisten an Zahl nicht wesentlich verschieden sein dirften.
- Doch fehlen hiertiber einstweilen noch genauere Angaben. Es
wird auch kiinftig schwer halten, diese letztern beizubringen, so
lange die Mittelschulen noch so grosse Abweichungen in ihrem
Anschluss nach unten und in ihrer Organisation zeigen.

Aus dem statistischen Teil des Jahrbuchs wird ersichtlich sein,
dass auch die kantonalen Mittelschulen allgemein schweizerischen
Interessen dienen, indem alle sogenannten » Kantonsschulen « neben
den Kantonsangehdorigen eine grosse Zahl anderer Schweizerblirger
zu ihren Schiilern zéhlen.

In einzelnen der von den Kantonsschulen verdéffentlichten Pro-
gramme dirfte den statistischen Angaben noch bedeutend grossere
Aufmerksamkeit zugewendet werden.

YII. Landwirtschaftliche Berufsschulen.

Im Berichtsjahr trat zu den landwirtschaftlichen Schulen
der Kantone Zirich (Strickhof), Bern (Ritti) und
Neuenburg (Cernier) noch eine Privatschule in Genf
(Vaucher), welche von einzelnen franzosischen Kantonen sub-
ventionirt wird und besonders den Gartenbau zu férdern bezweckt.

An der zircherischen landwirtschaftlichen Schule im Strickhof
ist fiir den Eintritt ausser dem zurickgelegten 15. Altersjabr und
der entsprechenden Sekundarschulbildung im weitern noch als
Requisit der Aufnahme der Nachweis iiber mindestens 6 monat-
liche Betitigung in der Praxis aufgenommen worden. Der Bericht
sagt hiertiber: » Dieser Beschluss wird fir die Aushildung der uns
anvertrauten Stéhne gute Frucht tragen; denn, wer nach einiger
Zeit der Praxis noch die Lust und den Willen hat, unsere Schule
zu besuchen, beweist, dass es ihm Ernst ist, in die Landwirtschaft
sich einzuleben, ihre Grundgesetze und deren Anwendung auf die
Praxis kennen zu lernen und ernste Arbeit und emsiges Ringen
nicht zu scheuen. «

Die landwirtschaftliche Winterschule in Brugg
hat wie diejenige in Lausanne ihren Kurs auf zwei Wintersemester
ausgedehnt. Die Frequenz entspricht vorliufig den gehegten Er-
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wartungen nur in ungentigendem Masse. Es wurde fiir die Schiiler
nach dem Vorgehen der landwirtschaftlichen Winterschule in Sursee
ein Konvikt eingerichtet.

Die zunehmende Zahl der Vortrige in den Kantonen iiber land-
wirtschaftliche Gegenstinde, sowie der kiirzern Kurse fiir landwirt-
schaftliche Spezialgebiete (siehe statistischer Teil) berechtigt jedoch
zu der Hoffnung, dass immer zahlreichere jiingere Landwirte bei
diesen Gelegenheiten angeregt werden, die Winterszeit zur theo-
retischen und praktischen Weiterbildung in ihrem Berufe zu be-
niitzen.

Samtliche dieser Schulen wurden vom Bunde subventionirt, ebenso
die Anordnung von landwirtschaftlichen Vortrigen und Kursen und
die Bestrebungen der bestehenden Vereine zur Hebung der Land-
wirtschaft und des Gartenbaus (siehe statistischer Teil).

VIITI. Gewerbliche Berufsschulen.

a) Technikum in Winterthur.

Die Anstalt wurde im Berichtsjahr durch einen fiinften Se-
mesterkurs in der chemischen und in der kunstgewerblichen Abteil-
ung weiter ausgedehnt, sodass nunmehr simtliche Abteilungen —
mit Ausnahme der Schule fiir Handel, welche 4 Semester umfasst
— 5 Semesterkurse enthalten.

Die Frequenz hat sich weiter vermehrt, wie nachstehende Zu-
sammenstellung zeigt:

Sommersemester 1887 Wintersemester 1887/88

Schiiler Hospitanten Total Schiiler Hospitanten Total

Bautechniker - 17 1 18 47 1 48
Kunstgewerbe 16 16 32 16 23 39
Maschinentechniker 124 4 128 110 6 116
Elektrotechniker 8 - 8 12 — 12
Chemiker 28 2 30 33 3 36
(Geometer 11 1 12 13 2 15
Handel 22 87 109 24 84 108
1887/88 226 111 337 255 119 374
1886/87 202 126 328 229 115 344

Differenz  +24 ) S 1Al o +4 +30
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Die gewerbliche Fortbildungsschuleam Technikum
bot den Lehrlingen und Arbeitern Gelegenheit, sich in verschiedenen
Gebieten theoretisch und  praktisch weiter zu férdern. Es wurde
in folgenden Fachern Unterricht erteilt: Freihand- und Linearzeichnen,
mechanisch-technisches Zeichnen, bautechnisches Zeichnen, Mo-
delliren, Flichen- und Korperberechnung, Deutsch, gewerbliches
Rechnen und Buchfiihrung, Elemente der Mechanik. Die Schule war
am Schluss des Sommers von 96, am Ende des Winters von 170
Arbeitern besucht.

b) Kunstgewerbeschule in Ziirich.

Als neues Unterrichtsfach wurde das wegen Platzmangel friher
sistirte Holzschnitzen wieder aufgenommen. Dasselbe beschrinkt
sich vorlaufig auf die ornamentale Holzsschnitzerei.

Das festgesetzte Programm der neu zu errichtenden Lehrwerk-
statte fir Holzarbeiter umschreibt das gestellte Ziel folgender-
massen :

»Die Lehrwerkstitte fiir Holzarbeiter hat die Aufgabe, durch
einen rationell gegliederten, praktischen und theoretischen Unter-
richt in sdmtlichen Disziplinen, deren Kenntnisse als Vorbedingung
zu einem erfolgreichen und selbsténdigen Schaffen in den einzelnen
holzbearbeitenden Gewerben, vornehmlich der Mobeltischlerei, Bau-
schreinerei, Bildschnitzerei und Drechslerei notig ist, fachlich und
kiinstlerisch gebildete Krifte fiir dieses Gewerbe heranzubilden.«

Es wird fiir den Eintritt in der Regel das zuriickgelegte
15. Altersjahr und hierauf eine Lehrzeit von 2 Jahren verlangt,
wenn der Lehrling schon ein Jahr praktisch titig war, und von
3 Jahren, wenn er direkt aus der Schule kommt. Das Schulgeld
betrigt 30 Fr. per Semester nebst einmaliger Einschreibgebiihr
von 5 Fr.

Die Frequenz betrug im Sommer 56, worunter 14 Damen, im
Winter 76 Schiiler, worunter 17 Damen.

Der Besuch der einzelnen Ficher hat sich gegentiber dem
Vorjahr nicht wesentlich veriinderl. (Jahrbuch 1887, pag. 97.)

c¢) Kunstschule in Bern.

An dieser Anstalt wurden im Berichtsjahr von 4 Lehrern 34
Schiiler und Schiilerinnen unterrichtet, wovon zirka 30 angehende



96 Gewerbliche Berufsschulen.

Kiinstler und Dilettanten. Der Préparanden- oder Vorkurs fir
Flachornament, farbiges und plastisches Ornament, Gipszeichnen,
Schattiren mit Pinsel, sowie die Elemente" der Stillehre, Perspektive
und Projektion zdhlte 6 Schiiler.

~d) Kunstgewerbeschule in Luzern.

Der Vorkurs wurde besucht von 6, die Abteilung fiir Zeichnen
und Malen von 12, das Atelier fiir Glasmalerei von 3, die Abteilung
fiir Modelliren und Skulpturen von 12, das Atelier fiir Holzschnitzen
von 4, die Abteilung fiir Kunstschlosserei von 8 Schiilern. Die Schule
zahlte zusammen 35 Tagesschiiler.

Die Freikurse besuchten 15 Maler, 15 Schreiner, 7 Gold-
schmiede, 5 Bauzeichner, 4 Schlosser, 4 Schriftsetzer, 3 Spengler,
2 Bildhauer, 2 Buchbinder, 2 Gértner, je 1 Xylograph, Photograph,
Tapezierer, Drechsler, Wagner, Kiifer, Hafner, Maurer, Giirtler, Me-
chaniker, Schneider, Schirmmacher, 1 Schiiler aus dem Lyzeum,
4 aus dem Gymnasium und 2 aus der Realschule, zusammen 78
Freischiiler.

e) Allgemeine Gewerbeschule in Basel.

Diese Anstalt hat in ihrer neuen Gestalt als Gffentliche Schule
das erste Berichtsjahr zuriickgelegt. Dieselbe trat an Stelle der im
Jahr 1796 gegriindeten Zeichnungs- und Modellirschule der Gemein-
nitzigen Gesellschaft der Stadt Basel. Ihre Bestimmung wird im
Jahresbericht pro 1887/88 folgendermassen dargestellt:

»Die Sache der Hebung und Forderung von Handwerk und
Gewerbe hat in der Schweiz seit etwa einem Jahrzehnt das In-
teresse der beteiligten Kreise und Behorden auf sich gezogen.
Neben den vielen Mitteln, welche hiefiir als zweckdienlich erkannt
wurden, hat man mit Recht der beruflichen Fachbildung besondere
Aufmerksamkeit geschenkt, und so waren in erster Linie die ge-
gewerblichen Schulen und Gewerbemuseen berufen, durch Unter-
richt und Anschauung den Handwerkern und Kunstgewerbetreiben-
den diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten beizubringen, welche die
eigentliche praktische Tétigkeit ergénzen und foérdern helfen.«

Die Frequenz ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:
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Sommersemester 1887 Wintersemester 1887/83

Schiiler Schiiler
1. Lehrlingsschule R 103
2. Nachmittagsklassen 38 .
3. Abend- und Sonntagsklassen 67 } 213
4, Kunstklassen, Schiiler 53 28
5. Elementarklassen, Schiilerinnen 51 - |
6. Kunstklassen, Schiilerinnen 87 | i
Total 419 533

Die Schule zerfillt in eine untere Abteilung fiir allgemeine
gewerbliche Ausbildung und eine obere Abteilung fiir fachliche
Ausbildung ; letztere enthilt auch die sogenannten Kunstklassen.
An den Kunstklassen betrdgt das Schulgeld:

a) Zeichnen: 10 Fr. fiir 4 und 20 Fr. fiir 8 und mehr wochent-
liche Stunden.

b) Malen: 30 Fr. fur 3 und 50 Fr. fir 5 und mehr wochent-
liche Stunden. :
In den tbrigen Abteilungen ist der Unterricht unentgeltlich.

f) Zeichnungsschule des Gewerbemuseums St. Gallen.

Der Unterricht erstreckt sich tiber 3 Klassen mit folgenden
Féchern: '
a) Zeichnen: I.Klasse: Allgemeines Zeichnen.
II. Klasse: Zeichnen nach Gips und nach der
Natur.
III. Klasse: Komposition und Zeichnen von Textil-
und Druckornamenten.
b) Spezialkurse: I. Vergrossern, II. Weberei, III. Stillehre, IV.
Geschichte der Textilornamentik.

Die Zahl der Schiiler betrug 40, der Schilerinnen 5. Hievon
waren 3 Tagesschiiler, worunter 1 Madchen, und 8 Stundenschiiler,
worunter 4 Madchen.

Mit Beginn des Schuljahres 1887/88 wurden ausserdem Kurse

im Zeichnen und Malen, sowie in feinern Handarbeiten eingerichtet

(Klasse der Dilettanten). Der Unterricht in ersterer Richtung um-

fasst in 6 wochentlichen Stunden Vorlagenzeichnen, Holz- und
7
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Porzellanmalen, in letzterer Richtung Fertigung von Mustertiichern
fir Weiss-, Leinen- und Buntstickerei, Filet- und Kniipfarbeiten.

Die Zahl der eingeschriebenen Dilettantinnen betrug 30, wo-
von 12 auch den Unterricht in der Stillehre besuchten.

g) Ecole des Arts industriels in Genf.

Bei der Preisverteilung am 12. Juli 1888 sprach der Vorsteher
des Erziehungsdepartements (Mr. Gavard) das Erséffnungswort. Wir
zitiren daraus folgende Stelle: »Le grand courant du jour est
assurément aux écoles professionnelles. Sous I'empire d’influences
diverses, elles se sont imposées partout, sont devenues une né-
cessité absolue, et l'on ne differe guére plus aujourd’hui que sur
les moyens d’application.«

Die Frequenz der einzelnen Abteilungen war folgende :

Inscriptions Moyenne de fréquentation
Céramique, aquarelle, décoration

et composition 92 52
Modelage (figure et ornement) 54 41
Cizelure 29 24
Sculpture sur pierre et sur bois 14 12
Xylographie (gravure sur bois) 23 14
Serrurerie artistique (fer forgé) = 34

212 177

Bemerkung. Es sind in diesem Abschnitt nur diejenigen Schulen beriihrt,
welche den ganzen Tag Unterricht erteilen; die Angaben iiber die gewerb-
lichen Fortbildungsschulen mit Abend- und Sonntagskursen finden sich im
statistischen Teil.

IX. Tierarzneischulen.

Die Frage der Griindung einer schweizerischen Tier-
arzneischule, welche an Stelle der 2 bestehenden kantonalen
Institute in Zirich und Bern zu treten hétte, ist bei Gelegenheit
der offentlichen Besprechungen einer Bundessubvention fiir die kan-
tonalen Hochschulen neuerdings in Fluss gekommen, und es werden
gegen die Zweckmdssigkeit einer solchen Einrichtung von keiner
Seite ernstliche Einwendungen erhoben. Die Schwierigkeiten werden

&
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erst dann zu Tage treten, wenn es sich um den Sitz dieser neuen
eidgendssischen Schule handeln wird.

Die Kantone Ziirich und Bern besorgen einstweilen noch auf
ihre Kosten die Veterindrbildung der ganzen Schweiz und lassen
es bei Losung dieser Aufgabe an grossen Opfern nicht fehlen.

Die Frequenz der 2 Schulen im Berichtsjahr ist folgende:

Sommersemester 1887 Wintersemester 1887/88
Schiiler =~ Auditoren Total Schiiler ~ Auditoren  Total
Zirich 42 — 42 49 2 51
Bern 52 — 52 93 — 53

In der Tierarzneischule Ziirich befanden sich im Wintersemester
ausser 13 Kantonsbiirgern und 3 Auslindern noch Schiiler aus
nachfolgenden Schweizerkantonen: St. Gallen 7, Aargau 6, Thur-
gau 4, Luzern und Schaffhausen je 3, Zug, Glarus und Graubiin-
den je 2, Unterwalden, Appenzell, Baselland und Solothurn je 1.

Uber das den beiden Schulen zur Verfiigung stehende Kran-
kenmaterial erteilt folgende Zusammenstellung Auskunft:

%;illfzﬂitt;} Konsultationen Sektionen Anﬁ?;;li?{t' Total
Zirich 1067 2975 422 3275 7739
Bern 306 1013 186 2097 3602

Betreffend die Wertung dieser Ziffern bei al]fﬁlligen Ver-
gleichungen ist auf die Schlussbemerkung im Jahrbuch 1887, pag.
101 zu verweisen.

X. Hochschulen und Fakultiiten.
1. Verordnungen,

Im Berichtsjahr sind folgende Verordnungen revidirt bezw. neu
erlassen worden:

Hochschule Zirich: a) Abdnderung der Universitits-
ordnung vom 7. Mérz 1885 betreffend die Zulassung von Privat-
dozenten (I. Beilage, pag. 146), welche eine wesentliche Erschwerung
der Habilitationsbedingungen in sich schliesst;

b) Reglement fir das deutsche Seminar an der Hochschule
(I. Beilage, pag. 158), welchem nur die Bedeutung einer definitiven
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Inkraftsetzung des provisorischen Reglements vom 16. Januar 1886
zukommt ;

¢) Reglement betreffend die Diplompriifung fiir das hohere
Lehramt (I. Beilage, pag. 149), welches insbesondere in der Um-
schreibung der Prifung fiir germanische und romanische Sprachen
wesentliche Modifikationen des Reglements vom 13. Februar 1884
enthilt.

Hochschule Genf: a) Réglement de I'Université de Genéve
(L. Beilage, pag. 123). Diese Universititsordnung tritt an Stelle des
bisherigen provisorischen Reglements vom 13. September 1887,
Weil dasselbe in einzelnen Teilen viele und teilweise nicht un-
wesentliche Veranderungen aufweist, musste es neu in die Samm-
lung aufgenommen werden. | |

b) Réglement de I'Ecole dentaire (I. Beilage, pag. 141). Die
Revision wurde veranlasst durch die erhdhte Bedeutung, welche
die Zahnheilkunde in der Verordnung fiir die eidgendssischen Me-
dizinalprifungen erhalten hat.

2. Subventionsgesuch der Kantone an den Bund.

Im April 1888 stellten die Regierungen der Kantone Basel,
Bern, Genf, Neuenburg, Waadt und Zirich das Gesuch an den
schweizerischen Bundesrat, es mochte Art. 27 der Bundesver-
fassung im Sinne einer Unterstiitzung der kantonalen Hochschulen
von Seiten des Bundes zur Ausfiihrung gebracht werden.. Es wurde
hiebei auf die bereits erfolgte Subventionirung der gewerblichen
und industriellen Bildungsinstitute, sowie auf die Forderung der
Kunst durch den Bund hingewiesen und die Erwartung ausgespro-
chen, dass die Unterstiitzung der wissenschaftlichen Institute, zu
zu deren Hebung und Erweiterung die betreffenden Kantone fiir
die ubrigen Bundesglieder so grosse Opfer bringen, nicht ldnger
ausbleibe. »Die Kantone, welche zu Nutz und Frommen auch des
Gesamtvaterlandes diese Anstalten unterhalten, diirfen wohl bean-
spruchen, dass der Bund, als Vertreter der Gesamtheit, durch finan-
zielle Unterstiitzung in Form von jahrlichen Zuschiissen ihnen bei-
stehe und dadurch die Leistungsfidhigkeit der kantonalen Hoch-
schulen im Interesse des ganzen Landes erhthe, Diese Zuschiisse
sollten in erster Linie fiir die wissenschaftlichen Spezialinstitute,
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Sammlungen und Bibliotheken verwendet und in &dhnlicher Weise
und unter dhnlichen Bedingungen verteilt werden, wie die Bundes-
beitrage zu Gunsten industrieller und gewerblicher Bildungsanstalten.
Das Maximum der jihrlichen Gesamtsubvention seollte 400 000 Fr.
betragen.« '

In den Beilagen zu dieser Eingabe wurden die Ausgaben der
Kantone fiir die letzten 5 Jahre folgendermassen beziffert:

Hochschule 1883 1884 1885 1886 1887
bezw. Akademie Fr. Fr. Fr, Fr. Fr.
Basel 359 681 381 983 337 312 335574 340802
Bern 597 147 388 988 386497 382 106 461 828
Genf 454511 444250 423643 400617 417041
Lausanne 190 020 191 407 201 007 203 609 205 856
Neuenburg 121 821 138 734 132170 139 726 142 407
Zirich 301 400 302 300 556100 524 800 392 500

Die in den Ansétzen fiir die einzelnen Hochschulen bemerkbaren
Spriinge in den Ausgaben nach oben sind insbesondere Neubauten
oder Hauptreparaturen an den beniitzten Gebaulichkeiten zuzu-
schreiben. Bei Bern sind auch Mietzinse fiir die Gebaulichkeiten
berechnet.

3. Frequenz.

Uber den Besuch der Hochschulen am Schlusse des Berichts-
jahres (Winter 1887/88) erteilt nachfolgende Zusammenstellung Aus-
kunft :

Von den immatrikulirten
Anstalten Studirende Hospitanten Zu- Studirenden waren

minnl, weibl. Total sammen Kantons- andere Aus-
biirger Schweizer linder

Ziirich, Polytechnikum 577 3 580 390 970 58!) 168 354

»  Hochschule 443 66 509 79 588 175 185 149
Bern » 470 57 527 57 584 242 182 103
Basel » 358 — 358 75 433 107 198 53
Genf > 355 35 390 183 573 87 116 187
Lausanne, Akademie 143 — 143 85 228 107 19 17
Neuenburg  » 36 . — 36 66 102 22 12 2
Luzern, Theolog. Anstalt 23 — 23 — 23 14 8 1

‘ Freiburg, Rechtsschule 14 — 14 1 15 14 — —
Sitten > 13 — 13 — 13 13 — —

1887/88 2432 161 2593 936 3529 839 888 866
1886/87 2300 138 2438 854 3292

Differenz 4132 423 +155 482 4237

1) Ziircher.
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4. Doktorpriifungen.

Es haben an den Hochschulen folgende Promotionen statt-

gefunden:

Philosoph. Fakultit
sprachlich- naturwiss.- Total
historisch. mathemat.

Theolog. Staatsw. Medizin.
Fakultit Fakultit Fakultit

Zirich 2 4 16 9 21 52
Bern 1 5 23 14 43
Basel — 8 18 30 56
Genf — 2 2 — 11 15

1887/88] 5 19 59 944 39 166

5. Vorlesuhgen.
Die Zahl der im Wintersemester 1887/88 angekiindigten und
wirklich gehaltenen Vorlesungen, sowie der Besuch derselben ergibt

sich, soweit die Angaben reichen, aus folgender Ubersicht:
Zahl der Total der D chachnile

angggﬁg(ﬁ;tu;eghﬁten “S'itjﬁﬁggg' Zuhires per Vorlesung
Polytechnikum in Ziirich 281 = 241 6623 279
Hochschule in Ziirich 288021194~ 527! 818116,
Hochschule in Bern 238 * 178 - 509 3029 17
Hochschule in Basel 136 454 2140 15,7

6. Lehrpersonal.
Das Lehrpersonal hatte am Schluss des Winterhalbjahres 1887/88

folgenden Bestand: o o Durch-
Prof. do;;;atgn Total u. Alllld?foféln p ::%I;i; efnt
Polytechnikum in Zidrich 55 421y 97 970 10
Hochschule in Ziirich 54 41 95 588 6,2
Hochschule in Bern 54 43 97 584 6
Hochschule in Basel 50 23 73 433 5,9
Hochschule in Genf o4 28 82 573 7
Akademie in Lausanne 44 3 47 228 4,9
Akademie in Neuenburg 28 5 33 102 3,1
- 1887/88 339 185 524 3478 6,6
1886/87 334 164 498 3241 6,5

Differenz +5 + 21 +26 4237 + 0,1

1) Dazu 25 Hiilfslehrer und Assistenten.
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X1. Privatschulen,

Das statistische Material ist etwas vollstindiger als im Jahr-
buch 1887; doch gelten auch dies Jahr noch die dort angebrachten
allgemeinen Bemerkungeri betreffend Mangel an Kontrole durch die
staatlichen Organe und an Beriicksichtigung in der Statistik der
kantonalen Jahresberichte. Die nachfolgend gebotenen Angaben
sind sehr mihsam zusammengebracht worden, ohne dass jedoch
hitte Vollstandigkeit erzielt werden konnen.

1. Priatschulen fiir allgemeine Bildungszwecke.
Zahl Knaben  Midchen Total

a) Knabenschulen 20 1012 — 1012
b) Madchenschulen 33 6 1724 1730
¢) Gemischle Schulen 130 2573 3067 5640
| 183 8591 4791 8382

2. Privatschulen fiir spezielle Zwecke.
a) Rettungsanstalten 19 364 382 746

b) Blinden- und Taubstummen-

7 Anstalten 7 119 1320 281
¢) Anstalten fiir Schwachsinnige 4 56 41 97
d) Waisenanstalten 10 175 391 566
40 714 926 1640

3. Privatschulen fiir Missionszwecke.
Missionsschulen 4 238 45 283
Total der Privatschiiler 1888: 227 4543 5762 10305

Die Zahl der Schulen und Schiiler ist geringer als im Jahr-
buch 1887, weil diesmal diejenigen Privatschulen, welche den 6ffent-
lichen Bildungsanstalten auf der Mittelschulstufe entsprechen und
diesen ahnlich organisirt sind, unter die offentlichen Mittelschulen
eingereiht wurden (Privatrealschulen, Privatgymnasien, Privatpro-
gymnasien, Privatseminarien etc.). Da die Schiilerzahl an den letz-
tern mindeslens 1500 betriagt und weil iber eine grossere Zahl
von Privatinstituten in der franzésischen Schweiz die Angaben
fehlen, diirfte die Gesamtzahl der Privatschiiler wohl nahezu auf
15 000 ansteigen.
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Dritter Abschnitt.

Schulgesundheitspflege.

Die Forderung grosserer Riicksichtnahme auf das kérperliche
Wohl und Gedeihen der Jugend in der Schule lisst sich in immer
weitern Kreisen vernehmen. Insbesondere sind es die Stadte und
grossern Gemeinwesen, welche mehr und mehr eine ihrer offent-
lichen Pflichten darin erkennen, auch der leiblichen Entwicklung
der Schulkinder vermehrte Obsorge angedeihen zu lassen.

In der Stadt Bern wurde bei Gelegenheit der Vorberatung
tiber Reorganisation des Gemeindewesens auch die Schulhygieine
in den Vordergrund gestellt. Die Sanititskommission entwarf ein
reichhaltiges Arbeitsprogramm, welches in 4 Gruppen je einer
Kommission von 30 Mitgliedern zur Behandlung tiberwiesen wurde.
Die erste Kommission hatte die Uberbiirdungsfrage und die Lehr-
methode, die zweite die Schulpflicht (Beginn, Zahl der Schulstunden,
Pausen, Ferien etc.), die dritte die Aufsicht, korperliche Ubungen,
Lehrerbildung, Krankheiten; die vierte die baulichen Verhiltnisse
zu besprechen, wobei jeweilen eine grossere Anzahl Fragen zu be-
antworten waren. Diese Untersuchungen sind so umfassend an-
gelegt, die Kommissionen so zahlreich besetzt, dass man — nach
den Erfahrungen an andern Orten zu urteilen — wohl kaum in
naher Zeit einen praktischen Erfolg zu gewirtigen haben diirfte.

Auch im Kanton Bern fanden es die Erziehungsbehiérden
angemessen, eine einléssliche Priifung nachfolgender schulgesund-
heitlicher Fragen durch eine Kommission anzuordnen:

Sollen an den Lehrerbildungsanstalten, speziell an der Lehr-
amtsschule, Kurse tiber Teile der medizinischen Wissenschaft (Ana-
tomie, Entwicklungslehren, Hygieine ete.) abgehalten werden? -

Sollen die Staatsbehorden fiir die Schulen des Kantons Bern

schulhygieinische Verfligungen erlassen? Eventuell in welcher Rich-
tung?
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Welche Grundsitze sollen in Bezug auf die Hygieine des Un-
terrichtes als Grundlage der verschiedenen Erlasse der Behorden
aufgestellt werden?

Ist die Institution des Schularztes zu empfehlen?

Die hygieinische Gesellschaft in Genf empfahl ihren
Mitbiirgern eine Reihe von Thesen zur Nachachtung, von denen
die wichtigsten hier folgen:

1. In allen Primar- und Sekundarschulen soll der Nachmittags-
unterricht keinenfalls vor 2 Uhr beginnen.

2. Die ersten Morgenstunden sollen denjenigen Féachern vor-
behalten bleiben, welche die grissten geistigen Anstrengungen er-
fordern, wihrend Zeichnen, Turnen und Singen auf die letzten
Stunden des Vor- und Nachmittags zu verteilen sind.

3. Die verschiedenen Stunden sollen durch Pausen von ein-
ander getrennt werden, innerhalb deren es dem Schiiler gestattet
ist, sich korperlichen Ubungen hinzugeben. Turnstunden miissen
so viel als maoglich téglich abgehalten werden.

4, Eine Stunde darf in den hoheren Klassen die Dauer von
45 Minuten nicht tbersteigen. In den unteren Klassen soll sie
verhialtnisméssig vermindert werden.

5. Die Haltung der Schiiler ist vom Lehrer genau zu iiber-
wachen, um schlechten Gewohnheiten vorzubeugen. Auch soll er
auf die bei der Jugend tibliche Bewegungslust Riicksicht nehmen.

6. Eine jede Stunde ist so zu erteilen, dass sich das Kind
abwechselnd aktiv und passiv verhilt, d.h. es muss zum Sprechen,
Zuhtren und zur Verwertung des Gelernten angehalten werden.

7. Die Unterrichtsgegenstdnde sollen abwechselnd vorgenom-
men werden und zwar so, dass die aufeinanderfolgenden Stunden
die verschiedenen Geisteskrifte des Kindes in Anspruch nehmen.

8. Die zu lehrenden Gegenstinde diirfen tiber den geistigen
Horizont des Kindes nicht hinausgehen. Alter und Geschlecht
haben die Riicksichten auf Wahl des Gegenstandes und auf Methode
zu bestimmen.

9. Nie tberanstrenge man das Gedéchtnis der Kinder. Es
muss geiibt und gekriftigt werden, nach und nach soll aber im
Kinde eine freie Urteilskraft ausgebildet und in dem Mass befestigt
werden, als der Schiiler im Alter vorriickt und auf hohere Bildungs-
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stufen gelangt. Die Entwicklung der Sinne und des Beobachtungs-
vermogens ist in den ersten Unterrichtsstufen ganz besonders zu
beriicksichtigen.

10. Nur gut verstandene Sachen diirfen eingelernt werden.
Um eine Tatsache in das Gedichtnis einzupréigen, nehme man
eher zu einer fesselnden Auseinandersetzung Zuflucht als zur
Memorisation.

11. Die Hausaufgaben miissen beschriankt werden und diirfen
sich nur auf die Hauptficher des Programms erstrecken. Sie sollen
im Verhiltnis zum Alter des Kindes stehen. Ausserdem miissen
sie derart sein, dass das Kind sie mit Lust und Liebe ausarbeiten
kann. Die Strafarbeiten sollten ganz beseitigt werden oder doch
so beschaffen sein, dass des Schiilers Intelligenz dabei gewinnen
kann.

Die schweizerische Arztekommission beschloss, an
den Bundesrat das Gesuch zu richten, es mochte der Bund den
Unterricht in der Hygieine durch Gesetzgebung und 6konomische
Unterstiitzung fordern.

Der internationale Kongress fiir Ferienkolonien
und verwandte Bestrebungen der Kindergesundheitspflege, welcher
am 13.—14. August 1888 in Ziirich stattfand, beschaftigte sich ins-
besondere mit den im Jahr 1876 von Pfarrer Bion in Ziirich ins
Leben gerufenen Sommerpflegen fiir arme und krénkliche Schul-
kinder, mit den Heilstidtten fiir rhachitische und skrofulése Kinder
und mit den in den Stidten immer mehr als Bediirfnis erkannten
Kinderhorten.

In Beziehung auf die Ferienkolonien wurden die ungemein
wohltéitigen physischen und padagogisch-moralischen Erfolge allseitig
anerkannt und gewiinscht, dass die Fiihlung mit den betreffenden
Eltern zum Zwecke geeigneter Nachwirkung der Kur auch wihrend
des Winters nicht preisgegeben werde.

Als geeignetste Besserungsmittel fiir skrofuldse und rhachi-
tische Kinder wurden Kuren in Seehospizen und geeignet gelegene
Heilstatten in subalpinen Regionen empfohlen. Die Kurzeit sollte
eine unbeschrinkte, d. h. jedem Fall angepasste sein. Auch hier ist
lingere Aufsicht nach beendigter Heilung noch notwendig.



Schulgesundheitspflege. 107

Eine Hauptaufgabe der Kinderhorte besteht darin, Knaben
und Madchen, deren Eltern den ganzen Tag ausser Haus um tig-
liches Brod arbeiten miissen, die Familienerziehung in Jugendhorten
wihrend der schulfreien Zeit zu ersetzen, sie zweckmaissig zu be-
schiftigen und zu beaufsichtigen. Als entsprechende Beschéftigung
wird bezeichnet das Spiel im Freien nach erhaltenem Abendbrod,
dazu Garten- und Feldarbeiten im Sommer und Handfertigkeits-
unterricht, Holzsigen, Holzspalten, Anfertigung von Spielzeug ete.
im Winter. Sie konnen ihre Aufgabe insbesondere in der Richtung
der Gemiitsbildung nur dann lésen, wenn die Zahl der Insassen

eine beschrankte ist und in der Beschiftigung das Schulmissige
und Schablonenhafte fernbleibt.

Die »Schweizerischen Blitter fiir Gesundheits-
pflege«, dem Schweizervolke gewidmet von der Gesellschaft der
Arzte des Kantons Ziirich!), widmen insbesondere auch der Schul-
gesundheitspflege bestindige Aufmerksamkeit und enthalten im
Jahrgang 1888 eine grossere Zahl interessanter Artikel iiber Schul-
arzte, Schulbider, Schulgéirten, praktische Schulgesundheitspflege,
schulgesundheitliche Wiinsche bei Revision von Schulgesetzen,
Schulkiichen, Schulsuppen, Schulturnen, zur Pflege der Schwach-
sinnigen, sowie wertvolles Material unter dem fortlaufenden Titel:
Chronik tiber Gesundheitspflege.

Dr. Custer hat auch vor der ziirch. Lehrerschaft auf Ver-
anlassung der Schweiz. permanenten Schulausstellung in Zirich
einen Vortrag gehalten: » Der Unterricht iiber Gesundheitslehre in
den niedern und hohern Schulen der Schweiz « (3. Dezember 1887).

Die Forderungen zur Hebung des Unterrichtes in der Hygieine
wurden darin folgendermassen zusammengefasst:

1. Der Unterricht in Gesundheitslehre und -pflege ist sowohl
fir die niederen als hohern Schulen notwendig, und es sollte
derselbe als obligatorisches Fach in die Lehrpline aufgenommen
werden.

2. An Seminarien sollte der hygieinische Unterricht, der na-
mentlich die Schulgesundheitspflege ausfiihrlich zu berticksichtigen

!) Redaktion Dr. med. Custer in Ziirich, 26 Nummern & 1 Bogen, Preis
4 Fr. 80 Cts. per Jahr.
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hitte, von einem hygieinisch gebildeten und pédagogisch geniigend
qualifizirten Arzte erteilt werden.

3. An den Hochschulen sollte der hygieinische Unterricht zum
mindesten fiir die Medizinstudirenden obligatorisch erkliart werden.

4. In den Schulbiichern sollten die wichtigsten Kapitel iiber
Gesundheitspflege geniigende Berticksichtigung finden ; insbesondere
sollten die Lehrmittel fir Fortbildungsschiiler die wichtigsten Be-
griffe von Krankheiten und Verhiitung derselben enthalten.

5. Der anthropologische Unterricht kann nur dann verstanden
werden und von Nutzen sein, wenn derselbe von der Anschauung
ausgeht ; darum sind die Schulen mit den nétigen Veranschaulichungs-
mitteln auszustatten und ist auf Anlegung hygieinischer Sammlungen
Bedacht zu nehmen.

Ein ziircherischer Lehrer (Walser in Riesbach) hielt vor dem
Schulkapitel Ziirich einen Vortrag tber die Stellung der Ge-
sundheitslehre zur Volksschule. Hiebei wurde eingehendere
Berticksichtigung der Gesundheitslehre im Unterrichte an den Lehrer-
seminarien und Erteilung hygieinischer Belehrungen in der Volks-
schule und zwar von den obern Klassen der Primarschule an und
jedenfalls in den Erginzungs-, Sekundar- und Fortbildungsschulen
gewiinscht. Der Vortragende verlangt 2 wochentliche Stunden
wihrend eines Jahreskurses, indem er dafiir hilt, dass die beste
geistige Ausriistung wertlos sei, wenn nicht ein gentigender Fond
physischer Krifte erworben werde, welcher die Arbeitstiichtigkeit
und Erwerbsfidhigkeit zu erhalten und zu steigern vermoge.
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Vierter Abschnitt.

Verhandlungsgegenstidnde der kantonalen
Lehrerversammlungen in der Schweiz im Jahr 1888.

Die Beratungen der Lehrerschaft diber Schulfragen von grosserer
Bedeutung bilden entweder das Vorspiel fiir diejenigen der Behorden,
oder sie gehen neben denselben her, indem sie sich in zustimmen-
dem oder oppositionellem Sinne {iber im Warfe liegende Revisions-
bestrebungen aussprechen. Oft geschieht es auch, dass diese Be-
sprechungen mehr nur akademische Bedeutung haben und nicht
von unmittelbarem praktischem Erfolge begleitet sein kénnen.

{. Ausfiithrung von Art. 27 der Bundesverfassung.

Im Lehrerverein von Baselstadt wurde der Schulartikel in der
Bundesverfassung besprochen (Lehrer Gass). Hiebei verlangte man
finanzielle Unterstiitzung der Volksschulen durch den Bund unter
Aufstellung von gewissen Bedingungen (Minimum fiir Lehrerbildung,
Lehrerbesoldung, Unterrichtsdauer der Primarschulen), sowie der
Lehrerseminarien, deren Hebung so gut im Interesse des
Bundes liege wie diejenige der gewerblichen Ausbildung und der
Hochschulbildung. Eine Kommission erhielt den Auftrag, die Ver-
treter Basels in der Bundesversammlung zu ersuchen, sie méchten die
Initiative zur Durchfiihrung von Art. 27 der Bundesverfassung er-
greifen.

2. (resetzesrevision in den Kanionen.

Im Kanton Aargau, wo nach am 7. Juli 1885 erfolgter An-
nahme der neuen Verfassung die Revision des Unterrichtsgesetzes
schwebend ist, hat die Lehrerschaft in ihrer Versammlung vom
17. September 1888 ihre Wiinsche formulirt. Die wesentlichsten
derselben sind: A. Stellung der Lehrer. 1) Veriretung der Lehrer-
schaft mit Sitz und Stimme in der Gemeinde-Schulbehorde, im
Bezirksschulrat und im Erziehungsrat; 2) Anspruch auf staatliche
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Alterszulagen nebst entsprechendem Ruhegehalt im Alter und
im Krankheitsfall; 3) lebenslidngliche Giiltigkeit des Lehrpatents.
B. Schulorganisation. 1) Unterstiitzung der Kindergirten durch den
Staat; 2) Herabsetzung des Minimums der Schilerzahl fiir einen
Lehrer auf 60—70; 3) Vermehrung der Staaisbeitrage an Schul-
hausbauten; 4) Einrichtung von Schulgirten; 5) Aufhebung des
Progymnasiums an der Kantonsschule und Verlegung der Vorbildung
fir die Kantonsschule an die Bezirksschulen; 6) Gleiche Anfor-
derungen an die Lehrerinnen wie an die Lehrer in Vorbildung
und Fahigkeitspriifung (4 Jahre Bezirksschule und 4 Jahre Seminar);
7) obligatorische biirgerliche Fortbildungsschule vom 15.—18. bezw.
vom 16.—19. Altersjahr. C. Aufsicht: Fachminnische Schulinspek-
tion. D. Lehrmittel: Verlag guter Lehrmittel durch den Staat.

Im Kanton Schaffhausen stand die kantonale Lehrerkon-
ferenz in ihrer Sitzung vom 5. Juli 1888 mit grosser Mehrheit
ein fir ungeschmilerte Erhaltung des 9. Schuljahrs, welches
durch ein Initiativbegehren auf den Sommer beschrankt werden
wollte. Die nunmehr erfolgte teilweise Reduktion um zirka 11/2
Monate wurde namentlich mit dem um Lichtmess stattfindenden
Dienstbotenwechsel begriindet.

Im Kanton Bern hat am 8. Oktober eine freie kantonale
Lehrerversammlung gegeniiber dem von der Erziehungsdirektion
ausgearbeiteten Gesetzes-Entwurf betreffend die Primarschule im
ganzen eine ablehnende Haltung eingenommen. Die vorgeschlagenen
Verbesserungen der Vorlage beziehen sich auf nachfolgende Re-
visionspunkte :

a) Die Lehrerschaft wiinscht eher einen spiitern als einen
frithern Schuleintritt.

b) Sie verwirft die Abkirzung der obligatorischen Schulpflicht
von 9 auf 8 Schuljabre, sowie die Fakultit, die Sommerschule in
den 2 letzten Schuljahren ganz ausfallen zu lassen.

c) Sie halt die Vorschrift von 40 jahrlichen Schulwochen in
den liandlichen Verhailtnissen fiir unausfiihrbar,

d) Sie halt dafiir, dass der Wegfall des Faches der Natur-
wissenschaft in einem vorzugsweise Landwirtschaft treibenden Kanton
als ein Ruckschrilt zu bezeichnen wire und wiinscht auch Bei-
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behaltung des fakultativen Faches des Franzgsischen fiir die obern
Klassen grosserer Gemeinden.

e) Sie wiinscht zwar das Obligatorium der Fortbildungsschule
fir das spitere Jugendalter, glaubt jedoch, dass es vorlaufig geniigen
wiirde, den Gemeinden das Recht einzuriumen, den Besuch fiir
alle verbindlich zu machen. :

f) Sieerklirt sich fiir Erhaltung der fachméannischen Schulaufsicht.

g) Die Lehrerschaft ist der Ansicht, dass die notwendigen
finanziellen Mehrleistungen fiir die Volksschule nicht den Gemeinden,
sondern dem Staate zufallen sollten.

Auch die Schulsynode des Kantons Bern behandelte
in ihrer Sitzung vom 15. und 16. Oktober 1888 den Schulgesetzes-
Entwurf. Die beziiglichen Ab&inderungsaniridge wurden dem Grossen
Rate unterbreitet.

Tm Kanton Baselland haben die Lehrer in ihrer Kantonal-
Konferenz vom 10. September die Verfassungsrevision diskutirt:.
"»Was bietet der neue Verfassungsentwurf der basellandschaftlichen
Schule, und wie stellen sich die Lehrer zu demselben? «

Die neue Verfassung, welche auch im Schulwesen mancherlei
Fortschritte gebracht hétte, wurde jedoch in zwei Volksabstim-
mungen abgelehnt.

In Baselstadt wurde die in Aussicht stehende Verfassungs-
revision von dem freiwilligen Schulverein benutzt, um eine Eingabe
an die Verfassungskommission zu richten, in welcher folgende An-
regungen enthalten sind:

1) Schaffung einer Schul- resp. Lehrersynode, bestehend aus
den Lehrern und Lehrerinnen an den offentlichen Schulen Basels.
2) Vorsorge des Staates fir die korperlich, geistig und sittlich ver-
wahrlosten Kinder. 3) Unentgeltlichkeit des Unterrichtes an der
Hochschule. 4) Forderung der beruflichen Bildung durch Errich-
tung bezw, staatliche Unterstiitzung von Lehrwerkstitten, Haus-
haltungsschulen, Handfertigkeitskursen etc. 5) Die Privatschulen
sollen einer scharfen Kontrole des Staates unterstellt werden.

3. Lehrerbildung.

Die Lehrerschaft des Kantons Waadt (Société péda-
gogique vaudoise) behandelte in jhrer Versammlung vom 29. Juni
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die Frage der Lehrerbildung und sprach sich mit grosser Mehrheit
fir Aufhebung des Lehrerseminars aus. Sie formulirte ihre Wiinsche
betreffend die Ausbildung der kiinftigen Lehrer im wesentlichen
folgendermassen:

a) Die Ausbildung des Lehrkérpers beginnt in den kommunalen
und kantonalen Mittelschulen (Sekundarschulen, Gymnasien, Indu-
strieschulen und oberen Midchenschulen).

b) Am Gymnasium wird die Abteilung fiir Lehramtskandidaten
in 2 Jahreskursen errichtet, wobei, soweit moglich, der Unterricht
des Gymnasiums oder der Industrieschule mitbenutzt wiirde und
fiir die spezielle wissenschaftliche Ausbildung der Lehrer besondere
Kurse anzuordnen wéren. |

¢) An der hdoheren Tochterschule zu Lausanne wird eine pé-
dagogische Abteilung mit 2 Jahreskursen eingerichtet.

d) Die Ubungsschule wird beibehalten und mit einem Muster-
kindergarten verbunden. |

e) Fir die Heranbildung von Arbeitslehrerinnen und Kinder-
gérinerinnen wird in besondern Kursen Vorsorge getroffen.

f) Der Staat untersliitzt die Lehrer- und Lehrerinnenbildung
durch Auszahlung von Stipendien fiir diirftige Kandidaten.

Der Kantonallehrerverein des Kantons Solothurn
befiirwortete in seiner Versammlung vom 31. August die Ver-
schmelzung des Lehrerseminars mit der Kantonsschule durch An-
nahme folgender Resolutionen:

a) Die Kantonsschule soll eine humanistische (Gymrasium),
eine realistische (Gewerbeschule) und eine padagogische Abteilung
(Lehrerseminar) umfassen.

b) Als eine Hauptaufgabe des Lehrerseminars nach der Ver-
einigung mit der Kantonsschule wird eine sorgfiltige praktische
Vorbildung der Lehramtskandidaten durch eine gut geleitete Ubungs-
schule bezeichnet. :

c¢) Die Vereinigung geschieht mit den 3 obersten Klassen der
Gewerbeschule, doch wird die dringende Wiinschbarkeit eines 4.
Semesterkurses fiir- die pidagogische Abteilung ausgesprochen.

d) Es soll die Errichtung eines fiir Kantonsschiiler und Semi-
naristen gemeinschaftlichen Pensionats angestrebt werden.
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4. Fortbildung der Lehrer.

Die Lehrerkonferenz des Kantons Uri behandelte in ihrer
Versammlung vom 26. und 27. September 1888 -die Frage der
Fortbildung der Lehrer. Sowohl in dieser Konferenz als auch in
derjenigen der Lehrerinnen vom 28. September 1888 wurden in
Sprache, Rechnen und Vaterlandskunde (letztere fiir Lehrer) prak-
tische Lehriibungen gehalten nebst darauf folgender Besprechung,

Die Schulsynode des Kantons Bern (15. und 16. Oktober
1888) besprach die Mittel und Wege zur Forderung der theoretischen
und praktischen Fortbildung der Lehrerschaft. Hiebei wurde die
Errichtung von Lehrerbibliotheken, namentlich aber die Abhaltuhg
der im Gesetz tiber die Lehrerbildungsanstalten vom 18. Juli 1875
vorgeschriebenen Wiederholungs- und Fortbildungskurse fiir Lehrer
verlangt.

5. Okonomische Stellung der Lehrer.

Eine grossere Zahl kantonaler Lehrerversammlungen beschif-
tigte sich mit der Frage der 6konomischen Verbesserung der Lage
des Lehrerstandes.

Eine Delegirtenversammlung der Solothurner Lehrervereine
(12. Januar 1888) sprach sich fiir Grindung einer obligatorischen
Unterstiitzungskasse fiir invalide Lehrer, Witwen und Waisen aus.
Die von einer Kommission ausgearbeitelen Statuten wurden nach
erfolgter Vorberatung durch die Lehrervereine dem Regierungsrate
zur Beratung unterbreitet.

Eine ausserordentliche Konferenz der Lehrerschaft des Kantons
Schaffhausen (1. Mdrz 1888) bheriet die vom Regierungsrat
vorgelegten Statuten einer obligatorischen Alters-, Witwen- und
Waisenkasse und genehmigte dieselben mit unwesentlichen Ab-
dnderungen. Dieselben sehen jihrliche Beiirdge des Staates, der
Gemeinden und der Lehrer vor zum Zwecke der Verabreichung
von jahrlichen Ruhegehalten an invalide Lehrer oder von jihrlichen
Renten an Lehrers-Witwen und -Waisen.

Im Kanton Glarus beschloss die ausserordentliche Versamm-
lung des kantonalen Lehrervereins am 15. Dezember 1888, den
Regierungsrat zu ersuchen, innerhalb gesetzlicher Grenzen die
wegen hohen Alters oder Invaliditiat zurtickiretenden Lehrer mog-

8
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lichst beriicksichtigen zu wollen, dagegen nahm die Versammlung
Abstand von der Einreichung einer Petition betreffend Ruhegehalt.

Im Kanton Zirich wurde durch Beschluss der Schulsynode
vom 17. September 1888 eine Petition an den Regierungsrat ge-
richtet, worin die Lehrerschaft unter entsprechender Erhéhung
der Jahresbeitrige sowie der Staatsbeitrige an die Witwen- und
Waisenstiftung der Volksschullehrer eine Erhohung der jahrlichen
Witwenrente von 200 Fr. auf 400 Fr. nachsucht.

Im Kanton Uri bildete die schwebende Frage der Besoldungs-
erh6hung auch einen Verhandlungsgegenstand der Lehrerkonferenz
(27.—28. September 1888), und es wurde gleichzeitig die Wiinsch-
barkeit der Grindung einer Alterskasse fir Lehrer ausgesprochen.

6. Schulaufsicht.

Die Schulsynode des Kantons Zirich (17. September 1888)
behandelte die Frage: Liegt eine Anderung der gegenwirtigen
Form der Schulaufsicht im Interesse der ziircherischen Volksschule ?

Die Thesen des ersten Referenten (Sekundarlehrer Stelzer in
Meilen) lauteten:

a) Die lokalen Aufsichtsbehorden behalten ihre gegenwirtige
Organisation bei.

b) Das Institut der Bezirksschulpilege wird aufgehoben. Die
administrativen Funktionen desselben fallen dem Bezirksrate zu.
Die padagogischen Funktionen desselben iibernimmt ein Kollegium
von Inspektoren von Beruf.

¢) Die Anzahl, der Wahlmodus, die Besoldung, der Umfang
der Kompetenzen der Inspektoren gegen Cemeindebehdrden und
Lehrerschaft, sowie Einteilung des Kantons in Inspektoratskreise
wird auf gesetzlichem Wege normirt.

Die Antrige des zweiten Referenten (Lehrer Kreis in Ober-
strass) waren:

a) Die Schulsynode hat sich wiederholt und begriindet gegen
die Einfihrung eines permanenten Schulinspektorats ausgesprochen.
Es liegen keine Griinde vor, einem andern als dem in unserem
Schulgesetze vorgesehenen Schulinspektorate zu rufen.
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b) Die bisherigen Schulverwaltungs- und Schulaufsichtshehér-
den sollen, als der Schule und dem Volke gut dienende Anstalten,
belassen werden.

Die Versammlung stellte sich in ihrer grossen Mehrheit auf
Seite des zweiten Referenten. Sie sprach sich beziiglich der Frage
iiber Schulverwaltung und Schulaufsicht fiir Beibehaltung der Be-
zirksschulpflegen und des fakultativen Inspektorates aus, wie sie
im gegenwirtigen Schulgesetze enthalten sind.

7. Schulexamen.

Am 10. Januar d. J. hatte eine Versammlung der drei Lehrer-
und Schulvereine Basels erklirt: Es seien die offentlichen Schul-
prifungen umzugestalten. Eine Eingabe an die Erziehungsbehdrde
verlangte Beendigung des Schuljahres durch eine offentliche Prif-
ung eventuell Schlussfeier, gleichzeitige Abhaltung der Priifung in
allen Parallelklassen einer Anstalt, vorausgehende Vereinbarung
des Themas zwischen Schulvorsteher und Lehrer, Schlussfeier durch
Gesang und Ansprache.

Der Erziehungsrat erteilte auf eine beziigliche Eingabe unterm
27. September im wesentlichen folgende Antwort:

1. Die Schlusspriifungen in ihrer jetzigen Form koénnen nicht
als eine Schidigung der Schule bezeichnet werden. Sie bilden viel-
mehr einen, allerdings nicht fiir sich allein giltigen Masstab zur
Beurteilung des Wissens und Konnens des Lehrers, seiner Lehr-
begabung und wohl auch seiner Lehrtatigkeit und seines erzieheri-
schen Einflusses. Sie ermoglichen eine vergleichende Beurteilung
mehrerer Lehrkrifte und ihrer Leistungen. Sie bieten den Eltern
die einzige giinstige Gelegenheit, einen Blick in unser Schulwesen
zu tun und sich ein Urteil zu bilden. Die rege Teilnahme, deren
sich die offentlichen Priifungen an unseren meisten Schulen seitens
der Eltern erfreuen, beweist, dass unsere Bevolkerung auf diese
Priifungen Wert legt, und zu einer Zeit, wo das Prinzip der 6ffent-
lichen Kontrole immer mehr zum Durchbruch gelangt, erscheint
es verkehrt und aussichtslos, im Schulwesen allein die Offentlich-
keit zu beschrénken.

2. Durch die gleichzeitige Priifung aller parallelen Klassen in
ihren Klassenzimmern durch die betreffenden Lehrer wird den
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Schulbehérden die Moglichkeit einer einheitlichen und tbersichtlichen:
Beurteilung der Leistungen der einzelnen Lehrer entzogen. Auch
ginge der Offentliche und feierliche Charakter der Priifungen ver-
loren. Immerhin wird der Inspektion der Primarschulen die Frage
der gleichzeitigen Priifung einzelner Klassen zur Priifung empfohlen.

3. Hinsichtlich des Abschlusses des Schuljahres werden die
Inspektionen eingeladen, dafiir zu sorgen, dass die Beendigung des
Schuljahres durch Anschluss der Promotionen oder durch einen
feierlichen Akt in Verbindung mit den Priifungen in wiirdiger Weise
begangen werde. '

8. Enfiihrung der Antiqua.

In der ordentlichen Friihlingskonferenz des kantonalen Lehrer-
vereins des Kantons Glarus (28. Mai) nahm die Versammlung
folgende Thesen betreffend den Gebrauch der Antiqua an:

a) Die glarnerische Lehrerschaft erklirt, dass sie die Einfiihrung
des ausschliesslichen Gebrauches der Antiqua als Druck- und Schreib-
schrift fir notwendig und niitzlich halt.

b) Sie empfiehlt ihren Mitgliedern, die Antiqua vom 5. Schul-
jahre an im Gebrauch vorzuziehen.

9. Knabenarbeitsunterricht.

Die Schulsynode des Kantons Thurgau behandelte in ihrer
Versammlung vom 10. September 1888 die Frage der Einfiihrung
des Arbeitsunterrichtes fiir Knaben.

Es lagen der Diskussion folgende Thesen zu Grunde:

A. Thesen des Referenten (Sekundarlehrer Schiihlin in Kreuz-
lingen):

a) Der Arbeitsunterricht ist geeignet, die bisherige Ausbildung
der Knaben zu einer mehr harmonischen zu erginzen.

b) Gewichtige pddagogische und soziale Griinde sprechen fir
den Arbeitsunterricht.

¢) Aufgabe des Arbeitsunterrichtes ist, Hand und Auge me-
thodisch zu {iben und fiir das praktische Leben tiichtiger zu machen.

d) Der Arbeitsunterricht im engern Sinne unterstiitzt den
Unterricht im Zeichnen und Geometrie durch plastische Gestaltung
der Objekte aus Karton, Holz oder Metall.
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e) Von obligatorischer Einfithrung des eigentlichen Arbeits-
unterrichtes im weitern Sinne ist vorliaufig abzusehen.

f) Die Schulsynode ersucht das Erziehungsdepartement, auf
Heranbildung von Lehrkriften fir den Arbeitsunterricht Bedacht
zu nehmen und fakultative Kurse nach Analogie der freiwilligen
Fortbildungsschulen zu unterstiitzen.

B. Thesen des Korreferenten (Lehrer Tobler in Zihlschlacht):

a) Die Frage des Handfertigkeitsunterrichtes ist noch nicht
gentugend abgeklart, um ein definitives Urteil tiber Licht- und
Schattenseiten desselben zu ermdoglichen.

b) Immerhin darf darauf hingewiesen werden,

o) dass im Kanton Thurgau, mit seinen vorwiegend lindlichen
Verhéltnissen, die Eltern glicklicherweise grosstentheils noch Zeit
finden, ihre Kinder ausser der Schule selbst zu beaufsichtigen und
sie zu geeigneter Arbeit anzuhalten;

8) dass die Schule, so viel an ihr liegt und so viel ihr moglich
ist, die korperliche Ausbildung bereits berticksichtigt, indem durch
einen gut geleiteten Schreib- und Zeichenunterricht Auge und Hand
gelibt werden, wiahrend das Turnen zur richtigen Entwicklung des
ganzen Korpers wesentlich beitragt.

¢) Die thurgauische Schulsynode nimmt aus obigen Griinden
gegeniiber den Handfertigkeitsbestrebungen eine abwartende Stel-
lung ein.

Die Versammlung beschloss nach einlésslicher und bewegter
Diskussion, im Sinne von These ¢ des Korreferenten vorldufig noch
eine beobachtende Stellung gegeniiber dem Handfertigkeitsunterricht
einzunehmen.

10. Vorsorge fir schwachsinnige Kinder.

Die Vorsorge fiir schwachsinnige Kinder bildete den Gegenstand
der Kantonalkonferenz von Baselland. Die Frage lautete: »Wie
kann bei uns fir die Erziehung schwachsinniger, aber nicht bil-
dungsunfihiger Kinder in ausreichender Weise gesorgt werden ?«
(Referent Schulinspektor Zingg).

Der Referent empfahl insbesondere die Brochiire »Die Stief-
kinder in der Schule« von Schmid in St. Gallen und veranlasste
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die Versammlung zu einer Eingabe an den Regierungsrat, um die-
Behorde um weitere Priifung der Frage zu ersuchen.

44. Fortbildungsschulen.

Die Schulsynode des Kantons Luzern (8. Oktober 18883)‘
behandelte als Hauptthema die Frage:

>Entspricht der Erfolg der Fortbildungsschule dem Zwecke
des Institutes und rechtfertigt er die aufgewendete Miihe?« Die
Thesen des Referenten (Sekundarlehrer Greter in Rothenthurm)
lauteten:

1. Ein schon mit dem 14. Jahre abgeschlossener Schulunter-
richt gentigt heutigentags fiir's praktische Leben nicht mehr, daher
das Bedirfnis verlingerter Schulzeit. Dieses Bediirfnis will die
Fortbildungsschule befriedigen.

2. Die luzernische Fortbildungsschule leistet nicht, was sie
leisten soll. Das stete ungiinstige Resultat der Rekrutenpriifungen
ist ein schlagender Beweis, dass der Erfolg dem Zwecke nicht ent-
spricht und dass die aufgewendete Miihe durch denselben nicht
gerechtfertigt ist.

3. Die Hauptursachen hievon sind: das Elternhaus (Vernach-
lassigung der Wiederholung und Weiterbildung der Schulkenntnisse);
das offentliche Leben (der Syrenengesang der Welt verderbt Liebe
und Lust zur Fortbildung); die Primarschule, die Haupt- und Neben-
sache zu wenig trennt; die Fortbildungsschule: in ihr liegt die Haupt-
schuld; denn die Schiiler sind durchschnittlich die Hefe der Pri-
marschule; die Schulfihrung — keine Regel ohne Ausnahme —
ist meistens eine unpassende ; die Organisation ist eine sehr mangel-
hafte, weil die Schulzeit zu kurz und die drei- bis vierjahrige Liicke
bis zur Rekrutenprifung zu lang ist.

4. Es muss diese Liicke durch Verlangerung der Schulzeit aus-
gefiillt werden.

5. Tatsachen aus anderen Kantonen sprechen kraftig fiir den
guten Erfolg gehorig verlingerter Schulzeit.

Der zweite Referent (Schulinspektor Gut von Sempach) forderte
in seinen Thesen:

Achtjahrige Schulzeit (vom 7. bis 15. Jahre), wobei die 6 ersten
Klassen Jahresschulen mit 40 Schulwochen, die 7. und 8. Klasse
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Winterschulen mit 20 Schulwochen wiren, in der Meinung, dass
die 1. Klasse im Winter nur an Nachmittagen, die 5. und 6. Klasse
im Sommer nur an Vormittagen schulpflichtig waren. Mit Schluss
der 7. Klasse (14. Altersjahr) Austritt der Midchen, mit Schluss
der 8. Klasse Austritt der Knaben, fiir die das 8. Schuljahr an
Stelle der Fortbildungsschule tritt. — Die Rekrutenwiederholungs-
schule bleibt wie bisher.

Die nédhere Prifung der durch die Thesen angeregten Schul-
gesetzesrevision wurde dem Vorstande der Synode iiberwiesen, da-
mit dieser im Verein mit den Schulinspektoren und dem Erziehungs-
rat die ganze Frage (unter Anfrage der Kreiskonferenzen) zur Ab-
klirung bringe.

12. Lehrmattel.

Eine griossere Anzahl von kantonalen Lehrerkonferenzen be-
schiftigte sich auch mit Lehrmittelfragen, sei es, dass beziigliche
Vorlagen zu begutachten oder grundsitzliche Entscheide tber die
Abfassung von Lehrmitteln zu treffen oder Anregungen betreffend
Erstellung neuer Lehrmittel entgegenzunehmen waren. Es kamen
hiebei in Betracht:

Lehrmittel fir Heimatkunde (Schaffhausen).

Das Relief in der Volksschule (Appenzell a/Rh.).

Lese- und Sprachbuch fiir Ober- und Wiederholungsschulen (Urt).

Lesebuch fiir Sekundarschulen (Luzern).

Lehrmittel fir Gesang (Graubiinden, Genf).

Vereinheitlichung der Lehrmittel an Bezirksschulen (Solothurn).

12. Verschiedene pidagogische Fragen.

In den Lehrerkonferenzen wurden im weitern nachfolgende
Gegenstinde von allgemeiner Bedeutung behandelt:

a) Vorsorge fir arme Schulkinder und Unentgeltlichkeit der
Lehrmittel (Jurassisches Lehrerfest in Miinster).

b) Uber den Einfluss des Gesangs in der Schule und in der
heutigen Gesellschaft (Neuenburg).

c) Die Kunst in der Schule. (Interkantonale Lehrerversamm-
lung Arlesheim-Dorneck-Thierstein-Laufen in Dornach-Brugg.)

d) Erziehungssistem Herbart-Ziller. (Freie Lehrerkonferenz des
Kantons Zug.)
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e) Vortrag tber Sittenlehre. (Interkantonale Lehrerkonferenz
Aarau, Bern, Solothurn, Luzern in Murgenthal.)

f) Importance et choix des moyens d’émulation dans l'en-
seignement primaire (Freiburg).

g) Welche Aufgabe hat der Lehrer in erzieherischer Hinsicht,
und wie weit soll ihm viterliche Autoritit tbertragen werden ?
(Neuenburg).

h) Die Aufgaben des schweizerischen Turnlehrervereins.
(Schweizerischer Turnlehrerverein, Versammlung vom 6./7. Oktober
in Schaffhausen.)

i) Zweck und Umfang des naturgeschichtlichen Unterrichtes
am Gymnasium. (Schweizerischer Gymnasiallehrerverein, Versamm-
lung vom 6./7. Okiober 1888 in Baden.)

k) Das epische Element in der griechischen Tragddie. (Schwei-
zerischer Gymnasiallehrerverein, Versammlung vom 6./7. Oktober
1888 in Baden.)



Finfter Abschnitt.

Publikationen betreffend das Unterrichtswesen in der
Schweiz. 1888.

I. Kleinkinderschulen.

Der von H. Wegmann, Lehrer in Zirich, auf Veranlassung der
schweizerischen permanenten Schulausstellung in Zirich gehaltene
Vortrag (19. Nov. 1887) ist seither in erweiterter Gestalt im Organ
der Kindergiarten in der Schweiz (Redaktion: Schuldirektor Kiittel
in Luzern) im Drucke erschienen. Eine vom schweizerischen Kinder-
gartenverein veranstaltete Enquéte hatte ergeben, dass diese Ein-
richtung vielorts noch nicht auf dem gesunden Boden sorgfiltiger
Entwicklung der Sinnestitigkeit, der Beobachtungskraft und der
Sprachfertigkeit steht und dass eine einheitliche Organisation des
Kindergartens sehr winschenswert wéare. Der Vortrag schliesst
mit nachstehenden Forderungen:

1. Die richtige Erziehung erhilt das Kind bis zu seinem sechs-
ten Altersjahr im wohlgeordneten Elternhaus. Die verstdndige
Mutter ist die natiirlichste erste Erzieherin. Fiir erzieherische Aus-
bildung angehender Miitter sollte von Staat und Gemeinde mehr
als bisher getan werden.

2. Wo eine ausreichende Erziehung der Kleinen, durch be-
stehende ungiinstigce Verhiltnisse bedingt, unmoglich geworden,
oder wo andere Umstinde in der Familie es wiinschbar machen,
da treten gutgeleitete Kindergirten an Stelle des Elternhauses.
Diese sollen in jeder Beziehung das wohlgeordnete Familienleben
zum Muster und Vorbild nehmen.

3. Der Kindergarten qualifizire sich nur insofern als Vor-
bereitungsanstalt fiir die Volksschule, als er seine Tatigkeit auf die
naturgemisse Forderung der korperlichen und geistigen Entwick-
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lung der Kinder beschrinkt. Weitere Leistungen werden von ihm
nicht verlangt.

4. Die Volksschule hat an das Vorleben des Kindes anzu-
schliessen, also an die Titigkeit in Haus oder Kindergarten. Der
Ubergang zur ernstern, strengen Schultitigkeit darf in keiner Weise
ein schroffer sein, und es muss demgemiiss der Lehrplan der Primar-
schule revidirt werden.

5. Es sollen die Schulbehérden dem organischen Zusammen-
hang zwischen Kindergarten und Volksschule, sowohl nach der
intellektuellen als erzieherischen Seite hin, ihre volle Aufmerksam-
keit zuwenden, um Einseitigkeiten nach beiden Richtungen hin
zu vermeiden. Zu diesem Zwecke ist eine Uberwachung auch der
Kindergarten von Seiten der Schulbehérden anzustreben.

II. Primarschulwesen.

Die Besprechungen der Revision des stadtischen Gemeinde-
wesens in Bern und des Unterrichtswesens in den Kantonen Bern
und St. Gallen haben mehrere von warmer Liebe zur Schule
getragene Veroffentlichungen hervorgebracht.

a) »Das PrimarschulwesenBerns und die geistige
und koérperliche Entwicklung unserer Schuljugend.
»Ein Mahnruf an Behdrden, Lehrer und Eltern von W. Spiess,
Primarlehrer in Bern.« 2 Bogen. Preis 1 Fr. 20 Cts. Selbstverlag
des Verfassers.

Der Autor zieht aus seiner Arbeit fir die Reorganisation des
stiidtischen Schulwesens 22 Schliisse, von denen wir hier denjeni-
gen von allgemeinerer Bedeutung Raum gewéhren :

1. Die Biirger miissen durch offentliche Jahresberichte tiber
den Stand der Schule aufgeklart werden, um ein vermehrtes In-
teresse an der Schule zu wecken.

2, Der durch das Sistem der Schulbezirke bedingte Schul-
wechsel der Schiiler ist zu vermindern.

3. Es ist eine einheitliche Schiilerkontrole und einheitliche
Fibhrung der Absenzenrddel einzuftihren.
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4. Knaben- und Midchenschulen sind in gemischte Schulen
umzuwandeln.

5. Die Arbeitsschulen sind einer weiblichen Oberaufsicht zu
unterstellen, und die Arbeitslehrerinnen sind dem Lehrpersonal ein-
zuverleiben.

6. Die Einheit der Lehrmittel und der Lehr- und Stundenpline
wird als notwendig bezeichnet.

7. Es ist an den Elementarklassen ein zweijdhriger Klassen-
turnus und abteilungsweiser Unterricht einzufiihren.

8. Es sind allgemeine schriftliche Prifungen anzuordnen, deren
Ergebnisse auszustellen sind.

9. Die Erhebungen tiber die geistige und korperliche Entwick-
lung der Schuljugend sollte von kompetenten (rganen fortgeseizt
und die Schulkinder durch zweckmissigen Turn-Unterricht, Baden,
Spazierginge und Spiele vor Schaden in der Schule bewahrt werden.

10. Der Erlass einer Anleitung tiber Gesundheitspflege in der
Schule nach dem Muster Basels!) wird als dringlich erklart.

b) Zur Reform unserer Primarschule. Ein Wort an
das Bernervolk von E. Liithy, Gymnasiallehrer. 3 Bogen. Bern,
Kommissionsverlag von Nydegger u. Baumeyer.

Der Verfasser findet die Ursachen des ungeniigenden Standes
der Primarschulen des Kantons Bern im mangelhaften Schulbesuch, -
bezw. in den zahlreichen Absenzen (28 per Schiiler im Jahr), in
den zu langen Ferien (Maximum 26 Wochen), in der zu grossen
Zahl der Unterrichtsficher (12), im Mangel einer obligatorischen
Fortbildungsschule nach absolvirter Primarschulzeit, in der ungenti-
genden Besoldung der Lehrer (Durchschnittsbesoldung 1386 Fr.),
bezw. in der zu geringen Ausniitzung der Lehrkrifte (Ferien etc.),
in der Schiadigung der Gesundheit der Schuljugend durch fast aus-
schliessliche Konzentration des Unterrichts auf den Winter und
Uberfiillung der Schulzimmer.

Unter seinen Verbesserungsvorschligen sind zu erwihnen:

1. Ausniitzung der Schullokalititen und Lehrkrifte durch Ein-
fihrung des abteilungsweisen Unterrichts, sodass 2 Lehrer 3 Ab-
teilungen fiihren wiirden.

1) Siehe Sammlung 1886, pag. 64.
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2. Konzentration des Unterrichts: (Unterstufe: 1.—2. Schuljahr:
Sprache, Rechnen, Schreiben, Singen, 18—20 Stunden. Mittelstufe:
3.—4. Schuljahr : Religion, Sprache, Rechnen, Schreiben, Singen
(20 Stunden) Oberstufe : 5.—8. Schuljahr: Religion, Sprache, Rech-
nen, Schreiben, Singen, Zeichnen, Turnen (24 Stunden).

3. Ersatz des 9. Schuljahres durch die obligatorische Fortbil-
dungsschule.

4. Reorganisation der Schulaufsicht durch Abschaffung des
Schulinpektorats.

¢c) »ZurReformeinesLehrplansder Primarschulec«
von Dr. J. G. Hagemann, St. Gallen. 6 Bogen. Preis 1 Fr. 20.

Der Verfasser bezeichnet als Basis fir den Lehrplan die Natur
des Kindes. Diese Grundlage fihrt zur Entwicklung der Sinne. Der
Anschauungsunterricht, d. h. der wirkliche Sachunterricht und nicht
nur der Bilderunterricht bildet also den Elementarunterricht. Er wird
begleitet von Ubungen: fiir Auge und Hand das Zeichnen und die
Handarbeit; firs Ohr Sprechen und Singen;.fiir den Koérper Spiel
und Spazierginge, Das Turnen soll erst in den letzten Schuljahren
zum Spiel hinzutreten. Es wird die Forderung gestellt, den Hand-
arbeitsunterricht dem tbrigen Schulunterricht als organischen Be-
standteil einzuverleiben, den Schreib- und Leseunterricht spiter zu
. beginnen, dagegen den Beginn des Zeichnungsunterrichts auf die
unterste Schulstufe zu verlegen und die korperliche Erziehung
besser zu pflegen.

d) »Normalien zum Bau von Volksschulhdusernc
von Kantonsbaumeister Gohl in St, Gallen.

Diese Brochiire (60 Seiten) enthélt eine technische Orientirung
fir den Neubau von Schulhiiusern nebst 12 Bauprojekten und
mehreren Varianten. Die entwickelten Prinzipien sind gegen die
bisher iibliche Praxis bei Schulhausbauten gerichtet, welche den
gegenwirtigen Anforderungen in sanitarischer und padagogischer
Hinsicht nicht in gentigendem Masse gerecht wurde. Die Schrift
wird zum Zwecke allgemeiner Aufklirung den Schulbehorden des
Kantons St. Gallen unentgeltlich verabreicht.
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III. Fortbildungsschule,

a) »Das Problem der Volksbildung in der schwei-
zerischen Republik« von Rob. Weber (Verlag der Helvetia)
in Basel. '

Diese Brochiire beflirwortet eine schweizerische obligatorische
Fortbildungsschule vom 16.—18. Altersjahre und eine fakultative
Berufsschule landwirtschaftlichen und gewerblichen Charakters fiir
das 18.—20. Altersjahr. Die erstere hitte die militarisch-gymnastische
Vorbildung und die politische Erziehung, sowie Belehrungen tber
Anthropologie und Gesundheitslehre zu vermitteln. Die Lehrer
wiren Arzte, Sekundar- und Bezirksschullehrer, Geistliche und be-
gabte Gemeindeschullehrer ; die fakultative Berufsschule wiirde haupt-
siacnlich von Wanderlehrern geleitet.

b) »Jahresbericht des bindnerischen Lehrer-
vereins ¢, herausgegeben von Seminardirektor Wiget, Preis 80 Cits.

Derselbe enthilt eine Ubersicht iiber die Titigkeit des Vereins
von 1852—1865 und ein Referat tber die Gestaltung der Abend-
fortbildungsschule. Im letztern wird verlangt, dass der Fort-
bildungsschiiler in methodischer Weise zu praktischer Anwendung
des in der Primarschule Gelernten gefiihrt werde und der Plan zu
einem besonderen Lesebuch entworfen. '

IV, Vorsorge fiir sechwachsinnige Kinder.

a) »Die Stiefkinder der Familie und der Schule«
oder: Winke fiir gemeinniitzige Minner, Beh6rden, Lehrer und
Jugendfreunde, sowie fiir Eltern schwachsinniger und geistig zurtick-
gebliebener Kinder, von G. Schmid, Scheitlin’s Buchhandlung,
St. Gallen 1888. (88 Seiten 8°.)

Der Autor, erfiillt von Liebe zur Schule und zu den Schwachen,
regt in volkstiimlicher Darstellung die Errichtung von Nachhiilfs-
klassen fiir Schwachbegabte und besondere Heilanstalten fiir Idioten,
Kretinen ete. an, indem er die Organisationen bestehender An-
stalten als Beispiele und Vorbilder herbeizieht und fiir die menschen-
freundlichen Bestrebungen, welche auf geeignete Versorgung und
Schulung dieser Stiefkinder gerichtet sind, in allen Schichten der
Bevilkerung Jiinger zu werben sich bestrebt.



196 Publikationen: Knabenarbeitsunterricht, Schulgarten, Hochschule,

Y. Knabenarbeitsunterricht.

»Der Knabenarbeitsunterricht« von A. Coradi, Bezirks-
iehrer in Aarau, Verlag von Sauerlinder.

Diese anregende Arbeit stellt die Vorziige dieses Unterrichts
fiir Schule und Jugend dar. Nach der Ansicht des Verfassers, wel-
cher in der Sache praktisch bewandert ist, wire der Arbeitsunter-
richt der Knaben, dem allgemeinen Schulorganismus einverleibt,
geeignet, neben Turnen, Spiclen und Spaziergingen der Uber-
birdung zu steuern und fir die Hebung des Handwerkerstandes
vorzuarbeiten. Durch die betreffenden Ubungen soll der Knabe zur
Arbeitslust, Ordnung, Genauigkeit, Ausdauer, Geschmack erzogen
werden, jedoch ohne seiner freien Zeit beraubt zu werden.

VI. Schulgarten.

>Der Schulgarten«< von J. Morgenthaler, Lehrer an der
landwirtschaftlichen Schule im Strickhof bei Zirich, Verlag der
Bibliothek des Schweizerischen Familienwochenblattes von Schroter
& Meyer in Ziirich.

Der Verfasser findet die Berechtiguug der Schulgartenbewegung
im Ausland und in der Schweiz in dem Bestreben, die mit der
Erwerbstéitigkeit in ndherer Beziehung stehenden Kenntnisse zu
vermehren, sowie in der Forderung grosserer Betonung der kdrper-
lichen Ausbildung. Der Schulgarten veranlasst nach seiner Er-
fahrung Schiiler und Lehrer, korperlich titig zu sein und einen
Teil des Unterrichts in frischer Luft zu geniessen. Anlage, Be-
stimmung, Vermehrung und Instandhaltung des Schulgartens fir
die verschiedenen Schulstufen und Anstalten werden in anschau-

licher Weise besprochen und die Griindung von Schulgirten warm
empfohlen.

YII. Hochschule.

a) »Ein Beitrag zur richtigen Losung der schwei-
zerischen Hochschulfrage, zugleich eine Beleuchtung des
gesamten schweizerischen Unterrichtswesens, seiner Fehler und
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Mangel und Mittel zur Abhiilfe« von J. Schappi, Mitglied des schwei-
zerischen Nationalrates. 72 S. 8%, — Ziirich, Verlagshandlung
J. Schabelitz).

Nach einem Uberblick iber die 6konomischen Leistungen der
Kantone fir die Hochschule wird der Bundesunterstiitzung fiir die
letztere gerufen; »damit auch die 650,000 Volksschiiler, welche fiir
das Vaterland die Waffen tragen, etwas von der Bundeshand zu
spiren bekommen<. Ebenso sollte der Bund Spezialschulen fiir
Schwachsinnige errichten oder subventioniren. Die Leistungen des
Bundes fiir das gewerbliche Bildungswesen miissen noch gesteigert
und die Kontrole tber die subventionirten Anstalten verschirft
werden. Hiebei werden folgende Forderungen aufgestelli: Regel-
massige, einldssliche und offentliche Berichterstattung der Inspek-
toren, Ausbildung von Zeichnungslehrern, Erstellung eines Zeich-
nungswerkes fiir die gewerblichen Fortbildungsschulen, Organisation
der Lehrerschaft, Errichtung neuer Fachschulen zur Einfiihrung und
Hebung gewisser Industrien. -

Betreffend die Hochschulfrage wird der Vorschlag gemacht,
die ziircherische Hochschule mit dem Polytechnikum zu vereinigen
und zu einer schweizerischen Hochschule in modernem Sinne um-
zugestalten. Daneben sollte in Bern und Lausanne die juristische
Fakultiat mit Bundeshiilfe staatswissenschaftlich ausgebaut, in Genf
die medizinische Fakultit weiter entwickelt, in Basel die theologische
und die philosophische und in Neuenburg eine mathematisch-natur-
wissenschaftliche und mechanisch-technische Fakultidt eingerichtet
werden. Diese 6 Hochschulen kénnen auf die Dauer nur dadurch

bestehen, dass jede in irgend einer Richtung etwas Vorziigliches
bietet.

Die Schrift hat ihren Vorzug darin, dass sie die nationale
Bedeutung der Schule auf allen ihren Stufen hervorhebt, eine tat-
kriftigere Mitwirkung des Bundes an ihrer Hebung und Weiter-
entwicklung als durchaus geboten bezeichnet und die Aufmerksam-
. keit in weitern Kreisen auf die Schulfrage als auf eine schweizerische
hinlenkt, Der Verfasser stand lange Jahre im praktischen Schul-
dienst und nimmt seither regen Anteil an der Frage des Ausbaus
der schweizerischen Volksschule.
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b) Die Bundessubventionan die kantonalen Hoch-
schulen, nach den Verhandlungen im Zircher Hochschulverein,
Zurich, Druck von Ziircher und Furrer. 26 S. 89,

Der Standpunkt dieser Schrift in der Subventionsfrage ist fol-

gender : ; :
Die Moglichkeit einer Subvention ist durch Artikel 27 und
seine Interpretation im Schosse der eidgendssischen Rate bei dessen
Entstehung gegeben. Die Grindung einer schweizerischen Universitit
ist gegenwirtig weiter von der Verwirklichung entfernt als friher.
Die kantonalen Hochschulen erfiillen eine der wichtigsten Staats- -
aufgaben fiir die ganze Schweiz und bieten gegeniiber grosseren
Universitidten fiir die Studirenden auch manche Vorziige. (Engerer
Verkehr zwischen Dozenten und Studirenden, intensivere Selbst-
titigkeit in den Seminarien, bessere Kontrole tiber die Leistungen
etc.). Doch sind die Kantone fiir sich allein auf die Dauer nicht
im Stande, den sich steigernden finanziellen Anforderungen zu ent-
sprechen. Daher muss der Bund mit seiner Hiilfe eintreten. Doch
darf dies nicht in der Weise geschehen, dass in den verschiedenen
Hochschulkantonen je nur einzelne Fakultiten unterstiitzt werden,
sodass diese zu eigentlichen Fachschulen werden, weil der Gedanke
der Einheit einer Hochschule nicht preisgegeben werden darf.
Ebenso wenig wire bei der Bundesunterstiitzung ein Turnus zwischen
den Kantonen zu befiirworten, da eine gleichmaéssige Berticksichtig-
ung damit ausgeschlossen oder wenigstens sehr erschwert wiirde.
Es wiren mit den Bundessubsidien einheitliche Schopfungen ins
Leben zu rufen (schweizerisches geologisches Institut, Zentralstelle
fiir schweizerische Kunst, deutsches und romanisches schweizerisches
Idiotikon, schweizerische Bibliothek) oder besondere kantonale In-
stitute zu heben und zu fordern, welche allgemeinen schweizerischen
Charakter tragen. Zum Zwecke der Aufstellung von Bedingungen,
der Bildung von Vorschligen betreffend Verteilung, der Aufsicht
tiber die Verwendung wire ein Expertenkollegium zu bestellen.

P A W



	Allgemeiner Jahresbericht des Unterrichtswesens in der Schweiz im Jahr 1888
	Förderung des Unterrichtswesens durch den Bund
	Das Unterrichtswesen in den Kantonen : 1888
	Schulgesundheitspflege
	Verhandlungsgegenstände der kantonalen Lehrerversammlungen in der Schweiz im Jahr 1888
	Publikationen betreffend das Unterrichtswesen in der Schweiz : 1888


